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Die Fehlsteuerung beenden

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Tierhaltung ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Landwirtschaft in Deutschland. 
Zwei von drei landwirtschaftlichen Betrieben halten Nutztiere, der Produktionswert der 
Tierhaltung liegt bei 26,5 Mrd. Euro. 

Und obwohl der Verbrauch von Fleisch und Milchprodukten hierzulande inzwischen 
zurückgeht, wird die Tierhaltung in Deutschland  immer weiter ausgebaut. Mehr und 
mehr Fleisch, insbesondere aus Regionen mit intensiver Tierhaltung, geht in den Export. 

Den Preis für diese rücksichtslose Wachstumsstrategie zahlen Umwelt und Tiere. 
Zwei Drittel der Klimagase aus der Landwirtschaft und 90 Prozent der bundesweiten 
Ammoniakemissionen stammen aus der Tierhaltung. In Intensivregionen belasten 
Nährstoffeinträge aus dem Tierdung Grund- und Oberflächengewässer und gefährden 
damit die Trinkwasserversorgung. Die Tiere stehen oft in Stallungen, die ungeeignet für 
eine artgerechte Aufzucht sind, ja häufig dem geltenden Tierschutzrecht widersprechen. 

Immer mehr setzt sich auch in Politik und Agrarwirtschaft die Erkenntnis durch, dass ein 
Umbau des gesamten Sektors und ein Abbau der Bestände unabdingbar sind, um die 
Probleme der Tierhaltung  in den Griff zu bekommen. Die Landwirte fordern Recht-
sicherheit und eine klare Perspektive. Bevor sie über hohe Investitionen  entscheiden, 
müssen die Betriebe wissen, welche Stallformen langfristig eine Zukunft haben und 
tierschutz- und emissionsrechtlich geeignet sind. 

Und die Zeit drängt: Sollen die Klimaziele erreicht werden, muss die Zahl der Tiere in 
den Ställen deutlich sinken. Um die landwirtschaftlichen Betriebe darauf einzustellen, 
muss in den kommenden Jahren in großem Umfang in Umbauten investiert werden.  
Zugleich verliert eine Intensivtierhaltung, die mit Verstößen gegen geltendes Tierschutz-
recht, dem Ausstoß von Treibhausgasen und einer umweltschädlichen Gülleflut ein-
hergeht, zunehmend an gesellschaftlicher Akzeptanz. Mit der Haltungskennzeichnung 
im Lebensmitteleinzelhandel wird Fleisch aus schlechter Haltung für Verbraucherinnen 
und Verbraucher zunehmend erkennbar. Damit dürfte es zu weiteren Verschiebungen 
der Nachfrage kommen.

Vorwort



Die finanziellen Lasten, die mit einer Agrarwende hin zu weniger Fleisch aus besserer 
Haltung verbunden sind, können vor allem kleine und mittlere Betriebe aus eigener 
Kraft kaum mehr stemmen. Wer ein Höfesterben auf breiter Front vermeiden will, muss 
daher Konzepte vorlegen, die Vorschläge für eine finanzielle Förderung beinhalten. 
Um die dafür notwendigen öffentlichen Mittel aufzubringen, bietet sich eine Besteuerung 
von Fleisch und Milchprodukten an, die zugleich dazu beiträgt, externe Effekte der 
Produktion zu internalisieren und Anreize für weniger Konsum zugunsten von Umwelt 
und Klima zu bieten.

Jetzt ist die Politik am Zug. Sie muss entschlossen handeln, wenn die überfällige Agrar-
wende noch gelingen soll. Forderungen nach einer Fleischsteuer oder einer Anhebung 
der Mehrwertsteuer werden inzwischen auch in der breiten Öffentlichkeit diskutiert. 
Allerdings fehlt häufig die Kenntnis, welche Finanzierung am besten geeignet ist und 
langfristig und rechtssicher ausreichend Mittel zur Verfügung stellt. 

Wir haben das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) e. V. und Dr. jur. Stefan 
Möckel gebeten, verschiedene Finanzierungsvarianten einer tiefergehenden Analyse 
zu unterziehen. Diese umfasst die Wirkung auf Preise und Nachfrage, die rechtlichen 
Voraussetzungen, den administrativen Aufwand sowie die erzielbaren Einnahmen und 
schließlich die Effekte für Umwelt und Klima. 

Neben der Anpassung der Mehrwertsteuer von tierischen Produkten von 7 auf 19 Prozent 
wurden zwei Varianten einer CO2-Abgabe von 180 € je t CO2 sowie zwei Varianten einer 
Tierwohlabgabe oder –steuer  näher untersucht.

Das Ergebnis zeigt: Eine Besteuerung von Fleisch liefert wirkungsvolle Anreize, den 
Fleischkonsum zu reduzieren und stellt ausreichende Mittel für eine Agrarwende in der 
Tierhaltung bereit. Insbesondere eine Tierwohlsteuer ist rechtssicher und erfüllt die 
Voraussetzungen, um Einnahmen gezielt zur Förderung von Investitionen in mehr Klima-, 
Umwelt und Tierschutz zu verwenden. Eine Steuer auf Fleisch- und Milchprodukte 
kann relativ einfach erhoben werden, wenn die Abschöpfung am Flaschenhals, also bei 
den Schlachthöfen oder Molkereien, erfolgt. 

Es reicht nicht mehr, wie die Bundeslandwirtschaftsministerin Verbrauchern und 
Verbraucherinnen den Schwarzen Peter zuzuschieben, und diese mit PR-Aktionen auf-
zufordern, mehr für Fleisch zu zahlen. Sie muss sie sich ihrer Verantwortung stellen. 
Der Markt liefert derzeit die falschen Signale, weil die externen Kosten der Tierhaltung 
nicht eingepreist sind. 

Mit einer Steuer auf Fleisch kann die Politik diese Fehlsteuerung endlich beenden 
und wichtige Preissignale setzen, die klimafreundlichen Verbrauch belohnen. Zugleich 
schafft sie die finanzielle Basis für eine Wende in der Nutztierhaltung, die Klima, 
Umwelt und Tieren zugutekommt und zugleich die Zukunft der landwirtschaftlichen 
Betriebe sichert. 

Mit freundlichen Grüßen

Martin Hofstetter
Greenpeace-Landwirtschaftsexperte
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ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 

Der durchschnittliche wöchentliche Fleischkonsum in Deutschland liegt bei mehr als einem Kilogramm pro Kopf. 
Außerdem ist Deutschland in den vergangenen Jahren von einem Fleischimporteur zu einem Fleischexporteur 
geworden. Die damit einhergehende steigende Fleischproduktion wie auch die Milchproduktion wirken sich ne-
gativ auf die Umwelt und die Gesundheit der Bevölkerung aus. Um die Effekte auf Umwelt, Klima und Gesundheit 
gering zu halten, sollte die Produktion und der Konsum von Fleisch- und Milch(produkten) reduziert werden. 
Darüber hinaus besteht Bedarf an Investitionen in Tierwohlmaßnahmen, um eine artgerechte Haltung von Nutz-
tieren zu garantieren. Gerade kleine Betriebe müssen bei solchen Maßnahmen unterstützt werden, da sie die 
Investitionen aus eigener Kraft z.T. nicht stemmen können. Hierfür steht eine Reihe ökonomischer Instrumente zur 
Verfügung. Im Rahmen dieser Studie werden die Effekte einer Erhöhung der Mehrwertsteuer von 7 auf 19 %, eine 
emissionsabhängige Steuer und eine Tierwohlabgabe auf Fleisch- und Milchprodukte diskutiert. 

Es gibt eine Vielzahl ökonomischer Instrumente, die 
zu einer Reduktion der Fleisch- und Milchprodukti-
on und des Fleisch- und Milchkonsums beitragen 
könnten. Sie setzen an unterschiedlichen Stellen der 
Produktions- und Konsumkette an, wirken unter-
schiedlich und bedürfen unterschiedlicher admi-
nistrativer Strukturen. Im Rahmen dieser Studie 
wurden eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 
Fleisch- und Milchprodukte von derzeit 7 auf 19 %, 
eine emissionsabhängige Steuer und eine Tierwohl-
abgabe1 gegenübergestellt und die Wirkung dieser 
Instrumente auf Umwelt, Klima, Tierwohl, Gesund-
heit sowie ihre Verteilungswirkung analysiert. Au-
ßerdem erfolgte eine juristische Prüfung, um die 
Rechtmäßigkeit der entwickelten Instrumente zu 
garantieren. 

Für die Anpassung der Mehrwertsteuer auf den 
Regelsteuersatz spricht, dass die administrative 
Umsetzbarkeit vergleichsweise einfach ist, da die 
bürokratischen Strukturen bereits bestehen und nur 
angepasst werden müssten. Auch die rechtliche 
Umsetzung stellt kein relevantes Problem dar. Die 
Gesundheitseffekte sind leicht positiv, die Preiser-
höhung von rund 11 % würde bei der erwarteten 
Preiselastizität von etwa -1 nicht ausreichen, um den 
Fleischkonsum gerade von rotem und verarbeite-
tem Fleisch so zu senken, dass die von der Deut-
schen Ernährungsgesellschaft (DGE) empfohlenen 
Mengen nicht überschritten werden. Nachteilig ist, 
dass die Besteuerung am Ende der Konsumkette 
keine nennenswerten Auswirkungen auf die Pro-
duktion hat und so die Umwelt- und Klimawirkung 
begrenzt ist. Außerdem würde sich der Preisunter-
schied zwischen konventionell und ökologisch an-
gebauten Produkten weiter vergrößern. Denn bei 
der Mehrwertsteuer handelt es sich um eine Wert-

                                                                                       
 
1 Hier wird der Abgabebegriff im weiteren Sinne, verwen-

det. Die Vor- und Nachteile der Konzeptionierung 

als Steuer oder Sonderabgabe werden in Kapitel 7 
weiter erläutert. 

steuer, die sich auf den Preis eines Gutes bezieht. 
Dieser ist bei Gütern, die geringe Externalitäten 
aufweisen, höher als bei Waren, die einen Großteil 
der Folgekosten ihrer Produktion externalisieren.  

Die emissionsabhängige Steuer würde die Klima-
kosten der Fleisch- und Milch(waren)produktion 
internalisieren und so zu mehr Klimagerechtigkeit 
beitragen, weil die Verursacher damit für die finanzi-
ellen Folgen der Emissionen aufkommen müssten 
und die Kosten nicht mehr auf die Gesellschaft 
abgewälzt würden. Bei einer Abgabenhöhe von 2,44 
€/kg auf Rindfleisch und 4,37 €/kg auf Butter wäre 
der Preisanstieg so relevant, dass Konsumenten 
ihren Verbrauch deutlich reduzieren und zu klima-
freundlicheren Alternativen, im Idealfall pflanzlichen 
Ursprungs, greifen würden. Die Treibhausgasemis-
sionen, die durch den Fleisch- und 
Milch(waren)konsum in Deutschland entstehen, 
würden sich um mehr als 15 Mio. Tonnen CO2-Äqu 
verringern. Allerdings würde ein Teil dieses positiven 
Effekts durch den steigenden Export von Fleisch- 
und Milchprodukten wieder zunichtegemacht wer-
den. Aus diesem Grund wurde auch dargestellt, wie 
eine Besteuerung auf Produzentenebene aussehen 
könnte, um Anreize zu setzen, die in den letzten 
Jahren stark angestiegene Fleisch- und Milchpro-
duktion zu drosseln. Ein weiterer Vorteil einer emis-
sionsabhängigen Steuer wäre, dass sie die Preisdif-
ferenz zwischen konventionell und ökologisch pro-
duzierten Gütern nicht verschärft und so Bioware 
nicht weiter benachteiligt würde. Der administrative 
Aufwand ist bei der emissionsabhängigen Steuer 
höher als bei der Mehrwertsteuer, da neue bürokra-
tische und ggf. Kontrollstrukturen geschaffen wer-
den müssten. Auch hier wäre ein leicht positiver 
Gesundheitseffekt zu erwarten, da die steigenden 
Preise zu einem sinkenden Fleischkonsum führen 
würden. Jedoch läge auch hier der Konsum noch 
über den Vorgaben der DGE.  

Die Tierwohlabgabe würde, wie der Begriff bereits 
impliziert, den größten Einfluss auf die Bedingungen 
haben, unter denen Nutztiere gehalten werden. Im 
Rahmen dieser Studie wurde eine „Fonds-
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Lösung“ entwickelt, bei der die Einnahmen aus der 
Tierwohlabgabe in einen Fonds fließen, aus dem 
landwirtschaftliche Betriebe Beihilfen beantragen 
können, wenn sie z.B. Umbaumaßnahmen an ihren 
Stallungen vornehmen. Im Zusammenhang mit der 
Tierwohlabgabe ist auch die positive Gesundheits-
wirkung zu erwähnen, da sie in diesem Fall nicht nur 
auf dem reduzierten Konsum von Fleischwaren 
basiert, sondern auch die veränderten Produktions-
bedingungen einen positiven Effekt aufweisen: 
Gesteigertes Tierwohl führt zu einem geringeren 
Einsatz von Arzneien in der Nutztierhaltung, 
wodurch über die Ausbringung von Wirtschafts-
dünger weniger resistente Keime in Böden und 
Gewässer gelangen und somit die Gefahr sinkt, 
Erkrankungen zu erleiden, die nicht mit gängigen 
Antibiotika behandelt werden können. Bei einer 
Abgabe in Höhe von 0,59 bis 0,88 €/kg auf Rind-
fleisch oder 0,23 bis 0,47 €/kg auf Butter wäre der 
Preisanstieg sehr moderat und somit die Klimawir-
kung begrenzt. Dieser Effekt könnte aber verstärkt 
werden, wenn die Bedingungen für eine Förderung 
aus dem Tierwohlfonds daran geknüpft würden, 
dass auf gleicher Fläche weniger Tiere gehalten und 
die Mittel nicht für einen Ausbau des Tierbestandes 
genutzt werden.  

Alle vorgeschlagenen Instrumente sind sozialver-
träglich, da sich die Mehrbelastung auf wenige Euro 
im Monat beschränkt und somit niemand gänzlich 
vom Fleisch- und Milch(waren)-Konsum ausge-
schlossen wird. Es werden lediglich Anreize gesetzt, 
den Konsum dieser Produkte zu reduzieren. Da eine 
Substituierung mit pflanzlichen Lebensmitteln ohne 

finanziellen Mehraufwand möglich ist, drohen weder 
Mangelernährung noch andere negative Gesund-
heitseffekte. Um den Konsumenten den Ernäh-
rungsumstieg zu erleichtern, empfiehlt es sich, das 
ökonomische Instrument mit einer Informations-
kampagne zu begleiten. So kann ein Bewusstsein 
für die Relevanz der Maßnahme geschaffen und die 
Akzeptanz gesteigert werden. Außerdem werden 
mit begleitenden informatorischen Instrumenten 
Personen mit höherem Einkommen, die weniger 
sensibel auf moderate ökonomische Instrumente 
reagieren, eher erreicht. Eine Steuer oder Abgabe 
auf tierische Lebensmittel ersetzt nicht die Imple-
mentierung ordnungsrechtlicher Instrumente, wie 
die dringend nötige Novellierung der Düngeverord-
nung, oder das Festlegen von Haltungsstandards, 
die eine artgerechte Haltung von Nutztieren garan-
tieren.  

Die im Rahmen dieser Studie entwickelten ökono-
mischen Instrumente adressieren primär verschie-
dene Problemfelder: die Abschaffung indirekter 
Subventionen von Fleisch- und Milch(produkten), 
die Internalisierung von Klimakosten sowie die Ak-
quise von Mitteln zur Finanzierung von Tierwohl-
maßnahmen. Es ist Aufgabe der Gesellschaft und 
der Politik, im Diskurs zu entscheiden, welches 
Problemfeld prioritär bearbeitet werden sollte.  

Soll ein möglichst weitreichender Effekt erzielt wer-
den, empfiehlt sich ein Instrumentenmix, der sowohl 
bei der Produktion, als auch beim Konsum ansetzt 
und von informatorischen Instrumenten flankiert 
wird. 
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1 Hintergrund 

Der durchschnittliche wöchentliche Fleischkonsum in Deutschland liegt bei mehr als einem Kilogramm pro Kopf. 
Außerdem ist Deutschland in den vergangenen Jahren von einem Fleischimporteur zu einem Fleischexporteur 
geworden. Die damit einhergehende steigende Fleischproduktion wirkt sich negativ auf die Umwelt und die Ge-
sundheit der Bevölkerung aus: Die Ammoniakgase in der Luft (Feinstaubbildung), Nitratbelastung des Grundwas-
sers, überdüngte Böden, der Ausstoß klimaschädlicher Gase sowie steigende Gesundheitskosten zählen zu den 
Folgen, die von der Gesellschaft kompensiert werden müssen. Auch die Produktion und der Konsum anderer 
Waren tierischen Ursprungs, wie Milch und Milchprodukte, gehen mit ähnlichen Auswirkungen einher. Insgesamt 
zahlen Verbraucher_Innen dreimal für ein landwirtschaftliches Produkt: den Einkauf im Supermarkt, die staatlich 
finanzierten Subventionen an die Landwirtschaft und schließlich die gesellschaftlichen Folgekosten (UBA 2017a). 
Zur Senkung des Verbrauchs und der Produktion dieser Güter steht ein breites Instrumentarium an ökonomi-
schen Anreizen zur Verfügung, die zur Minderung der genannten Effekte beitragen können. 

1.1 Fleischproduktion und -konsum 
in Deutschland 

Deutschland erzielte 2018 eine Schlachtmenge von 
8,0 Mio. Tonnen Fleisch (Destatis 2019). Außerdem 
wurden rund 2,9 Mio. Tonnen Fleisch und Fleischwa-
ren importiert (BLE; BZL 2019). Von den somit fast elf 
Mio. Tonnen zur Verfügung stehenden Fleischwaren 
wurden  

 ca. 5 Mio. Tonnen durch Verbraucher_Innen kon-
sumiert (BLE; BZL 2019),  

 rund 4,27 Mio. Tonnen exportiert (BLE; BZL 2019)  

 und ca. 2,3 Mio. Tonnen anderen Zwecken zuge-
führt (wie der Produktion von Tiernahrung) oder 
wurden im Zuge des Produktions- und Verarbei-
tungsprozesses entsorgt (BLE; BZL 2019). 

Zwar haben die Deutschen ihren Pro-Kopf Ver-
brauch in den vergangenen 20 Jahren von 68 kg auf 
etwa 60 kg im Jahr gesenkt (BLE; BZL 2019), doch mit 
mehr als einem Kilo in der Woche überschreiten sie 
die durch die Deutsche Ernährungsgesellschaft emp-
fohlene Menge von 300 bis 600 g (Deutsche Ernäh-
rungsgesellschaft 2013) nach wie vor um das zwei- bis 
vierfache. Grund für den Überkonsum sind u. a. sehr 
niedrige Preise für Fleisch- und Wurstwaren, welche 
die ökologischen und gesundheitlichen Folgen unzu-
reichend widerspiegeln.   

Das Preisschild verschweigt die negativen externen 
Effekte, die vor allem bei der Produktion in der Um-
welt entstehen. Die Kosten der Folgeschäden sind 
zwar beim Kauf der Fleischprodukte nicht ersichtlich, 
sie fallen jedoch an anderer Stelle zu einem anderen 
Zeitpunkt an.  

 

1.2 Umwelt- und Klimafolgen der 
Fleischproduktion  

1.2.1 Klima 

Ein Großteil der Emissionen der Landwirtschaft geht 
direkt oder indirekt auf die Haltung von Nutztieren 
zurück. Neben den Treibhausgasen, die durch den 
Metabolismus der Tiere produziert werden, müssen 
auch die Treibhausgase hinzugerechnet werden, die 
durch den Anbau von Futtermitteln auf heimischen 
Feldern entstehen. Da auf 57 % der Landwirtschafts-
flächen Futtermittel für die Intensivtierhaltung ange-
baut werden (Stand: 2015, Destatis 2018), müssen 
auch mehr als die Hälfte der Emissionen aus dem 
Ackerbau der Tierhaltung zugeschrieben werden.  

So ist schlussendlich die Tierhaltung für mehr als zwei 
Drittel der in der Landwirtschaft emittierten CO2-Äqu 
verantwortlich, wobei hiervon 80 % auf Rinderhaltung 
zurückgehen (und hiervon wiederum 70 % auf die 
Milcherzeugung) (LfL 2012). 75 % der Treibhausgase 
entstehen bei der Futterproduktion. Besonders be-
deutend sind dabei Lachgasemissionen, die bei der 
Stickstoffdüngung frei werden, und CO2-Emissionen 
durch den Abbau von Bodenhumus aus entwässerten 
moorigen Böden.  

Die Landwirtschaft emittierte 2017 insgesamt 66,3 
Mio. Tonnen CO2-Äqu (ohne Bodennutzung) (UBA 
2019a). Mindestens 47 Mio. Tonnen sind, wie oben 
beschrieben, direkt oder indirekt der Tierhaltung zu-
zuordnen. Bei Klimafolgekosten in Höhe von rund 180 
€/Tonne CO2 (UBA 2018a) entspricht das externen 
Kosten von mindestens 8,5 Mrd. €. Auch der Trans-
port, die Kühlung und die Verarbeitung tierischer 
Produkte muss hinzuaddiert werden, möchte man den 
„wahren Preis“ von Fleisch- und Milchprodukten er-
mitteln. Keine Beachtung findet darüber hinaus in den 
allgemeinen Statistiken die Klimawirkung von Futter-
mittelimporten: Jedes Jahr werden 4-5 Mio. Tonnen 
Sojabohnen und Sojaschrot zur Fütterung von Nutz-
tieren nach Deutschland eingeführt. Osterburg/et al. 
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(2015) berechneten für das Jahr 2005, dass bei der 
Erzeugung von 4,5 Mio. Tonnen Soja-Kraftfutter 
Emissionen im Wert von 3,8 Mio. Tonnen CO2-Äqu 
anfallen.  

1.2.2 Nitratbelastung 

In der Nutztierhaltung in Deutschland fallen jährlich 
ca. 225 Mio. Tonnen Gülle und Mist an (Destatis 2017). 
Diese werden zu großen Teilen direkt als Wirtschafts-
dünger auf den Feldern ausgebracht, nicht selten in 
größeren Mengen als die Umwelt verkraften kann: 
Besonders in der Nähe von Betrieben mit viel Tierhal-
tung und in der Grenznähe zu den Niederlanden kann 
eine deutliche Überdüngung von Feldern festgestellt 
werden (UBA 2017b).  

Dadurch ist die Nitratbelastung des Grundwassers in 
vielen Regionen teils deutlich zu hoch: rund ein Viertel 
der deutschen Grundwasserkörper, ist in einem „che-
misch schlechten Zustand“ (UBA 2017b). Für den 
Bürger drohen erhöhte Trinkwasserkosten, da die 
lokalen Wasserversorger Maßnahmen ergreifen müs-
sen, um das belastete Grundwasser mit unbelastetem 
Wasser zu verdünnen, das Nitrat aus dem Trinkwasser 
zu filtern oder Brunnen zu verlagern und zu vertiefen 
(UBA 2017c).  

Berechnungen des UBA (2017b) haben ergeben, dass 
die Kubikmeterpreise für Trinkwasser in Zukunft je 
nach Region und Reinigungstechnik wegen der durch 
die Landwirtschaft verursachten Überdüngung um 55 
bis 76 Cent steigen könnten. Das entspricht einer 
Steigerung um 32 bis 45 %. Eine vierköpfige Familie 
hätte somit im Jahr rund 134 € mehr Kosten zu tragen 
(UBA 2017c).   

Über die Düngeverordnung soll das Ausbringen von 
Gülle auf Felder reguliert werden, jedoch scheitert 
Deutschland seit Jahren an den europäischen und 
nationalen Höchstgrenzen für Stickstoffeinträge in 
Grundwasser, Oberflächengewässer und die Luft. Der 
Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) zieht 
daher das folgende Fazit: „Es ist davon auszugehen, 
dass in Deutschland mindestens eine Halbierung der 
Stickstoffeinträge notwendig ist, um bestehende 
nationale und europäische Qualitätsziele zu erreichen. 
In stark belasteten oder empfindlichen Gebieten wer-
den noch weitergehende Minderungen erforderlich 
sein“ (SRU 2015). 2017 wurde das Düngerecht erneu-
ert, doch Experten schätzten bereits ein Jahr danach, 
„dass das neue Düngerecht keine nennenswerte Re-
duzierung der Stickstoff-Überdüngung und damit von 
Nitrat-Einträgen ins Grundwasser erzielen wird. Der 
Hauptgrund hierfür ist die weitgehende Missachtung 
aller agrar- und umweltwissenschaftlichen Fachemp-
fehlungen […]“ (Taube 2018). Auf Druck der Europäi-
schen Kommission sind Änderungsvorschläge erar-
beitet worden, die nach Abstimmung mit der Kommis-

sion in ein Rechtssetzungsverfahren übergehen sollen 
(BMEL 2019a). Die Entwicklungen bleiben also weiter 
zu beobachten. Der Europäische Gerichtshof hat 
Deutschland bereits wegen Verletzung der Nit-
ratrichtlinie verurteilt. Die EU-Kommission bean-
standet unter anderem die zu laxen Düngevorschrif-
ten und möchte, dass „rote Gebiete“ ausgewiesen 
werden, die besonders belastet sind und in denen 
strengere Düngevorschriften gelten sollen. Andern-
falls will die EU-Kommission Deutschland auf Nichter-
füllung verklagen. Die finanziellen Folgen wären er-
heblich: Bis zu 859.000 € Strafe am Tag könnten 
dann fällig werden (Osnabrücker Zeitung 2019). 

Neben den monetären Konsequenzen für die Konsu-
menten sind auch die Umweltfolgen gravierend:  Ein 
erhöhtes Stickstoffaufkommen führt zur Eutrophie-
rung von Gewässern. Algenplagen und Sauerstoff-
mangel können daraus resultieren, mit negativen 
Folgen für die Biodiversität ( UBA 2017b; UBA 2011). 

1.2.3 Spurenstoffe 

Neben der Stickstoffbelastung werden das Grund-
wasser und Gewässer durch die Landwirtschaft mit 
sogenannten Spurenstoffen aus Substanzen wie Pes-
tiziden, aber auch Arzneimitteln und Hormonen belas-
tet (LfU 2016; Umweltinstitut München 2015). Diese 
können nicht vollständig durch Kläranlagen aus dem 
Grundwasser gefiltert werden und gelangen in die 
Organismen von Mensch- und Tier. Besonders in der 
konventionellen Tierhaltung werden große Mengen 
Tiermedikamente eingesetzt, um die Folgen der Mas-
sentierhaltung zu kompensieren. Besonders der hohe 
Einsatz von Antibiotika ist in den vergangenen Jahren 
in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gerückt.  

In Folge verschärfter Auflagen ist seit einigen Jahren 
ein Rückgang bei der Abgabemenge von Antibiotika 
in der Veterinärmedizin festzustellen: 2011 waren es 
noch 1706 Tonnen,  2017 lag die Menge bei 733 Ton-
nen (BMEL 2018a). Im Vergleich dazu werden in der 
Humanmedizin etwa 600 bis 700 Tonnen Antibiotika 
jährlich eingesetzt (Versorgungsatlas 2016). Men-
schen und Tiere resorbieren jedoch nur etwa 10 bis 60 
Prozent der verabreichten Antibiotikamenge, der Rest 
wird ausgeschieden. Folglich werden erhebliche Anti-
biotikarückstände in Wirtschaftsdüngern aus der 
Geflügel- und Schweinezucht festgestellt (UBA 
2016a). Über belastetes Grund- und Trinkwasser und 
andere Pfade können multiresistente Krankheitserre-
ger in den menschlichen Organismus geraten (UBA 
2016a).  

Neben Antibiotika stellen auch Mittel gegen Parasiten 
eine große ökotoxikologische Gefahr dar (Umwel-
tinstitut München 2015). Laboruntersuchungen ha-
ben gezeigt, dass beispielsweise Antiparasitika in 
Dung die Dungkäfer und -fliegen schädigen und die-
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ser dadurch langsamer abgebaut wird. Antibiotika 
können das Wachstum oder die Keimung von Pflan-
zen hemmen, hormonell wirksame Arzneimittel kön-
nen die Fortpflanzung von Fischen stören (UBA 
2018b). Es bestehen bereits Konzepte für den sorg-
samen Umgang mit Tierarzneimitteln, doch nach 
Meinung des Umweltbundesamts stehen „[…] die 
Verringerung des Tierarzneimitteleintrages in die 
Umwelt bzw. die Entlastung der Umweltkomparti-
mente [..] meistens nicht im Vordergrund“ (UBA 
2016a). 

1.2.4 Flächenverbrauch 

Circa 50 % der Flächen in Deutschland werden von 
der Landwirtschaft und ca. 60 % davon werden für 
die Tierernährung genutzt (UBA 2017a). In der 
Fleischproduktion gehen jedoch rund 80 % der einge-
setzten Kohlehydrate für die menschliche Ernährung 
verloren (UBA 2017b). Die pflanzliche Ernährung von 
Menschen mit diesen Flächen wäre deutlich effizien-
ter (UBA 2017a). Ergänzend zu dem nationalen Flä-
chenverbrauch kommt hinzu, dass importiertes Fut-
termittel, wie Soja, im Ausland Fläche verbraucht. 
Deutschland verlagert somit seinen Flächenverbrauch 
ins Ausland  (WWF Deutschland 2014). Eine weltweite 
Betrachtung des Flächenverbrauchs zeigt, das unge-
fähr ein Drittel der Landmasse für Tierhaltung genutzt 
wird (WWF Deutschland 2014). 

1.3 Gesundheit 

Es gibt ernstzunehmende Hinweise, dass der Über-
konsum tierischer Produkte im Zusammenhang mit 
nichtübertragbaren Krankheiten wie (Darm-)Krebs, 
koronaren Herzerkrankungen, Schlaganfällen und 
Typ-2-Diabetes steht (Springmann u. a. 2018). Die 
steigenden Kosten des Gesundheitssystems belasten 
die Krankenversicherungen. Im Jahr 2020 werden 
voraussichtlich global 1.530.000 Menschen im 
Zusammenhangmit zu hohem Konsum von verar-
beitetem Fleisch sterben, was rund 4,4 % aller To-
desfälle ausmacht. In einkommensstarken Ländern 
werden es 604.000 Todesfälle sein. Die Kosten für 
das Gesundheitssystem  in den einkommensstarken 
Ländern wird sich dann allein aufgrund des Ver-
brauchs von verarbeitetem Fleisch auf rund 163 Milli-
arden US-Dollar belaufen (Springmann u. a. 2018). 

 

1.4 Tierwohl 

Ein weiteres Problemfeld der Nutztierhaltung sind 
häufig schlechte Haltungsbedingungen. Für eine 
artgerechte Haltung müssten Landwirte nicht nur in 
Stallanlagen investieren, sondern es fallen häufig auch 

höhere laufende Kosten für Arbeitszeit, Futter und 
Entmistung an. Die Preise für Milch und Fleisch, sowie 
Saatgut und ähnliches unterliegen starken Schwan-
kungen. „Im Durchschnitt der letzten fünf Wirt-
schaftsjahre (2012/2013 bis 2016/2017) erzielten 
Haupterwerbsbetriebe einen jährlichen Gewinn von 
rund 53.500 Euro. Umgerechnet auf jede Arbeits-
kraft, die auf dem Hof mitarbeitet, resultiert daraus ein 
rechnerisches Einkommen von rund 32.000 Euro. 
Davon müssen aber nicht nur die Aufwendungen für 
den Lebensunterhalt oder die Alterssicherung bestrit-
ten werden, sondern auch Rücklagen für künftige 
Investitionen gebildet oder Betriebsschulden getilgt 
werden“, beschreibt das BMEL. Mit diesem engen 
Budgetrahmen müssten erhebliche Kredite zur Um-
stellung aufgenommen werden. Gerade für kleine 
Betriebe sind Investitionen in Tierwohlmaßnahmen 
unter diesen finanziellen Voraussetzungen nur schwer 
zu tätigen. 

Laut aktuell geltenden gesetzlichen Mindeststan-
dards wird einem 50 bis 110 kg schweres Schwein ein 
Platzbedarf von lediglich 0,75 m² zugestanden. Der 
Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik sieht „erheb-
liche Defizite vor allem im Bereich Tierschutz, aber 
auch im Umweltschutz“  (Wissenschaftlicher Beirat 
Agrarpolitik beim BMEL 2015) und hat neun Punkte 
zur Verbesserung vorgeschlagen. Diese umzusetzen, 
würde Mehrkosten von etwa 13 bis 23 % für die Betrie-
be bedeuten und die Verbraucherpreise um 3 bis 6 % 
ansteigen lassen.   

1.5 Preise für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 

Die schlechte finanzielle Situation einiger Landwirte 
durch den Preisverfall für Fleisch- und Milcherzeug-
nisse in der Vergangenheit erschwert Investitionen in 
Verbesserungsmaßnahmen. Während der Anteil der 
Ausgaben für Fleischerzeugnisse an den gesamten 
Konsumausgaben 1973 noch bei gut 44 % lag, sind es 
heute rund 22 %. In der Kategorie Lebensmittel, Ge-
tränke und Tabakwaren sind Fleisch und Fleischer-
zeugnisse dennoch die größte Produktgruppe (16,6 
%), gefolgt von Brot und Getreideprodukten (13,5 %) 
und Milcherzeugnissen und Eiern (12,4 %). Die Ausga-
benanteile für Fleisch sind in den vergangenen Jahren 
gesunken, während die Ausgabenanteile für Milch 
gestiegen sind (Destatis o.J.; Destatis o.J.). Gleichzei-
tig hat die Wertschöpfung der Landwirtschaft am 
Verbraucherpreis, also den Konsumausgaben, einen 
Anteil von lediglich etwa 25 % (Wissenschaftlicher 
Beirat Agrarpolitik beim BMEL 2015). Die Preise für 
Rohmilch sind seit Jahren für viele Betriebe nicht 
kostendeckend. Für einen Liter Rohmilch bekamen 
Landwirte im März 2019 etwa 32 bis 35 Cent pro Liter, 
kostendeckend wären 40 Cent pro Liter (Norddeut-
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scher Rundfunk 2019). Auch bei den Fleischpreisen 
liegen die Produktionskosten häufig über dem Erlös. 
Die Erzeugerpreise lagen bei Schweinen im Juni 2019 
bei ungefähr 1,50 Euro pro Kilo, kostendeckend wäre 
ein Preis von 1,70 Euro.  

  



Seite 13  
  

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.  •  Green Budget Germany 
 

2 Methodik 

Im Rahmen dieser Studie werden drei potentielle 
ökonomische Instrumente einander gegenüberge-
stellt und ihre Wirkung auf Umwelt, Klima, Tierwohl, 
Gesundheit sowie ihre Verteilungswirkung analysiert. 
Um eine Vergleichbarkeit zu erzeugen, werden die 
Instrumente anhand eines Kriterienkataloges unter-
sucht, der ursprünglich entwickelt wurde, um im Kon-
text der Energiewende die Wirkung verschiedener 
ökonomischer Instrumente auf die Ziele Finanzierung 
der Energiewende, Sektorkopplung, Treibhausgasre-
duktion und Flexibilisierung zu ermitteln. Seitdem 
wurde der Kriterienkatalog weiter entwickelt und für 
andere Fragestellungen modifiziert. Auch auf den 
Agrarsektor lässt er sich anwenden. 

2.1 Auswahl der Instrumente 

Es gibt eine Vielzahl ökonomischer Instrumente, die 
zu einer Reduktion der Fleisch- und Milchproduktion 
und des Fleisch- und Milchkonsums beitragen können. 
Sie setzen an unterschiedlichen Stellen der Produkti-
ons- und Konsumkette an, wirken unterschiedlich und 
bedürfen unterschiedlicher administrativer Strukturen. 
Da eine Untersuchung aller Instrumente den Rahmen 
dieser Studie sprengen würde, wurden dem Auftrag-
geber Greenpeace die folgenden fünf Instrumente 
vorgeschlagen, aus denen er die drei blau markierten 
Maßnahmen auswählte: 

 

 Stickstoffüberschussabgabe 

 Mehrwertsteuer: Normalsteuersatz auf tierische 
Produkte 

 Treibhausgasemissionsabhängige Abgabe 

 Tierwohlabgabe 

 Mineraldüngemittelsteuer 

 

2.2 Der Kriterienkatalog 

 

Ziel eines Kriterienkatalogs zur Evaluierung von öko-
nomischen Instrumenten zur Senkung des Fleisch- 
und Milchkonsums sowie der Fleisch- und Milchpro-
duktion ist es, eine fundierte, systematische und ein-
heitliche Bewertung von Instrumenten bzw. Reform-
vorschlägen zu ermöglichen.  

Zur Evaluierung von umwelt- und agrarpolitischen 
Instrumenten steht eine große Zahl an Bewertungskri-
terien zur Verfügung. Dadurch soll die Leistungsfähig-
keit eines Politikinstruments für sich allein stehend 
oder im Vergleich zu Alternativen beurteilt werden. 
Dabei gibt es eine Reihe von zentralen Herausforde-

rungen, insbesondere mit Blick auf Kausalbeziehun-
gen (vgl. Winzer 2015), denn Instrumente wirken nicht 
allein, „sondern mehrdimensional und zeitlich ver-
setzt“ (ibidem): 

  Die Wirkung eines Instruments auf ein Kriterium 
lässt sich nur selten von anderen Einflussfaktoren 
auf das Kriterium trennen.  

 Zwischen Instrumenten gibt es häufig Interdepen-
denzen: die Korrektur des einen Instruments führt 
zu Veränderungen in der Wirkung eines anderen 
Instruments. 

 Die umfassende Ermittlung aller Unterschiede 
zwischen dem Zustand vor und nach Instrumen-
teneinsatz ist oft nur schwer möglich, da oftmals 
schon der Ist-Zustand nicht exakt beschrieben 
werden kann. Selbst wenn alle Abweichungen 
feststellbar sind, können sie dem Instrument nicht 
zweifelsfrei auch als Wirkungen kausal zugeordnet 
werden.  

 die Wirkung eines Instruments müsste streng 
genommen in verschiedenen Dosierungen und 
Ausdifferenzierungen eindeutig nachweisbar sein. 

Trotz dieser methodischen Probleme gehören Bewer-
tungskriterien seit Anwendung eines Kriterienkatalogs 
durch den Sachverständigenrat für Umweltfragen 
1974 (SRU 1974) zum gängigen Repertoire der Fol-
genabschätzung von Umweltpolitik. Ausgangspunkt 
der Betrachtung sind dabei Zielvorstellungen über die 
gewünschten Wirkungen auf unterschiedliche (um-
welt-)politische Zielbereiche. Daraus werden Kriterien 
abgeleitet, die als Unterscheidungsmerkmale für 
Entscheidungen relevant sind. Sie sollen dabei mög-
lichst verallgemeinerbar sein, andererseits aber auch 
der jeweils verfolgten Zielsetzung gerecht werden. 
Mithilfe von Indikatoren können diese Kriterien weiter 
operationalisiert, d. h. messbar gemacht werden. Kri-
terien lassen sich dann über verschiedene Abstufun-
gen / Skalen bewerten, wobei die Ergebnisse bei den 
Indikatoren die Grundlage dafür bieten. Idealerweise 
lassen sich dann Aussagen treffen, wie ein Kriterium 
im Vergleich bei diesem Instrument und auch wie ein 
Instrument bei diesem Kriterium im Vergleich zu an-
deren abschneidet. Aus der Betrachtung und Gewich-
tung aller Kriterien lässt sich dann eine Gesamtbewer-
tung ableiten. 

Angestrebt wird ein möglichst einheitliches Kriteri-
enraster, mit dem die verschiedenen Reformoptionen 
auf einer Ebene eingeschätzt werden können. Dabei 
ist aber einschränkend zu berücksichtigen, dass es 
kein umfassendes „Idealinstrument“ geben kann, mit 
dem alle Zielbereiche gleichermaßen adressiert wer-
den könnten. Dieser Einschränkung muss auch auf der 
Ebene der Bewertungskriterien Rechnung getragen 
werden: Je nachdem, welche Zielsetzung für das 
Instrument formuliert wird, können sich somit Un-
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terschiede bei den geeigneten Kriterien und deren 
Gewichtung ergeben. Andererseits gibt es aber auch 
Kriterien, die von der verfolgten Zielsetzung unab-
hängig sind – etwa solche der Rechtskonformität oder 
der Akzeptanz. Haben einzelne Instrumente ver-
schiedene Zielsetzungen, können sie in der späte-
ren Bewertung nicht miteinander verglichen wer-
den. Folglich sind die Instrumente danach zu sortie-
ren, welche Ziele mit ihnen jeweils verfolgt werden. 

Das erste Kriterium des anzuwendenden Kriterien-
rasters sollte folglich stets sein, dass das jeweilige 
Instrument seiner spezifischen Zielsetzung gerecht 
wird. Unterhalb dieser Unterscheidungsebene geht 
es jedoch um übergreifende allgemeine Kriterien, die 
sich sowohl auf die Hintergrundziele (etwa den Bei-
trag zum Klimaschutz) als auch auf die rechtliche Seite 
(insbesondere die Rechtskonformität) oder volkswirt-
schaftliche Maßstäbe (z. B. die Sozialverträglichkeit) 
beziehen können. Die verschiedenen Zielsetzungen 
der Instrumente wirken sich bei derartigen Kriterien 
nicht bzw. nur selten aus – anders als letztlich auf der 
Ebene der Gesamtbewertung, auf welcher der (ziel-
bezogene) Nutzen mit den jeweiligen Aufwänden und 
Nachteilen abzuwägen ist.  

Das nachfolgende Modell eines Kriterienrasters 
basiert auf Vorarbeiten der Auftragnehmer FÖS und 
Prof. Klinski im UBA-Vorhaben „Alternative Finanzie-
rungsoptionen für erneuerbare Energien“ 
(FÖS/Klinski 2018) und wurde für die hier relevante 
Zielsetzung sinnvoll modifiziert. 

2.2.1 Auswahl von Kriterien und Indikatoren 

Für das nachfolgend vorgestellte Kriterienraster wur-
den sechs Zielbereiche definiert, für die jeweils Krite-
rien und Indikatoren abgeleitet werden. In Abhängig-
keit von der Zielsetzung der Evaluierung wird dabei zu 
entscheiden sein, welche Kriterien prioritär untersucht 
werden sollen, da für eine fundierte Bewertung aller 
Kriterien umfangreiche Analysen nötig sind, die mit 
Blick auf Datenverfügbarkeit, vorhandene Studien 
und Kapazitäten der Autor_Innen nicht für alle Instru-
mente in gleichem Umfang geleistet werden können.  

Als Ziele bieten sich in dieser Studie die in Kapitel 1 

genannten Problemfelder an: 

   Klima 

   Umwelt 

   Tierwohl 

   Gesundheit 

 

Diese Punkte werden ergänzt durch die für die politi-
sche Umsetzung relevanten Aspekte: 

   Akzeptanz und Umsetzbarkeit 

   Rechtliche Umsetzung 

 

Nach der Konzeptionierung eines Instruments ist der 
erste Schritt immer die Analyse der rechtlichen Um-
setzbarkeit. Bei der juristischen Prüfung wird summa-
risch geprüft, inwieweit ein Vorschlag von Instrumen-
ten mit EU-, sowie nationalem Recht (Verfassungs-
recht) vereinbar ist. Unter Umständen kann dies ein 
K.o.-Kriterium darstellen, und eine Prüfung der sons-
tigen Aspekte wird irrelevant, wenn ein Vorschlag 
grundsätzlich nicht mit dem EU-Recht oder Verfas-
sungsrecht in Einklang zu bringen ist. Ggf. kann im 
Rahmen der juristischen Prüfung ein Instrumen-
tenvorschlag modifiziert werden.  

Bei der Umsetzbarkeit sind insbesondere der bürokra-
tische Aufwand sowie die damit einhergehenden 
Kosten zu berücksichtigen. 

Die Akzeptanz hängt von Fragen der Verteilungswir-
kung ab, da eine übermäßige Belastung bestimmter 
Gruppen z. B. von Geringverdienern Widerstand aus-
lösen kann. Doch auch der Diskurs in der Gesellschaft 
wird hier mit betrachtet. So ist vielen Konsumenten 
die Steigerung des Tierwohls ein Anliegen, während 
andere abstraktere Aspekte, wie erhöhte Nitratwerte 
im Grundwasser, vielen Konsumenten weitestgehend 
unbekannt sind und so erst eine Sensibilisierung für 
die Thematiken erfolgen müsste. 

Den Zielen werden Kriterien zugeordnet, die das Ziel 
ausmachen und enger definieren. Dem Zielbereich 
„Umwelt“ könnten so z. B. die Kriterien Ressourcen-
verbrauch, Wasserqualität, Luftqualität und Biodiver-
sität zugeordnet werden, dem Schutzgut „Klima“ das 
Kriterium Treibhausgasemissionen oder dem Ziel 
„Gesundheit“ die Kriterien Ernährungsgewohnheiten 
und Gewicht (exemplarische Auflistung). 

Schlussendlich werden den Kriterien soweit möglich 
messbare Indikatoren zugeordnet, die eine Bewer-
tung der Wirkung ermöglichen. Bei den Treibhaus-
gasemissionen kann das z. B. Tonnen CO2-Äqu/Jahr 
im Landwirtschaftssektor sein, bei der Gesundheit der 
Verzehr von Fleisch und Fleischprodukten pro Per-
son/Jahr in kg oder die Anzahl übergewichtiger und 
adipöser Personen etc.  



 
 

Abbildung 1: Exemplarische Darstellung des Kriterienkatalogs 

 
Quelle: Eigene Darstellung
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2.2.2 Bewertungsmodell 

Bei der Bewertung von Instrumenten können hin-
sichtlich der einzelnen Kriterien jeweils positive wie 
auch negative Effekte auftreten. Beim Vergleich der 
Instrumente wiederum kann hinsichtlich eines Kriteri-
ums der Fall eintreten, dass ein Instrument besser als 
das andere Instrumente ist (Fraunhofer ISI/FFU 2017). 
Wie können die unterschiedlichen Kriterien nun ge-
wichtet und einer Gesamtbewertung unterzogen 
werden? Im Rahmen dieser Analyse wird eine multikri-
terielle Entscheidungsanalyse durchgeführt (vgl. 
Fraunhofer ISI/FFU 2017): 

 Bei einer multikriteriellen Entscheidungs-
analyse findet eine Monetarisierung der 
Wirkungen nur für Teilbereiche statt. Die 
Instrumente werden für jedes Kriterium 
nach sinnvollen Skalen bewertet. Wenn im 
Ergebnis ein Instrument hinsichtlich aller 
Kriterien besser ist als ein anderes, ist die-
ses in jedem Fall zu bevorzugen. Ist dies 
nicht der Fall, können den einzelnen Krite-
rien Gewichtungen zugewiesen werden. 
Außerdem ist zu entscheiden, ob die Krite-
rien wechselseitig kompensiert werden 
dürfen. Auf diesen Grundlagen können 
dann Entscheidungsalternativen bewertet 
werden.   

Für die Bewertung der Kriterien im Rahmen einer 
multikriteriellen Entscheidungsanalyse stehen 
grundsätzlich verschiedene Modelle zur Verfügung. 
So können Zahlen- oder Punktebewertungssysteme 
verwendet werden, die jedoch für jedes Kriterium in 
jedem untersuchten Fall eine Genauigkeit erfordern 
würden, die nicht immer gegeben ist. Zwar lassen sich 
für viele Kriterien messbare Indikatoren definieren. Bei 
anderen Kriterien gelingt dies jedoch nicht, oder sie 
wären nur unter hohem Aufwand exakt quantitativ 
messbar. Ein Beispiel sind Indikatoren zu Kriterien wie 
Akzeptanz und politische Durchsetzbarkeit; hier las-
sen sich nur qualitative Aussagen treffen. Bei rechtli-
chen Kriterien ist eine quantitative Bewertung natur-
gemäß nicht sachgerecht. Je nach Kriterium und Vor-
schlag lassen sich bei der Analyse also quantitative 
oder lediglich qualitative Aussagen treffen. So sind 
beispielsweise die fiskalischen Auswirkungen (in stati-
scher Betrachtung) quantitativ gut abschätzbar, wäh-
rend bspw. Akzeptanzwirkungen lediglich qualitativ 
beschrieben werden können. Grundlage für eine fun-
dierte Aussage zu einem Kriterium muss grundsätzlich 
eine genaue Analyse der zugrundliegenden Wir-
kungskette sein. Bei allen Kriterien sind dabei immer 
auch gegenläufige Folgewirkungen zu berücksichti-
gen. Im Ergebnis kann die Bewertung der Effekte in 
Bezug auf das betrachtete Kriterium jeweils negativ, 
neutral oder positiv sein. 

Daher bietet es sich an, eine Skala zu verwenden, die 
danach einstuft, ob das jeweilige Instrument im Hin-
blick auf das einzelne Kriterium stark positiv, leicht 
positiv, neutral, leicht negativ oder stark negativ be-
wertet wird. Das kann durch Zeichen wie ++ bzw. - - 
gut kenntlich gemacht und ggf. durch farbliche Unter-
schiede noch weiter verdeutlicht werden. Bezogen auf 
die unterschiedlichen Kriteriengruppen und -arten 
steht hinter der Einstufung jeweils eine spezifische 
Bedeutung. Die nachfolgende Tabelle zeigt das vor-
geschlagene Bewertungsmodell auf:  

 

Tabelle 1: Bewertungsmodell 

Einstufung 

Bedeutung 

(Bewertung des 
Instruments im Hinblick 

auf das Kriterium) 

++ Stark positiv 

+ Leicht positiv 

0 Neutral 

- Leicht negativ 

-- Stark negativ 

Das Bewertungsmodell soll damit in erster Linie eine 
Entscheidungshilfe sein, mit der die Abwägung der 
Vor- und Nachteile eines jeweiligen Instruments hin-
sichtlich eines einzelnen Kriteriums zusammengefasst 
und verdeutlicht werden kann. Als Fazit der Analyse 
wird eine Gesamtbewertung vorgenommen, in der auf 
die spezifischen Stärken und Schwächen des Vor-
schlags, ggf. auch im Vergleich zu anderen Instrumen-
ten eingegangen wird. Sie zielt darauf ab, die wichtigs-
ten Aspekte zusammenfassend zu erläutern und somit 
die jeweiligen Stärken und Herausforderungen her-
vorzuheben. 

Bei der Gewichtung der Kriterien und Gesamtbe-
wertung erfolgt letztlich eine normative Setzung. 
Denn es ist wahrscheinlich, dass Zielkonflikte zwi-
schen den einzelnen Wirkungen auftreten, so dass 
zu erwarten ist, dass kein Vorschlag die erwünschten 
Wirkungen in vollem Umfang erfüllen wird. So können 
beispielsweise bestimmte Vorschläge unter Klimaas-
pekten sinnvoll sein, führen jedoch zu erheblichen 
Umverteilungen und finanziellen Nachteilen be-
stimmter Verbrauchergruppen gegenüber dem heu-
tigen System. Das kann sich wiederum negativ auf die 
politische Akzeptanz auswirken. Werden alle Kriterien 
gleich gewichtet, kann dies im Ergebnis daher dazu 
führen, dass zwei Vorschläge in der Gesamtbetrach-
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tung aller Kriterien gleich gut abschneiden, obwohl z. 
B. ihre Vorteile in völlig unterschiedlichen Zielberei-
chen liegen. Für eine Gesamtbewertung eines Vor-
schlags muss daher entschieden werden, welche Kri-
terien wie priorisiert bzw. gewichtet werden. Aus um-
weltpolitischer Sicht sollten die klimapolitischen Wir-
kungen besonders stark gewichtet werden. Je nach 
Fragestellung können jedoch auch andere Kriterien, 
insb. hinsichtlich der Verteilungswirkungen, relevant 
sein.  

Eine gewisse Sonderstellung kommt im rechtlichen 
Bereich den Kriterien der Vereinbarkeit mit dem EU-
Recht und dem Verfassungsrecht zu. Die juristische 
Prüfung ist eine summarische Prüfung der Vereinbar-
keit anhand der in Tabelle 2 dargestellten Bewer-
tungskritierien. Da bei der Auslegung von rechtlichen 
Normen, insbesondere bei sehr abstrakten Verfas-
sungsnormen, Interpretationsspielräume bestehen, 
kann die Prüfung nicht garantieren, dass Gerichte am 
Ende wie z. B. bei der Kernbrennstoffsteuer eine Steu-
er oder Abgabe gleichwohl als rechtlich unzulässig 
einstufen.  

 

Tabelle 2: Juristisches Bewertungsmodell 

Einstufung 

Bedeutung 

(Bewertung des 
Instruments im Hinblick 

auf das Kriterium) 

++ Vereinbarkeit anzunehmen 

+ 
Vereinbarkeit 
voraussichtlichherstellbar 

0 Vereinbarkeit unsicher 

- 
Vereinbarkeit eher nicht 
herstellbar 

-- Unvereinbarkeit 

 

Wie erörtert, sind sie einem gewichtenden Vergleich 
mit anderen Kriterien nur begrenzt zugänglich, denn 
sofern sich aus ihrer Anwendung nicht nur unerhebli-
che Risiken ergeben, muss von ihrem Gebrauch auch 
dann abgeraten werden, wenn sich bei den übrigen 
Kriterien gute Bewertungen ergeben sollten. Kommt 
es speziell bei diesen Kriterien zu einer Bewertung als 
„stark negativ“, so bedeutet dies, dass die rechtlichen 
Risiken als sehr hoch eingestuft werden. Im Falle einer 
derartigen Einstufung muss die negative Einzelbewer-
tung dann auch auf die Gesamtbewertung des In-
struments durchschlagen, da die Vermutung der Un-
vereinbarkeit mit höherrangigem Recht durch die 
positive Bewertung bei anderen Kriterien nicht auf-
gewogen werden kann. 
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3 Die Wirkung von Steuern 

Steuern können als Wert-, oder auch als Produktsteu-
er konzipiert werden. Bei der Wertsteuer erhöht sich 
der Preis um einen gewissen Prozentsatz, so z. B. bei 
der Mehrwertsteuer. Bei Produktsteuern erhöht sich 
der Preis einer Ware um einen bestimmten Betrag. 
Dies gilt etwa bei der Energiesteuer. Im Folgenden 
werden die ökonomischen Wirkungen der beiden 
Steuerarten kurz erläutert: 

 

3.1 Die ökonomische Wirkung einer 
Pigou-Steuer 

Ein Instrument zur Lösung der Externalitätsproblema-
tik stellen sogenannte Pigou-Steuern dar, deren Höhe 
den durch das jeweilige Gut verursachten marginalen 
externen Schadkosten entspricht. Die marginalen 
Klimakosten einer Tonne CO2 werden mit rund 180 € 
bewertet (Umweltbundesamt 2019). Eine CO2-Steuer 
nach Pigou sollte sich also an diesem Wert orientieren.  

Wie zahlreiche Studien zeigen, ist eine Pigou-Steuer 
umso effizienter, je enger die Verbindung zwischen 
der gehandelten Menge des Guts und den verursach-
ten totalen Schäden ist (Dickie/Trandel 1996). Da die 
meisten Externalitäten aus der Höhe der schadenden 
Aktivität resultieren, würde das Targeting-Prinzip 
vorgeben, die Externalitäten durch eine Mengensteu-
er in Höhe der verursachten Schäden zu internalisie-
ren (Keen 1998).  

Mengensteuern, wie z. B. Energie-, Strom-, Kaffee- 
oder Tabaksteuer, werden auf Basis der Menge (in 
Litern, Kilowattstunden, Kilogramm etc.) berechnet. 
Aus Verbraucher_Innensicht2 führt dies zu einer Paral-
lelverschiebung der Angebotskurve (von S zu StM, vgl. 
Abbildung 2). Angenommen, die externen Kosten pro 
Einheit beliefen sich auf t, so sind die Kosten vollstän-
dig internalisiert. Da für die externen Kosten einer 
Tätigkeit nicht der zu zahlende Preis entscheidend ist, 
sondern vor allem die Menge des Verbrauchs, eignen 
sich Mengensteuern daher meist besser zur Internali-
sierung.  

                                                                                       
 
2  Die Indizenz einer Mengensteuer ist von der Ange-

bots- und Nachfrageelastizit abhängig. Je unelasti-

scher (elastischer) die Nachfrage im Verhältnis zum 

Angebot ist, desto mehr (weniger) wird die Steuer 
von Konsument_Innen getragen.  

Abbildung 2: Wirkung einer Mengensteuer aus 
Verbrauchersicht 

 

p = Preis ; q = Quantität ; t = Steuer (tax); D = Nachfragekurve (de-
mand) ; S = Angebotskurve (supply) 

Quelle: Eigene Darstellung 

3.2 Die ökonomische Wirkung einer 
Wertsteuer  

Bei der Mehrwertsteuer handelt es sich um eine Wert-
steuer, also um eine Steuer auf den Preis eines Gutes, 
nicht auf dessen Menge. Sie bemisst sich prozentual 
am Preis der besteuerten Güter und Dienstleistungen 
und wird auf den Nettopreis aufgeschlagen. Aus Sicht 
der Verbrauchenden erhöht die Mehrwertsteuer also 
den Bruttopreis. Wie Abbildung 3 zeigt, würde eine 
Wertsteuer die Angebotskurve (S) allerdings nicht 
parallel verschieben, sondern drehen (StW).  

Abbildung 3: Wirkung einer Wertsteuer aus 
Anbietersicht, Wertsteuer zu 
Lasten der Konsumenten 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Eine Wertsteuer steigert den Preis also nicht um die 
gleiche absolute Höhe, sondern um den gleichen 
Anteil. Aus Sicht der Produzent_Innen senkt eine 
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Wertsteuer bei jeder Menge die Nachfrage um den 
gleichen Anteil.  

Abbildung 4: Wirkung einer Wertsteuer aus 
Verbrauchersicht, Wertsteuer zu 
Lasten der Produzenten 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die Mehrwertsteuer hat wie alle Wertsteuern den 
Vorteil, dass sie mit der gleichen inflationsbedingten 
Rate wie die Geldgrößen wächst.  

Bei der Mehrwertsteuer ist zu beachten, dass sie die 
Preisdifferenzen, welche teils auf nicht internali-
sierte Kosten zurückzuführen sind, nicht zielgenau 
adressieren kann. Die Steuer bemisst sich am Preis 
einer Ware oder Dienstleistung, in dem die exter-
nen Kosten nicht enthalten sind. Aus demselben 
Grund eignet sie sich nicht, um ungerechtfertigte 
Preisdifferenzen mit ermäßigten Steuersätzen zu 
kompensieren. Die Einführung einer Pigou-Steuer 
ist jedoch stets mit Unsicherheit behaftet, da ex-
terne Kosten oft schwer zu bestimmen sind (Di-
ckie/Trandel 1996).   
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4 Rechtliche Grundlagen zur 
Zulässigkeit lenkender und 
internalisierender Abgaben und 
Steuern 

Ob und inwieweit die in dieser Studie untersuchten 
Vorschläge für Steuern und nichtsteuerliche Abgaben 
zur Senkung des Fleisch- und Milchkonsums und der 
Fleisch- und Milchproduktion mit dem Recht der 
Europäischen Union und dem Grundgesetz (GG) zu 
vereinbaren sind, hängt von verschiedenen rechtli-
chen Faktoren ab (siehe Tabelle 1). Die wichtigsten 
werden im Folgenden überblicksartig vorgestellt, da 
bei der summarischen Prüfung und Bewertung der 
einzelnen Vorschläge hierauf Bezug genommen wird. 

Tabelle 3: Rechtliche Zulässigkeitskriterien 

Vereinbarkeit mit 
Europäischem Recht 

Vereinbarkeit mit 
deutschem 

Verfassungsrecht 

Zollrechtliches Diskriminie-
rungsverbot 

Zulässigkeit als Steuer bzw. 
Abgabe 

Abgabenrechtliche Diskri-
minierungsverbote 

Kompetenz des Bundes zur 
Einführung 

Verbot 
wettbewerbsverzerrender 
Beihilfen 

Vereinbarkeit mit den 
Grundrechten 

Gemeinsame Agrarpolitik 
Grundsätze der Bestimmt-
heit, der Normenklarheit 
und des Vertrauensschutzes 

Europäische Regelungen zur 
Mehrwertsteuer und zu 
Verbrauchsteuern 

Widerspruchsfreiheit der 
Rechtsordnung 

 

4.1 Europarechtliche Grundlagen 

Deutschland hat als Teil der Europäischen Union so-
wohl die Vorgaben aus den Verträgen als auch aus 
den von der EU erlassenen Rechtsakten zu beachten. 
Das Europarecht verwendet dabei die Begriffe „Steu-
er“ und „Abgabe“ synonym (vgl. Art. 30, 110-113 Ver-
trag über die Arbeitsweise der Europäischen Union – 
AEUV), weshalb die europäischen Anforderungen für 
beide gelten. Nationale Abgaben müssen das Zollver-
bot in Art. 30 AEUV, abgabenrechtliche Diskriminie-
rungsverbote in Art. 110-112 AEUV, welche der allge-
meinen Warenverkehrsfreiheit (Art. 34-36 AEUV) 

vorgehen, und das Beihilferecht in Art. 107-109 AEUV 
beachten. Für Abgaben, welche die landwirtschaftli-
che Produktion beeinflussen sollen, ist auch die Ge-
meinsame Agrarpolitik nach Art. 38-44 AEUV relevant. 
Gestützt auf die steuerlichen Kompetenzen in Art. 113 
AEUV hat die EU weiterhin Richtlinien zur Harmoni-
sierung der Umsatzsteuerbesteuerung und ausge-
wählter Verbrauchsabgaben erlassen. 

4.1.1 Zollrechtliches Diskriminierungsverbot 

Nach Art. 30 AEUV sind Ein- und Ausfuhrzölle oder 
Abgaben gleicher Wirkung zwischen den Mitglied-
staaten verboten, wobei der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) 3  das Verbot sehr weit auslegt (EuGH C-
254/13 vom 2.10.2014, Rn. 23 f.). Bei allgemeinen in-
ländischen Abgaben und Steuern, die einheimische 
und importierte Erzeugnisse in gleicher Höhe und auf 
der gleichen Handelsstufe erfassen, ist Art. 30 AEUV 
aber nicht anwendbar (EuGH C-254/13 vom 2.10.2014, 
Rn. 29 ff.; C-313/05 vom 8.1.2007, Rn. 23). Dies ist 
auch noch der Fall, wenn ohne diskriminierende Wir-
kung zur Vermeidung von Umgehungen der Direkt-
bezug ausländischer Waren durch inländische End-
verbraucher wie z.B. in §§ 16–19 Kaffeesteuergesetz 
gesondert erfasst wird. Wird die Abgabe bei Import-
euren und inländischen Produzenten jedoch normativ 
getrennt erhoben und nach unterschiedlichen Me-
thoden berechnet, liegt eine unzulässige zollgleiche 
Abgabe vor (EuGH C-254/13 vom 2.10.2014, Rn. 30 
ff.). 

4.1.2 Abgabenrechtliche Diskriminierungsverbote 

Alle nicht zollgleichen Abgaben unterliegen dem 
Diskriminierungsverbot des Art. 110 AEUV, wonach 
Waren aus anderen Mitgliedstaaten nicht unmittelbar 
oder mittelbar höher belastet werden dürfen und 
Abgaben vollkommen wettbewerbsneutral sein müs-
sen (EuGH C-402/09 vom 7.4.2011, Rn. 35). Nach 
dem EuGH gestattet Art. 110 AEUV – als Sonderrege-
lung zu Art. 34-36 AEUV – gleichwohl die Neueinfüh-
rung und Abänderung inländischer Abgaben wie auch 
eine differenzierende Ausgestaltung, sofern die Diffe-
renzierung europarechtlich anerkannten Zielen dient 
und nach objektiven Kriterien erfolgt, die jede unmit-
telbare oder mittelbare Diskriminierung anderer Mit-
gliedstaaten ausschließen (EuGH C-402/09 vom 
7.4.2011, Rn. 33, 37 f., 50 f., 59; C-313/05 vom 8.1.2007, 
Rn. 50; C-290/05 vom 5.10.2006, Rn. 49 ff.), wobei 
Pauschalierungen zulässig sind (EuGH C-402/09 

                                                                                       
 
3 Alle zitierten Entscheidungen des EuGH und EG sind veröf-

fentlicht unter https://eur-
lex.europa.eu/homepage.html. 
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vom 7.4.2011, Rn. 47). Umwelt-, Tier- und Gesund-
heitsschutz sind gemäß Art. 6, 9, 11, 13, 36, 114 Abs. 3, 
168, 191-193 AEUV geeignete Ziele (EuGH C-402/09 
vom 7.4.2011, Rn. 43, 60; C-290/05 vom 5.10.2006, 
Rn. 52, 56; C-213/96, Rn. 30). Weiterhin zu beachten 
sind die Regelungen über Rückvergütungen bei der 
Ausfuhr in Art. 111, 112 AEUV, die bei Umsatzsteuern, 
Verbrauchsabgaben und anderen indirekten Steuern 
zulässig sind, wenn sie nicht höher als die entrichtete 
inländische Abgabe sind. 

4.1.3 Verbot wettbewerbsverzerrender Beihilfen 

Nach Art. 107 Abs. 1 AEUV sind alle staatlichen Beihil-
fen unzulässig, welche durch die Begünstigung be-
stimmter Unternehmen oder Produktionszweige den 
Wettbewerb zwischen den Mitgliedsstaaten verfäl-
schen oder zu verfälschen drohen, soweit sie den 
Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen. 
Ermäßigungen oder gar Freistellungen von Abgaben 
können eine Beihilfe sein, die gemäß Art. 107 ff. AEUV 
unzulässig oder zumindest von der Europäischen 
Kommission zu genehmigen ist (EuGH C-487/06 P 
vom 22.12.2008, Rn. 83 ff.; C-393/04 und C-41/05 
vom 15.6.2006, Rn. 30 m.w.N.). Da der Europäische 
Gerichtshof bei Art. 110 AEUV abgabenrechtliche 
Differenzierungen als zulässig anerkennt, liegt eine 
Beihilfe nur vor, wenn die Ermäßigung oder Freistel-
lung von der normalen Belastung eine Sonderstellung 
im jeweiligen nationalen Abgabensystem einnimmt 
und nicht durch die Natur bzw. den inneren Aufbau 
(Grundstruktur, Leitprinzipien, Kohärenz und Wesen) 
des Systems gerechtfertigt sind (EuGH C-487/06 P 
vom 22.12.2008, Rn. 83; EuG T-251/11 vom 11.12.2014, 
Rn. 96 f.). Gehen Abweichungen darüber hinaus und 
beeinträchtigen sie den Handel zwischen Mitglied-
staaten, sind Beihilfen zum Schutz der Umwelt 
gleichwohl grundsätzlich möglich, wenn die positiven 
Auswirkungen der Beihilfe die möglichen negativen 
Auswirkungen auf den Handel zwischen Mitgliedstaa-
ten und den Wettbewerb überwiegen (Europäische 
Kommission 2014). 

4.1.4 Gemeinsame Agrarpolitik 

Die EU hat mit Art. 34 ff. AEUV weitreichende Kompe-
tenzen für die Gemeinsame Agrarpolitik, in dessen 
Rahmen sie v. a. umfangreiche Beihilfen für Landwirte 
in unterschiedlichster Form gewährt (Osterburg u. a. 
2014). Allein die Direktzahlungen betragen in 
Deutschland rund 300 € pro Hektar und Jahr. Nach 
dem EuGH stellen diese EU-Förderungen nicht die 
Landwirte von nationalen Abgaben frei und bleibt die 
nationale Steuer- und Fiskalsouveränität unberührt 
(EuGH Rs. 36 und 71/80, Rn. 13; Rs. 297/82, Rn. 8; 
ausführlich Möckel 2006, S. 137 ff.). Eine Abgabe ist 
erst mit der Gemeinsamen Agrarpolitik unvereinbar, 

„wenn sie durch ihren Einfluss auf die Preisbildung 
oder durch die sich daraus möglicherweise ergebende 
Strukturänderung bei den landwirtschaftlichen Be-
trieben bewirkt, dass das Funktionieren der innerhalb 
der betreffenden gemeinsamen Marktorganisation 
vorgesehenen Mechanismen behindert wird.“ (EuGH 
Rs. 222/82, Rn. 31; ähnlich EuGH C-235/90, Rn. 10; C-
27/96, Rn. 24; C-132/95, Rn. 37) Eine Behinderung 
liegt nach dem EuGH vor, wenn durch eine nationale 
Abgabe eine tatsächliche und spürbare Veränderung 
der Marktpreise bewirkt oder eine gezielte Abschöp-
fung der mit der Agrarpolitik angestrebten Einkom-
menssteigerungen für Landwirte bezweckt wird 
(EuGH Rs. 36 und 71/80, Rn. 19, 24; Rs. 297/82, Rn. 10, 
17; Rs. 222/82, Rn. 31; C-235/90, Rn.12). 

4.1.5 EU-Verbrauchsteuer-Richtlinie 
2008/118/EG4 

Die Verbrauchsteuer-Richtlinie verpflichtet die Mit-
gliedstaaten, auf alkoholische Getränke, Energie und 
Tabak Verbrauchsteuern zu erheben, ohne aber sons-
tige Verbrauchsteuern und vergleichbare nichtsteuer-
liche Abgaben (vgl. EuGH C-313/05 vom 8.1.2007) auf 
andere Waren auszuschließen. Für die sonstigen Ver-
brauchsteuern bestimmt Art. 1 Abs. 3 Verbrauchsteu-
er-Richtlinie lediglich, dass die Erhebung derartiger 
Steuern und Abgaben im grenzüberschreitenden 
Handelsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten keine 
mit dem Grenzübertritt verbundenen Formalitäten 
nach sich ziehen darf. Kontrollen von importierten 
Gütern sind damit aber nicht ausgeschlossen 
(Bongartz/Schröer-Schallenberg 2011). Selbst Anzei-
ge- und Steuererklärungspflichten anlässlich der 
Einfuhr von Waren sind nach dem EuGH keine Grenz-
formalitäten, sofern diese Formalien nicht an den 
Grenzübertritt selber, sondern an die Verpflichtung 
zur Entrichtung der Steuer gebunden sind (EuGH C-
2/09 vom 3.6.2010, Rn. 27 f.; C-313/05 vom 8.1.2007, 
Rn. 47 ff.). 

4.1.6 EU-Mehrsteuersystem-Richtlinie 
2006/112/EG (MwSt-Richtlinie)5 

Seit 1967 hat die EU die verschiedenen Umsatzsteu-
ern in den Mitgliedstaaten immer mehr harmonisiert 
und u. a. festgelegt, dass sie dem Mehrwertsteuersys-

                                                                                       
 
4 Richtlinie 2008/118/EG des Rates vom 16. Dezember 2008 

über das allgemeine Verbrauchsteuersystem und zur 

Aufhebung der Richtlinie 92/12/EWG (ABl. L 9 vom 
14.1.2009, S. 12 ff.). 

5 Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 

über das gemeinsame Mehr¬wertsteuersystem (ABl. 
L 347 vom 11.12.2006, S. 1 ff.). 
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tem folgen müssen, bei dem Unternehmen die an 
Lieferanten gezahlte Umsatzsteuer als Vorsteuer 
erstattet bekommen. Damit wird im Ergebnis nur 
Umsatzsteuer für den auf der jeweiligen Produktions- 
und Vertriebsstufen geschaffenen Mehrwert bezahlt. 
Dies vermeidet eine wettbewerbsverzerrende Kumu-
lation der Umsatzsteuer auf den verschiedenen Han-
delsstufen und stellt sicher, dass der private Endver-
braucher nur mit der Umsatzsteuer auf den Endver-
kaufspreis belastet wird (Art. 1 Abs. 1 MwSt-Richtlinie). 
Art. 96 MwSt-Richtlinie legt fest, dass alle Mitglied-
staaten einen Mehrwertsteuer-Normalsatz von min-
destens 15 % erheben. Zusätzlich dürfen sie ein bis 
zwei ermäßigte Steuersätze von mindestens 5 % nach 
Art. 98 und 99 MwSt-Richtlinie für alle in Anhang III 
aufgelisteten Lieferungen von Gegenständen oder 
Leistungen erheben. Hierzu gehören nach Nr. 1 des 
Anhangs III „Nahrungs- und Futtermittel (einschließ-
lich Getränke, alkoholische Getränke jedoch ausge-
nommen)“. Es besteht allerdings keine Verpflichtung, 
die in Anhang III aufgelisteten Kategorien einem er-
mäßigten Steuersatz zu unterwerfen. Sollte der Vor-
schlag der Europäischen Kommission angenommen 
werden, dürften die Mitgliedstaaten für die genannten 
Gegenstände auch Steuerbefreiungen oder einen 
niedrigeren MwSt-Satz als 5 % einführen (Europäische 
Kommission 2018). 

Bei der Zuordnung von Lieferungen zum Normalsatz 
oder einem ermäßigten Steuersatz ist zu beachten, 
dass nach Art. 94 Abs. 1 MwSt-Richtlinie beim inner-
gemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen der 
gleiche Steuersatz anzuwenden ist wie bei Lieferun-
gen gleicher Gegenstände innerhalb des Gebiets des 
Mitgliedstaats. Dies entspricht dem abgabenrechtli-
chen Diskriminierungsverbot von Art. 110 AEUV. 

Schließlich bestimmt Art. 401 MwSt-Richtlinie, dass 
die Mitgliedstaaten keine Steuern, Abgaben und Ge-
bühren erheben dürfen, die den Charakter einer Um-
satzsteuer haben und bei ihrer Erhebung mit Formali-
täten beim Grenzübertritt im Verkehr zwischen den 
Mitgliedstaaten verbunden sind. Letzteres entspricht 
Art. 1 Abs. 3 Verbrauchsteuer-Richtlinie. Zu den we-
sentlichen Charaktermerkmalen von Umsatzsteuern 
gehören nach dem EuGH, dass sie allgemein für alle 
Umsätze mit Gegenständen sowie Dienstleistungen 
und proportional zu ihrem Preis auf jeder Stufe der 
Produktion und des Vertriebs erhoben werden, wobei 
aufgrund des Vorsteuerabzug auf jeder Stufe nur den 
Mehrwert erfasst wird (EuGH C-437/97, Rn. 21 f. m. w. 
N.; C-28/96, Rn. 38). 

4.2 Verfassungsrechtliche 
Grundlagen 

Das verfassungsrechtlich vorgesehene Instrument zur 
Finanzierung des Staates und seiner öffentlichen 

Aufgaben sind Steuern, die in der sogenannten Fi-
nanzverfassung (Art. 105-115 Grundgesetz – GG) 
geregelt sind. Steuern müssen gemäß Art. 110 GG in 
den Haushalt der jeweiligen Gebietskörperschaft 
fließen. Gebühren, Beiträge und sonstige nichtsteuer-
liche Abgaben sind hingegen im Grundgesetz nicht 
erwähnt, aber vom Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG)  anerkannt6 (z.B. BVerfG, 2 BvL 6/13 vom 
13.4.2017, Rn. 100 ff.). Aus der Finanzverfassung folgt 
nach dem BVerfG ein Vorrang von Steuern als allge-
meines Instrument zur Staatsfinanzierung (BVerfG, 2 
BvR 413/88 vom 07.11.1995, BVerfGE 93, 319 (342)). 
Nichtsteuerliche Abgaben dürfen nicht in Konkurrenz 
zu Steuern treten oder der Umgehung der Finanzver-
fassung dienen (z.B. BVerfG, 2 BvL 6/13 vom 13.4.2017, 
Rn. 100 ff.). Sie müssen daher durch einen legitimen, 
öffentlichen Sachzweck (z. B. Vorteilsausgleich, Ver-
haltenslenkung, sozialer Ausgleich) gerechtfertigt sein, 
der über die bloße Einnahmenerzielung hinausgeht 
(z.B. BVerfG, 2 BvL 6/13 vom 13.4.2017, Rn. 101 f.; 
BVerfG 2 BvR 1561/12 vom 28.1.2014, Rn. 121; 2 BvR 
413/88 vom 07.11.1995, BVerfGE 93, 319 (342 f.)). Für 
die verfassungsrechtliche Einstufung als Steuer oder 
nichtsteuerliche Abgabe und die Bestimmung des 
jeweiligen Typs ist nach dem Bundesverfassungsge-
richt nicht die Bezeichnung oder haushaltsmäßige 
Behandlung entscheidend, sondern allein der materi-
elle Gehalt (vgl. BVerfG 2 BvR 591/95 vom 18.12.2002, 
Rn. 75). 

4.2.1 Steuerarten 

Die Finanzverfassung erwähnt bestimmte Steuern, 
wie z.B. die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in Art. 106 
Abs. 3 und 4 GG oder die Steuerarten „Verbrauch-
steuern“ und „Verkehrsteuern“ in Art. 106 Abs. 1 bzw. 
Abs. 2 GG. 2017 hat das Bundesverfassungsgericht im 
Beschluss zur Kernbrennstoffsteuer nunmehr ent-
schieden, dass dieser Kanon an Steuern abschließend 
ist und der Bund sowie die Ländern darüber hinaus 
keine neue Steuern erfinden können (BVerfG, 2 BvL 
6/13 vom 13.4.2017, Rn. 69-98). Hieraus hat das Ge-
richt folgerichtig abgeleitet, dass die erwähnten Ty-
pusbegriffe für Steuerarten weit zu verstehen sind (Rn. 
114) und der Gesetzgeber innerhalb dieser Begriffe 
neue Steuern „erfinden" und Steuerquellen erschlie-
ßen darf (Rn. 68). Klargestellt hat das Gericht auch, 
dass die Grundrechte und Rechtsstaatsprinzipien in 
Art. 1-20 GG und nicht Art. 105 f. GG den Schutz der 

                                                                                       
 
6 Alle Entscheidungen ab 1998 sind online kostenlos abrufbar 

unter 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SiteGlob

als/Forms/Suche/Entscheidungensuche_Formular.h
tml?language_=de. 



Seite 23  
  

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.  •  Green Budget Germany 
 

Bürger vor unangemessenen Steuern und Abgaben 
gewährleisten, weshalb materieller Grundrechts-
schutz für die Auslegung von Art. 106 GG keine Rolle 
spielt (Rn. 127 sowie Rn. 33 f. des Sondervotums). Da 
sowohl Verbrauchsteuern als auch Verkehrsteuern als 
Instrumente für eine „emissionsabhängige Steuer auf 
Fleisch- und Milch(produkte)“ und eine „Tierwohlab-
gabe“ in Betracht kommen, sind hier kurz ihre Charak-
teristika zu skizzieren. 

Das Bundesfinanzministerium listete 2019 als Ver-
brauchsteuern des Bundes folgende Steuern auf: 
Alkopopsteuer, Biersteuer, Branntweinsteuer, Ein-
fuhrumsatzsteuer, Energiesteuer (vormals: Mineralöl-
steuer), Kaffeesteuer, Schaumweinsteuer und Zwi-
schenerzeugnissteuer, Stromsteuer und Tabaksteuer 
(BMF 2019). Entgegen der eigenen Maxime einer 
weiten Auslegung hat das Bundesverfassungsgericht 
aber den Begriff „Verbrauchsteuern“ in Art. 106 Ab-
satz 1 Nr. 2 GG letztlich eng anhand historischer Ver-
brauchsteuern ausgelegt und für die Kernbrenn-
stoffsteuer verneint (kritisch hierzu Tappe 2017; 
Wernsmann 2017), statt die Verbrauchsteuerdogma-
tik aus den 1950er Jahren als überholt aufzugeben. 
Unter Verweis auf die Begründung des Finanzverfas-
sungsgesetzes von 1955 und den dort genannten 
vorkonstitutionellen Verbrauchsteuern müssen nach 
dem Bundesverfassungsgericht Verbrauchsteuern 
weiterhin die private Einkommensverwendung be-
steuern und an ein Verbrauchsgut anknüpfen, wel-
ches zur Befriedigung eines ständigen privaten Be-
darfs dient (BVerfG, 2 BvL 6/13 vom 13.4.2017, Rn. 115 
ff.). Werden Verbrauchsteuern wie gewöhnlich bei 
den Herstellern und Händlern erhoben (z. B. Tabak- 
oder Branntweinsteuer), müssen sie auf eine Überwäl-
zung der Steuerlast auf den privaten Konsumenten 
angelegt sein. Dabei ist es unschädlich, dass wie bei 
der Energiesteuer der unternehmerische Verbrauch 
ebenfalls belastet wird, sofern Unternehmen grund-
sätzlich die Steuerlast über ihre Produkte und Leis-
tungen auf den Konsumenten überwälzen können 
(BVerfG 1 BvR 1748/99 u. a. vom 20.4.2004, BVerfGE 
110, 274 (297 f.); BVerfG, 2 BvL 6/13 vom 13.4.2017, Rn. 
125). Gegen diese historische Auslegung sprechen 
allerdings der Wortlaut „Verbrauchsteuern“ sowie 
systematische und teleologische Erwägungen, da 
Verbrauchsteuern auf den privaten Konsum in Kon-
kurrenz zur Umsatzsteuer treten (Möckel 2012), die 
seit 1968 als Mehrwertsteuer den privaten Konsum 
schon umfassend als Verbrauchssteuer besteuert (vgl. 
Art. 1 Abs. 1 EU-Mehrwertsteuersystem-Richtlinie 
2006/112/EG). Die zusätzliche Besteuerung des priva-
ten Endverbrauchs bedarf daher verfassungsrechtlich 
aufgrund Art. 3 Abs. GG eines besonderen rechtferti-
genden Grundes (z.B. Schutz der Gesundheit oder 
Umwelt) (vgl. nur Tipke 2000-2012, Bd. 2, S. 1050; 
Rodi 1994, S. 74 ff., S. 166 f.). Auch aus ökologischen 
Gründen (Art. 20a GG) spricht viel dafür, dass zusätz-

liche Verbrauchsteuern neben der allgemeinen Um-
satzsteuer gerade den unternehmerischen Endver-
brauch erfassen sollten, der bisher aufgrund des Vor-
steuerabzugs nicht von der Umsatzsteuer belastet 
wird (Möckel 2017a). 

Bei den Verkehrssteuern i.S.v. Art. 106 Abs. 2 Nr. 4 GG 
sind sowohl Rechtsverkehrsteuer, bei denen Akte 
oder Vorgänge des Rechtsverkehrs Steuergegen-
stand sind, als auch Realverkehrsteuern, die an die 
Bewegung von Gütern und Personen ankommen 
(BVerfG 1 BvF 3/11 vom 5.11.2014, Rn. 30 ff.). In Art. 106 
Abs. 1 Nr. 3 und 4 GG sind einige Verkehrssteuern 
explizit aufgelistet. Schon 1963 urteilte das Bundes-
verfassungsgericht „Zum Wesen der Verkehrsteuern 
gehört, dass sie an Akte oder Vorgänge des Rechts-
verkehrs, an einen rechtlichen oder wirtschaftlichen 
Akt, an die Vornahme eines Rechtsgeschäfts oder 
einen wirtschaftlichen Vorgang oder einen Verkehrs-
vorgang anknüpfen (vgl. BVerfGE 3, 407 [437]; BVer-
fGE 7, 244 [260])“ (BVerfG 2 BvL 8, 10/61 vom 7.5.1963, 
BVerfGE 16, 64 (73), ähnlich BVerfG 1 BvL 14/98 vom 
8.1.1999, Rn. 27).  

Damit können alle gehandelten oder transportierten 
Güter Gegenstand von Verkehrssteuern sein, weshalb 
die meisten Verbrauchsteuern durch Anknüpfung an 
den vorgelagerten Rechtsakt beim Erwerb, dem In-
verkehrbringen oder dem Transport auch als Ver-
kehrssteuern ausgestaltet werden könnten. Zur Ab-
grenzung beider Steuerarten hat das Bundesverwal-
tungsgericht (BVerwG) daher auf den Steuermaßstab 
abgestellt: „Typischerweise herrschen bei Verkehrs-
steuern (z.B. Versicherungssteuer, Wechselsteuer etc.) 
wertbezogene Steuermaßstäbe vor, während Ver-
brauchsteuern (z.B. Mineralölsteuer, Tabaksteuer etc.) 
regelmäßig durch mengenbezogene Bemessungs-
maßstäbe gekennzeichnet sind (…).“ (BVerwG 8 N 
1/93 vom 19.8.1994, BVerwGE 92, 272 (281). Weiterhin 
ist zu beachten, dass der Bund gemäß Art. 105 Abs. 2 
GG keine Gesetzgebungskompetenz für alle sonsti-
gen Verkehrssteuern nach Art. 106 Abs. 2 Nr. 4 GG hat, 
da hier den Ländern das Aufkommen zusteht. 

4.2.2 Typen nichtsteuerlicher Abgaben 

Zwar existiert kein abschließender Kanon zulässiger 
Abgabetypen (BVerfG 2 BvR 413/88 vom 07.11.1995, 
BVerfGE 93, 319 (342)), es wurden aber bestimmte 
Typen in der Rechtsprechung und in den Landesver-
fassungen anerkannt. Beiträge und Gebühren sind als 
sachbezogene Vorzugslasten weit verbreitet (z.B. 
Benutzungsgebühren, Rundfunkbeitrag) und auf-
grund der erforderlichen Gegenleistung des Staates 
ausreichend von Steuern abgrenzbar (vgl. BVerfG, 2 
BvL 6/13 vom 13.4.2017, Rn. 101). Darüber hinaus hat 
das Bundesverfassungsgericht mit besonderen An-
forderungen folgende Sonderabgaben als zulässig 
angesehen:  
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 Vorteilsabschöpfungsabgaben (z.B. Wasserent-
nahmeentgelte nach BVerfG 2 BvR 413/88 vom 
07.11.1995, BVerfGE 93, 319 (343 f.)) und Aus-
gleichsabgaben eigener Art (2 BvL 1/99 u.a. vom 
17.07.2003, BVerfGE 108, 186 (220); 2 BvR 
1824/05 vom 5.3.2009, Rn. 25 f.), die wie bei Ge-
bühren und Beiträgen in einem Äquivalenzver-
hältnis zu einem besonderen Vorteil oder einer be-
sonderen Leistung der öffentlichen Hand stehen; 

 Finanzierungssonderabgaben, die der Finanzie-
rung besonderer Aufgaben dienen (zuletzt BVerfG, 
2 BvL 6/13 vom 13.4.2017, Rn. 102; BVerfG 2 BvR 
1139/12 vom 6.5.2014, Rn. 116 ff.; 2 BvR 1561/12 vom 
28.1.2014, Rn. 121 ff.) 

Beide Sonderabgabetypen ermöglichen daher die 
Internalisierung externer Kosten sowie auch Lenkung 
(siehe 4.2.3). Finanzierungssonderabgaben haben 
hierbei eine besondere Nähe zu Steuern, da sie zwar 
nicht wie Steuern den allgemeinen Finanzbedarf, aber 
einen besonderen öffentlichen Finanzbedarf decken 
sollen und einem staatlich verwalteten Sonderfonds 
vorbehalten sind (vgl. BVerfG, 2 BvL 6/13 vom 
13.4.2017, Rn. 102; 2 BvR 2374/99 vom 18.5.2004, Rn. 
76; 2 BvL 1/99 u.a. vom 17.7.2003, BVerfGE 108, 186 
(213)). 

Damit Finanzierungssonderabgaben die Finanzver-
fassung nicht unterlaufen, bedürfen sie einer beson-
deren Rechtfertigung und unterliegen folgenden 
Zulässigkeitsanforderungen (vgl. BVerfG 2 BvR 
1139/12 vom 6.5.2014, Rn. 115 ff.; 2 BvL 54/06 vom 
3.02.2009, BVerfGE 122, 316 (333 f.)). Finanzierungs-
sonderabgaben müssen: 

 einem legitimen Sachzweck dienen; 

 eine von der Allgemeinheit abgrenzbare, in sich 
homogene gesellschaftliche Gruppe adressieren, 
welche zu dem Sachzweck eine besondere Nähe 
oder Beziehung hat (z.B. aufgrund Verursacher-
verantwortung); 

 das Aufkommens überwiegend im objektiven 
Interesse der Gruppe verwenden (Gruppennüt-
zigkeit);  

 nur so viele Einnahmen generieren, wie für den 
Sachzweck benötigt werden; 

 haushaltsrechtlich dokumentiert und in angemes-
senen Zeitabständen hinsichtlich des Vorliegens 
der Voraussetzungen (insb. des rechtfertigenden 
Sachzwecks) überprüft werden. 

4.2.3 Lenkung mittels Steuern und Abgaben 

Die Finanzverfassung enthält keine Aussagen, ob der 
Staat mit Steuern neben der Einnahmeerzielung auch 
weitere Zwecke wie die Lenkung von Verhalten mit-
tels steuerlicher Anreize verfolgen darf. In ständiger 
Rechtsprechung hat das BVerfG anerkannt (siehe 

Box), dass legitime wirtschafts-, sozial- oder umwelt-
politische Lenkungszwecke zulässig sind und sogar 
Hauptzweck einer Steuer sein dürfen, sofern der Fis-
kalzweck existent bleibt (z.B. BVerfG 1 BvL 10/02 vom 
07.11.2006, BVerfGE 117, 1 (31); 1 BvR 1748/99 u.a. vom 
20.4.2004, BVerfGE 110, 274 (293); 2 BvR 1991/95 u. a. 
vom 07.05.1998, BVerfGE 98, 106 (118)). Schutz der 
Umwelt und des Tierwohls sind gemäß Art. 20a GG 
legitime Zwecke. Eine steuerliche Lenkung ist aller-
dings unzulässig, wenn ihr aufgrund erdrosselnder 
Zahllasten ein Verbotscharakter zukommt (BVerfG 2 
BvR 1991/95 u. a. vom 07.05.1998, BVerfGE 98, 106 
(118)). Nach dem BVerfG sind auch lenkende Sonder-
abgaben statthaft, ohne dass das Gericht wie in der 
Literatur einen eigenen Typus der „Lenkungsabga-
be“ annimmt (BVerfG 1 BvR 1801/07 vom 20.1.2010; 2 
BvL 5/95 vom 09.11.1999, BVerfGE 101, 141 (151); 2 BvR 
413/88 vom 07.11.1995, BVerfGE 93, 319 (342 ff.)). 

BVerfG zur Ökosteuer, 1 BvR 1748/99 u.a. vom 
20.4.2004, BVerfGE 110, 274 (293): 

„Der Gesetzgeber darf seine Steuergesetzgebungs-
kompetenz grundsätzlich auch ausüben, um Len-
kungswirkungen zu erzielen. Er darf nicht nur durch 
Ge- und Verbote, sondern ebenso durch mittelbare 
Verhaltenssteuerung auf Wirtschaft und Gesellschaft 
gestaltend Einfluss nehmen. Der Gesetzgeber ver-
pflichtet dann den Bürger nicht rechtsverbindlich zu 
einem bestimmten Verhalten, gibt ihm aber durch 
Sonderbelastung eines unerwünschten oder durch 
steuerliche Verschonung eines erwünschten Verhal-
tens ein finanzwirtschaftliches Motiv, sich für ein be-
stimmtes Tun oder Unterlassen zu entscheiden (vgl. 
BVerfGE 98, 106 <117> m.w.N.). Dabei nimmt die steu-
erliche Lenkung in Kauf, dass das Lenkungsziel nicht 
verlässlich erreicht wird, ist also ein Instrument zur 
Annäherung an ein Ziel (BVerfGE 98, 106 <121>). 

Verfolgt ein Steuergesetz zulässigerweise auch Len-
kungsziele, so muss der Lenkungszweck von einer 
erkennbaren gesetzgeberischen Entscheidung getra-
gen (vgl. BVerfGE 105, 73 <112 f.>) und ebenfalls 
gleichheitsgerecht ausgestaltet sein (vgl. BVerfGE 93, 
121 <148>; 99, 280 <296>; stRspr). Dabei müssen 
Standortvorteile, die auf einem ökologisch bedenkli-
chen Umgang mit Gütern der Allgemeinheit beruhen, 
nicht etwa auf Dauer erhalten bleiben. Schafft der 
Gesetzgeber durch die gezielte Höherbelastung steu-
erlicher Verbrauchstatbestände einen Anreiz dafür, 
ein ökologisch unerwünschtes Verhalten einzu-
schränken, ist er durch Art. 3 Abs. 1 GG nicht gehin-
dert, besonders problematischen Wettbewerbssitua-
tionen durch Subventionen an die davon betroffenen 
Unternehmen Rechnung zu tragen (vgl. BVerfGE 93, 
319 <349 f.>).“ 
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Weiterhin darf der Gesetzgeber auch lenkende Steu-
ern und nichtsteuerliche Abgaben nicht bei dem ei-
gentlichen Adressaten, sondern zur besseren Admi-
nistrierbarkeit (z. B. weniger Schuldner, geringeres 
Missbrauchsinteresse) bei einer vorgelagerten Ebene 
erheben und die Steuerlast von diesen auf den Len-
kungsadressaten überwälzen zu lassen (vgl. BVerfG 2 
BvR 1561/12 vom 28.1.2014, Rn. 136-139 m.w.N.; 1 BvL 
8/05 vom 4.02.2009, BVerfGE 123, 1 (36 f.); 1 BvR 
1748/99 u.a. vom 20.4.2004, BVerfGE 110, 274 (295)). 
Dabei genügt es nach dem BVerfG, wenn eine kalku-
latorische Überwälzung möglich und weder rechtlich 
noch nach den allgemeinen Marktregeln ausgeschlos-
sen ist. 

 

4.2.4 Kompetenzen des Bundes 

Der Bund hat nach Art. 105 Abs. 2 GG die konkurrie-
rende Gesetzgebung über alle Steuern, bei dem ihm 
das Aufkommen ganz oder zum Teil nach Art. 106 GG 
zusteht. Dies ist bei Verbrauchsteuern und der Um-
satzsteuer nach Art. 106 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 GG der Fall. 
Da das Aufkommen aus sonstigen Verkehrssteuern 
gemäß Art. 106 Abs. 2GG den Ländern ganz zufließt, 
kann der Bund nur im Fall des Art. 72 Abs. 2 GG eigene 
Verkehrssteuern einführen. Auch wenn Lenkungs-
steuern neben der Einnahmeerzielung weitere Sach-
zwecke verfolgen, bedarf es hierfür keiner zusätzli-
chen Sachkompetenz nach Art. 70-74 GG (vgl. 
BVerfG 1 BvL 10/02 vom 07.11.2006, BVerfGE 117, 1 
(31); 1 BvR 1748/99 u.a. vom 20.4.2004, BVerfGE 110, 
274 (293); 2 BvR 1991/95 u. a. vom 07.05.1998, BVer-
fGE 98, 106 (118)). Hinsichtlich der Erhebung be-
stimmt Art 108 Abs. 1 GG weiterhin, dass bundesge-
setzlich geregelte Verbrauchsteuern einschließlich 
der Einfuhrumsatzsteuer durch Bundesfinanzbehör-
den verwaltet werden. 

Bei nichtsteuerlichen Abgaben greift die Finanzver-
fassung hingegen nicht, weshalb hier die Kompetenz-
regelungen in Art. 70-74 GG gelten. Der Bund hat 
gemäß Art. 74 Abs. 1 GG die Gesetzgebungskompe-
tenz für das Recht der Wirtschaft (u.a. Industrie, 
Handwerk, Gewerbe und Handel) (Nr. 11); für die För-
derung der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugung, 
die Sicherung der Ernährung, die Ein- und Ausfuhr 
land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse (Nr. 17) 
sowie für das Recht der Lebensmittel einschließlich 
der ihrer Gewinnung dienenden Tiere, der Futtermit-
tel sowie den Tierschutz (Nr. 20). Des Weiteren kann 
der Bund im Rahmen des Art. 74 Abs. 1 Nr. 24 GG 
(Luftreinhaltung) Regelungen zur Begrenzung von 
Treibhausgasemissionen erlassen (Saurer 2018 
m.w.N.), wie u.a. mit dem Bundes-Klimaschutzgesetz 
geplant (Bundesregierung 2019). Insgesamt hat damit 
der Bund eine umfassende Gesetzgebungskompe-
tenz bei allen Produktions- und Vertriebsstufen für 

nichtsteuerliche Abgaben zur Reduzierung von Treib-
hausgasemissionen in der Fleisch- und Milchproduk-
tion sowie für mehr Tierwohl. 

4.2.5 Vereinbarkeit mit Grundrechten 

Steuern und nichtsteuerliche Abgaben sind staatliche 
Eingriffe in die gemäß Art. 1-19 GG garantierten 
Grundrechte der Bürger und Unternehmen, weshalb 
der Gesetzgeber sie nur im Rahmen grundrechtlichen 
Gesetzesvorbehalte erheben darf und sie einem legi-
timen öffentlichen Zweck dienen, erforderlich und 
angemessen sein müssen (Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit) (BVerfG 2 BvR 2374/99 vom 18.5.2004, Rn. 
113 ff.; 1 BvR 95/68 vom 8.12.1970, BVerfGE 29, 327 
(334)). Auch die gegebenenfalls bezweckten Len-
kungswirkungen sind rechtfertigungsbedürftige Ein-
schränkungen der Grundrechte (BVerfG 1 BvR 
2384/08 vom 3.9.2009, Rn. 42-45). (Lenkende) Steu-
ern und nichtsteuerliche Abgaben greifen in die all-
gemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) sowie 
regelmäßig auch Berufsfreiheit (Art. 12 GG) und die 
Eigentümerfreiheit (Art. 14 GG) der Schuldner bzw. 
Adressaten ein und ist bei ihrer Erhebung und Ausge-
staltung der Gleichheitsgrundsatzes (Art. 3 Abs. 1 GG) 
zu beachten (ausführlich Möckel u. a. 2015). 

 

Verhältnismäßigkeit von Freiheitsbeschränkungen  

Beschränkungen von Grundrechten müssen verhält-
nismäßig sein, wobei der Gesetzgeber im Rahmen der 
Verhältnismäßigkeit nicht nur eine freie Wahl bei den 
verfolgten legitimen Zielen, sondern nach dem 
BVerfG auch einen weiten Einschätzungsspielraum 
hat, ob diesbezügliche Steuern oder Abgaben zur 
Erreichung geeignet, erforderlich und angemessen 
sind (BVerfG 2 BvR 2374/99 vom 18.5.2004, Rn. 113-
119 m.w.N.). Gemäß Art. 20a GG sind sowohl der Kli-
maschutz als auch der Tierschutz legitime Ziele. Hin-
sichtlich der weiteren Kriterien hat das BVerfG in 
ständiger Rechtsprechung folgende Anforderungen 
formuliert (vgl. BVerfG 1 BvR 2384/08 vom 3.9.2009, 
Rn. 42-45; 2 BvR 2374/99 vom 18.5.2004, Rn. 113-119): 

 Geeignetheit liegt vor, wenn das Instrument in 
Anbetracht unvermeidbarer Prognoseunsicher-
heiten die Zielerreichung zumindest befördert; 

 Erforderlichkeit ist gegeben, sofern kein gleich 
wirksames und die Allgemeinheit sowie Dritte we-
niger belastendes Mittel zur Erreichung des ver-
folgten Zwecks existiert; 

 Angemessenheit besteht, wenn die Belastung der 
Steuer-/Abgabenschuldner und -adressaten nicht 
außer Verhältnis zu den verfolgten gesetzlichen 
Zielen steht. 

Die Angemessenheitsprüfung erfordert eine Abwä-
gung zwischen den verfolgten öffentlichen Zwecken 
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und den betroffenen Belangen der Schuldner und 
mittelbaren Adressaten (vgl. BVerfG 1 BvL 49/86 vom 
09.03.1988, BVerfGE 78, 77 (85 ff.); 2 BvL 19/91 vom 
15.05.1991, BVerfGE 92, 277 (327 ff.). Da bei Steuern, 
welche in den allgemeinen Staatshaushalt fließen, 
keine Zweck-Mittel-Relation herstellbar ist, ist nach 
der ständigen Rechtsprechung des BVerfG v. a. ent-
scheidend, dass eine Steuer nicht erdrosselnd wirkt 
(BVerfG 1 BvR 2384/08 vom 3.9.2009, Rn. 28; 1 BvR 
1031/07 vom 25.7.2007, Rn. 25-29; 1 BvR 624/00 vom 
3.5.2001, Rn. 18). Ein gewisses Herabsetzen der Ren-
tabilitätsgrenze von wirtschaftlichen Tätigkeiten bein-
haltet aber noch keine unangemessene Belastung, 
auch wenn einzelne Unternehmen dann Verluste 
schreiben (BVerfG, 2 BvR 1599/89 vom 1.3.1997, 
NVwZ 1997, 573 (575)). Vielmehr muss eine erdros-
selnde Steuer die belasteten Tätigkeiten nicht nur in 
Einzelfällen, sondern regelmäßig wirtschaftlich zum 
Erliegen bringen (BVerfG 1 BvR 2378/10 vom 
29.2.2012, Rn. 48; 1 BvR 48/94 vom 8.4.1997, BVerfGE 
95, 267 (301); 1 BvL 22/67 vom 1.4.1971, BVerfGE 31, 8 
(23)). Bei natürlichen Personen muss der Gesetzgeber 
außerdem das Existenzminimum steuerlich freistellen 
(BVerfG 2 BvR 413/88 vom 07.11.1995, BVerfGE 93, 
319 (343)), was bei Umsatzsteuer, Verbrauch- und 
Verkehrssteuern nicht möglich ist, da jeglicher Umsatz, 
Verbrauch oder Verkehr besteuert wird (zur übermä-
ßigen Belastung unterer Einkommensschichten durch 
Umsatzsteuer siehe Bach/Isaak 2017). Nichtsteuerli-
che Abgaben sind dagegen schon unverhältnismäßig, 
wenn sie die Höhe des auszugleichenden Vorteils bzw. 
die Kosten der staatlichen Leistungen oder der grup-
pennützigen Verwendungsaufgaben übersteigen 
(BVerfG 1 BvR 1801/07 vom 20.1.2010, Rn. 13 ff.; 2 BvL 
9, 10, 11, 12/98 vom 19.3.2003, BVerfGE 108, 1 (17 f.)).  

Bei hinzutretenden Lenkungswirkungen darf Anreiz-
wirkung nicht in ihren Auswirkung einer verbindlichen 
Verhaltensregel entsprechen, da dann der Steuer 
oder Abgabe ein Verbotscharakter zukommt, für die 
die Besteuerungskompetenz keine ausreichende 
Rechtsgrundlage bietet (BVerfG 1 BvR 1656/09 v 
15.1.2014, Rn. 49; 2 BvR 1991/95 u.a. vom 07.05.1998, 
BVerfGE 98, 106 (118); BVerwG, 9 C 8.13 vom 
15.10.2014, Rn. 22 f.). Letztlich ist damit auch hier die 
Frage nach einer erdrosselnden Wirkung entschei-
dend. 

 

Allgemeines Gleichbehandlungsgebot 

Aus dem Gleichheitsgrundsatz in Art. 3 Abs. 1 GG 
leitet das Bundesverfassungsgericht in ständiger 
Rechtsprechung ab, dass wesentlich Gleiches gleich 
und wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln ist 
(z.B. BVerfG 2 BvG 1/51 vom 23.10.1951, BVerfGE 1, S. 
14 (52); 1 BvR 283/85 vom 17.10.1990, BVerfGE 83, 1 
(23)). Die Vergleichsmaßstäbe können sich allerdings 
je nach Regelungsmaterie unterscheiden (vgl. BVerfG 

2 BvL 37/91 vom 22.06.1995, BVerfGE 93, S. 121 (134); 
ausführlich Möckel 2003). Da Steuern und auch 
nichtsteuerliche Abgaben verschiedenen Zwecken 
und Zielen dienen, unterscheiden sich auch die Maß-
stäbe für eine gerechte Verteilung der Steuer-
/Abgabenlasten (Tipke 2000-2012; Möckel 2006).  

Bei den voraussetzungslos erhobenen Steuern ist eine 
Lastenverteilung nach der Leistungsfähigkeit der 
Steuerzahler (Leistungsfähigkeitsprinzip) gleichheits-
rechtlich geboten (ständige Rechtsprechung z.B. 
BVerfG 1 BvF 3/11 vom 5.11.2014, Rn. 44 m.w.N.). Ver-
brauch- und Verkehrssteuern wie die Umsatzsteuer 
oder Versicherungssteuern haben damit ein grund-
sätzliches Rechtfertigungsdefizit, da sie die Konsum-
ausgaben von Bürgern mit niedrigen Einkommen 
nicht freistellen oder niedriger besteuern, weshalb 
diese, gemessen an ihrer Leistungsfähigkeit, eine 
höhere Gesamtsteuerlast tragen als die meisten 
wohlhabenden Bürger (siehe Abbildung 7: Steuern 
und Sozialbeiträge in Prozent des Haushaltsbrutto-
einkommens 2015; Bach/Isaak 2017). Anders als bei 
der Umsatzsteuer, welche die aufkommensstärkste 
Steuer in Deutschland ist (FÖS 2017), sind die Abwei-
chungen vom Prinzip der Leistungsfähigkeit bei len-
kenden Verbrauchssteuern wie Alkohol- und Tabak-
steuern oder Energie- und Stromsteuern zumindest 
durch gesundheitliche oder ökologische Zwecke 
gerechtfertigt. 

Bei nichtsteuerlichen Abgaben, die an einen individu-
ell zurechenbaren Vorteil anknüpfen, ist eine Heran-
ziehung entsprechend dem Äquivalenzprinzip in Hö-
he der erhaltenen Leistungen und Vorteile bzw. der 
entstehenden staatlichen Kosten angemessen 
(BVerfG 2 BvL 9/98 u. a. vom 19.03.2003, BVerfGE 
108, 1 (18 f.); 2 BvL 24/84 vom 7.2.1991, BVerfGE 83, 
363 (392 f.)). Bei Finanzierungssonderabgaben 
kommt v. a. eine Lastverteilung anhand der Leistungs-
fähigkeit bzw. der jeweiligen (Verursacher-) Verant-
wortung der Abgabenschuldner/-adressaten für den 
mit der Abgabe bezweckten Gruppennutzen in Be-
tracht (vgl. BVerfG 2 BvL 54/06 vom 3.02.2009, 
BVerfGE 122, 316 (336); 2 BvR 2374/99 vom 18.5.2004, 
Rn. 131 f.).  

Dienen Steuern und Abgaben auch einem ökologi-
schen Lenkungszweck oder der Internalisierung ex-
terner Kosten, ist entsprechend dem allgemein im 
Polizei-, Ordnungs- und Umweltrecht anerkannten 
Verursacherprinzip die individuelle Verantwortung 
des Verursachers der gerechteste Anknüpfungspunkt 
(Möckel 2006). Differenzierungen und insbesondere 
Abweichungen von gleichheitsrechtlich gebotenen 
Maßstäben sind nach dem BVerfG zulässig, bedürfen 
aber der Rechtfertigung durch legitime öffentliche 
Sachgründe, die entsprechend dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit dem Ziel und dem Ausmaß der 
Ungleichbehandlung angemessen sind (vgl. BVerfG 1 
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BvL 21/12 vom 17.12.2014, Rn. 121 f.; 1 BvR 2384/08 vom 
3.9.2009, Rn. 42 f.; BVerfG 1 BvR 1748/99 u. a. vom 
20.4.2004, Rn. 58; 2 BvR 413/88 vom 07.11.1995, 
BVerfGE 93, 319 (350)). Das Bundesverfassungsge-
richt räumt dabei dem Gesetzgeber weitereichende 
Entscheidungsspielräume ein (siehe Box 2). Auch 
Freistellungen oder besonders niedrige Abgabensät-
ze können daher aufgrund wirtschafts-, sozial-, um-
welt- oder gesellschaftspolitischer Gründe zulässig 
sein.  

Bei der Ausgestaltung von Steuern und nichtsteuerli-
chen Abgaben sind Typisierungen oder Pauschalisie-
rungen trotz damit verbundener Ungleichbehandlun-
gen zur besserer Administrierbarkeit zulässig, sofern 
die Verallgemeinerungen nicht unangemessen oder 
unsachlich sind (vgl. BVerfG 1 BvR 2384/08 vom 
3.9.2009, Rn. 31; 1 BvL 8/05 vom 4.2.2009, BVerfGE 
123, 1 (19); 1 BvR 1748/99 u.a. vom 20.4.2004, BVerfGE 
110, 274 (292)). Insbesondere bei ökologischen Len-
kungsabgaben sind aufgrund der Komplexität der 
ökologischen Verursacherbeiträge Pauschalierungen 
oder Typisierungen regelmäßig unvermeidbar (vgl. 
BVerfG 2 BvR 2374/99 vom 18.5.2004, Rn. 128.). Auch 
die Freistellung von Kleinmengen oder -beträgen ist 
im Hinblick auf den Verwaltungsaufwand gerechtfer-
tigt (BVerfG 2 BvR 413/88 vom 07.11.1995, BVerfGE 93, 
319 (351)). Umgekehrt ist Art. 3 Abs. 1 GG verletzt, 
wenn die Erhebungsregeln grundsätzlich nicht mehr 
geeignet sind, den gewählten zulässigen Vertei-
lungsmaßstab auch praktisch durchzusetzen (BVerfG 
2 BvL 17/02 vom 9.3.2004, BVerfGE 110, 94 (112 f.)). 

 

BVerfG 1 BvL 21/12 vom 17.12.2014, Rn. 123 f. 

„Gleichheitsrechtlicher Ausgangspunkt im Steuer-
recht ist der Grundsatz der Lastengleichheit. Die 
Steuerpflichtigen müssen dem Grundsatz nach durch 
ein Steuergesetz rechtlich und tatsächlich gleichmä-
ßig belastet werden (vgl. BVerfGE 117, 1 <30>; 121, 108 
<120>; 126, 400 <417>). Der Gleichheitssatz belässt 
dem Gesetzgeber einen weit reichenden Entschei-
dungsspielraum sowohl bei der Auswahl des Steuer-
gegenstandes als auch bei der Bestimmung des Steu-
ersatzes (vgl. BVerfGE 123, 1 <19>; stRspr). Abwei-
chungen von der mit der Wahl des Steuergegenstan-
des einmal getroffenen Belastungsentscheidung 
müssen sich indessen ihrerseits am Gleichheitssatz 
messen lassen (Gebot der folgerichtigen Ausgestal-
tung des steuerrechtlichen Ausgangstatbestands, vgl. 
BVerfGE 117, 1 <30 f.>; 120, 1 <29>; 121, 108 <120>; 126, 
400 <417>). Demgemäß bedürfen sie eines besonde-
ren sachlichen Grundes (vgl. BVerfGE 117, 1 <31>; 120, 1 
<29>; 126, 400 <417>; 132, 179 <189 Rn. 32>), der die 
Ungleichbehandlung zu rechtfertigen vermag. Dabei 
steigen die Anforderungen an den Rechtfertigungs-
grund mit Umfang und Ausmaß der Abweichung (vgl. 
dazu BVerfGE 117, 1 <32>). 

Der Gesetzgeber ist nicht gehindert, mit Hilfe des 
Steuerrechts außerfiskalische Förder- und Lenkungs-
ziele zu verfolgen (vgl. BVerfGE 93, 121 <147>; 99, 280 
<296>; 105, 73 <112>; 110, 274 <292>; stRspr). Führt ein 
Steuergesetz zu einer steuerlichen Verschonung, die 
einer gleichmäßigen Belastung der jeweiligen Steuer-
gegenstände innerhalb einer Steuerart widerspricht, 
so kann eine solche Steuerentlastung vor dem Gleich-
heitssatz gerechtfertigt sein, wenn der Gesetzgeber 
das Verhalten der Steuerpflichtigen aus Gründen des 
Gemeinwohls fördern oder lenken will (vgl. BVerfGE 
93, 121 <147>).“ 

 

4.2.6 Grundsätze der Bestimmtheit, der 
Normenklarheit und des Vertrauensschutzes 

Wie bei anderen Instrumenten hat der Gesetzgeber 
zum Schutz der Grundrechte und aufgrund des all-
gemeinen Parlamentsvorbehalts und Rechtsstaats-
prinzips auch in Steuer- bzw. Abgabengesetzen alles 
Wesentliche so genau, verständlich und eindeutig 
regeln, wie dies nach der Eigenart der zu ordnenden 
Lebenssachverhalte mit Rücksicht auf den Norm-
zweck möglich ist (vgl. BVerfG 1 BvR 2523/13 u. 1 BvR 
595/14 vom 23.10.2018, Rn. 24; 1 BvR 2074/05 vom 
11.3.2008, BVerfGE 120, 378 (407 f.); BVerfG 2 BvR 
2374/99 vom 18.5.2004, Rn. 125). Rechtsverordnun-
gen können dabei administrative und technische 
Details regeln, wie z. B. mit der Tabaksteuerverord-
nung, Kaffeesteuerverordnung oder Branntweinsteu-
erverordnung. Gesetzgeberische Regelungsschwie-
rigkeiten treten bei Umweltabgaben insbesondere bei 
der genauen Feststellung und Gewichtung verschie-
dener Verursacherbeiträge von Umweltbeeinträchti-
gungen auf. Das BVerfG sieht hierin jedoch kein ver-
fassungsrechtliches Problem (BVerfG 2 BvR 2374/99 
vom 18.5.2004, Rn. 128), sofern damit keine unsach-
gemäßen Typisierungen oder Pauschalisierung ver-

bunden sind (siehe 4.2.5). Ebenfalls unproblematisch 

ist es, in der Vergangenheit begonnene aber noch 
fortdauernde Sachverhalte steuer- oder abgaben-
rechtlich z. B. aufgrund ökologischer Erkenntnisse neu 
zu bewerten und neue Steuern oder Abgaben einzu-
führen bzw. bestehende zu ändern (BVerfG 1 BvR 
1031/07 vom 25.7.2007, Rn. 35-37; 1 BvR 1748/99 u.a. 
vom 20.4.2004, Rn. 56 f.; 2 BvR 413/88 vom 07.11.1995, 
BVerfGE 93, 319 (349 f.)). Der Staat ist nicht aus Grün-
den des Vertrauensschutzes verpflichtet, Vorteile, die 
auf einem ökologisch bedenklichen Umgang mit Gü-
tern der Allgemeinheit beruhen, auf Dauer zu erhalten 
(BVerfG 2 BvR 413/88 vom 07.11.1995, BVerfGE 93, 
319 (349 f.); 1 BvR 1748/99 u.a. vom 20.4.2004, Rn. 57). 
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4.2.7 Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung 

Nach dem Bundesverfassungsgericht folgt aus dem 
im Art. 20 GG verankerten Rechtsstaatsprinzip, dass 
Rechtsnormen derart aufeinander abzustimmen sind, 
dass den Normadressaten nicht gegenläufige Vor-
schriften erreichen, welche trotz Auslegung und Kolli-
sionsregelungen die Rechtsordnung im Ergebnis 
widersprüchlich machen (z.B. BVerfG 1 BvR 3222/09 
vom 27.1.2011, Rn. 35). Bei gezielt lenkenden Steuern 
und Abgaben hat das Gericht diesen „echten“ Norm-
widerspruch um den Fall eines Widerspruchs zur ord-
nungsrechtlichen Gesamtkonzeption erweitert 
(BVerfG 2 BvR 1876/91 u.a. vom 07.05.1998, BVerfGE 
98, 83 (97 ff.); 2 BvR 1991/95 u.a. vom 07.05.1998, 
BVerfGE 98, 106 (118 ff.)). Diese Erweiterung hat viel 
Kritik erfahren (u.a. Brünning 2002; Sendler 1998; 
Grzeszick in: Maunz/Dürig 2014, Art. 20 Rn. 56 f.). 
Neben der Überdehnung des Rechtsstaatsprinzips zu 
einer Kompetenzabgrenzungsregel überzeugt v. a. die 
fehlerhafte Einstufung von Lenkungssteuern und -
abgaben als Sanktionen nicht, da sie ihren Charakter 
und Zweck verkennt (ausführlich Möckel 2017b). 

Wie bei jeder Steuer oder Abgabe knüpfen die Zah-
lungspflichten auch bei Lenkungssteuern und -
abgaben an legale Zustände und Verhaltensweisen an 
und machen diese weder illegal, noch beinhalten sie 
ein Unwerturteil oder eine strafende Sanktion für 
Fehlverhalten. Die Gewerbesteuer macht Gewerbe 
nicht illegal, die Einkommenssteuer nicht Erwerbsar-
beit, die Umsatzsteuer nicht den Konsum und die 
Energiesteuer nicht den Kauf oder Verbrauch von 
Energie. Da von Steuern und Abgaben keine erdros-
selnde Wirkung ausgehen darf (siehe 4.2.3 und 4.2.5), 
sind die Einhaltung von Ordnungsrecht und die Ab-
führung eines Geldbetrages zur Finanzierung des 
Staates kumulierende und nicht gegenläufige norma-
tive Verhaltensaufforderungen.  

Sofern mit Steuern und Abgaben gezielt Verhalten 
beeinflusst werden soll, beeinflussen die finanziellen 
Belastungen das Kosten-Nutzen-Kalkül und damit die 
Motivation der Adressaten, ohne damit die Legalität 
des Verhaltens in Frage zu stellen. Dieser Effekt geht 
von allen Steuern und Abgaben aus (vgl. BVerfG 1 BvL 
22/67 vom 1.4.1971, BVerfGE 31, S. 8 (23); Gawel 2001; 
Rodi 1994). Verhältnismäßige Veränderungen von 
Kosten-Nutzen-Relationen verstoßen nicht gegen 
Grundrechte oder Verfassungsgrundsätze. Im Fall der 
Internalisierung externer Kosten können sie sogar aus 
Gründen der Gleichbehandlung (Art. 3 Abs. 1 GG) und 
des Staatsziels Umwelt- und Tierschutz (Art. 20a GG) 
geboten sein.  

Trotz der vielen Kritiken aus der Rechtswissenschaft 
hat das BVerfG 2001 nochmals seine Rechtsprechung 
anhand einer kommunalen Vergnügungssteuer be-
stätigt (BVerfG 1 BvR 624/00 vom 3.5.2001, Rn. 12 f.). 
Bisher hat es die weite Auslegung des Gebots der 

Widerspruchsfreiheit allerdings nur bei lenkenden 
Steuern und Abgaben der Länder oder Kommunen 
postuliert, da hier nach Ansicht des BVerfG die Kom-
petenzregelungen des Art. 70-74 GG versagen. Es 
spricht daher einiges dafür, dass es die Erweiterung 
nicht auf das Verhältnis von bundesrechtlichen Len-
kungssteuern oder-abgaben zum Ordnungsrecht des 
Bundes übertragen wird, da hier ein Gesetzgebungs-
organ tätig wird, auch wenn dessen Zusammenset-
zung aufgrund der Wahlperioden nicht konstant ist. 
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5 Die Mehrwertsteuer 

5.1 Die Mehrwertsteuer in 
Deutschland 

Die Mehrwertsteuer ist eine spezifische Form der 
Umsatzsteuer und wird am Ende der Produktions- 
und Handelskette erhoben, wenn eine Ware oder eine 
Dienstleistung an den Endverbraucher übergeht. Sie 
wird von Unternehmen auf den Preis der verkauften 
Güter aufgeschlagen und anschließend an das Fi-
nanzamt abgeführt. Die Mehrwertsteuer ist vorsteuer-
abzugsfähig. Produzenten und Händler können von 
ihren Bruttoaufwendungen für Vorleistungen, Werk-
stoffe oder Handelswaren die beim Einkauf entrichte-
te Mehrwertsteuer von den Mehrwertsteuererlösen 
beim Verkauf abziehen und müssen nur die Differenz 
als Umsatzsteuer ans Finanzamt entrichten. Somit 
wird sie vom Steuerschuldner (z. B. Unternehmen) auf 
die Steuerträger_Innen (Konsumierende) überwälzt, 
die Verbrauchenden tragen daher die eigentliche 
Steuerlast.  

Die Mehrwertsteuer wurde 1968 in ihrer jetzigen Form 
in Deutschland eingeführt und betrug zunächst 10 % 
auf die meisten Waren und Dienstleistungen. Eine 
Ausnahme bildeten Waren des täglichen Bedarfs, die 
mit einem ermäßigten Satz von 5 % besteuert wurden. 
In den vergangenen 50 Jahren wurde der Mehrwert-
steuersatz mehrfach angehoben und liegt seit 2007 
bei 19 %, der ermäßigte Steuersatz liegt hingegen seit 
1983 stabil bei 7 % (bpb 2017). Nur wenige Waren und 
Dienstleistungen sind von der Mehrwertsteuer befreit, 
wie zum Beispiel Wohnungsvermietung, internationa-
le Flüge oder Versicherungen, letztere werden aller-
dings z.T. mit einer Versicherungssteuer belegt (ibi-
dem; Bach 2016). Die Einnahmen der Mehrwertsteuer 
kommen dem Bund, den Ländern und den Kommu-
nen zugute. Die jeweiligen Anteile werden nach be-
stimmten festgelegten Schlüsseln zugewiesen, wel-
che regelmäßig neu verhandelt werden. Im Jahr 2015 
betrugen die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer 
159 Mrd. Euro, die zu 52 % dem Bund, zu 45,5 % den 
Ländern und zu gut zwei Prozent den Kommunen 
zugute kamen (bpb 2017). 

Die Rahmenbedingungen für die Erhebung der 
Mehrwertsteuer werden auf europäischer Ebene 
festgelegt, um den EU-Binnenmarkt durch Steuer-
harmonisierung weiter zu stärken. Im Rahmen der 
zugrundeliegenden Richtlinien (Richtlinie 
2006/112/EG) kann jedes Land die Höhe seiner 
Mehrwertsteuersätze – also des Regelsteuersatzes 
sowie der maximal zwei ermäßigten Sätze –frei be-
stimmen (Bach 2016; Bahn-Walkowiak 2015). Der in 
der Richtlinie vorgeschriebene Mindeststeuersatz 
liegt bei 15 %, der ermäßigte Steuersatz muss mindes-
tens 5 % betragen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der 

ermäßigte Steuersatz nur auf die in Anhang III der EU-
Richtlinie 2006/112/EG aufgeführten Gegenstände 
und Dienstleistungen anwendbar.7 Zusätzlich haben 
einige Länder historisch bedingt Sondersteuersätze 
von unter 5 % oder sogar 0 % auf einige Waren und 
Dienstleistungen und dürfen diesen auch weiterhin 
beibehalten. Andere Länder können jedoch eine der-
artige Steuerbefreiung nicht mehr einführen (ibidem).  

Deutschland ist in der Vergabe von reduzierten 
Mehrwertsteuersätzen vergleichsweise restriktiv. So 
würden es die EU-Richtlinien auch erlauben, einen 
Mehrwertsteuerrabatt auf Medikamente, Kinderbe-
kleidung, Restaurantbewirtungen, Unterhaltungs- 
und Sportveranstaltungen, Erdgas und Elektrizität 
oder ausgewählte haushaltsnahe Dienstleistungen zu 
gewähren. In Deutschland werden die Möglichkeiten 
zur Anwendung des ermäßigten Steuersatzes im 
Rahmen dieser Positivliste nicht ausgeschöpft (Bach 
2016).  

Wie Tabelle 4 zeigt, ist die Mehrwertsteuer derzeit nur 
bedingt an sozialen oder ökologischen Kriterien 
ausgerichtet, zum Beispiel bei einigen Lebensmittel-
gruppen oder Fahrkarten (ÖPNV) – es gibt also eine 
gewisse Sozialbindung im Bereich der Daseinsvorsor-
ge.  

Die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes war in 
vielen Fällen zunächst sozial-, kultur-, agrar- und ver-
kehrspolitisch motiviert (Bundesrechnungshof 2011). 
In der Vergangenheit wurden die Ermäßigungen aber 
immer wieder erweitert und sind infolgedessen un-
übersichtlich geworden, weswegen Kritiker_innen eine 
Überarbeitung der Einordnung fordern (ibidem). 

 

                                                                                       
 
7  Laut eines Gutachtens der Kanzlei Bird&Bird (2018) 

wäre es aktuell möglich, nachhaltig produzierte Pro-

dukte mit einem niedrigeren Steuersatz zu besteu-

ern, solange sie in die Kategorien „Lebensmittel“ o-

der „Lieferung von Gegenständen und Erbringung 

von Dienstleistungen“ durch von den Mitgliedstaa-

ten anerkannte gemeinnützige Einrichtungen für 

wohltätige Zwecke und im Bereich der sozialen Si-

cherheit, soweit sie nicht gemäß den Artikeln 132, 135 

und 136 von der Steuer befreit sind“  des Anhang III 
fallen. 
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Tabelle 4: Steuersätze in Deutschland gemäß dem 
Umsatzsteuergesetz 

 
19 % 
Mehrwertsteuer 

 

7 % ermäßigter 
Mehrwertsteuers
atz 

Befreit von der 
Mehrwertsteuer 

... werden regulär 
auf alle 
„unternehmerisc
hen Lieferungen 
und sonstigen 
Leistungen“ 
erhoben (§1 
UStG). 

 

... werden u. a. auf 
Lebensmittel, 
lebende Tiere, 
Zeitungen, 
Bücher, 
Fahrkarten im 
Personennahverk
ehr, auf einige 
Produkte des 
Gesundheitswese
ns, 
Beherbergungen 
und 
Kunstgegenständ
e erhoben 
(Anlage 2 zu § 12 
Abs. 2 Nr. 1 und 2 
UStG). 

... sind u. a. Teile 
medizinischer 

Versorgung, 
Kulturgüter, 
Umsätze für die 
Seeschifffahrt und 
für die Luftfahrt; 
Kredite, 
bestimmte 
grenzüberschreite
nde 
Beförderungen 
von 
Gegenständen (§4 
UStG). 

 

5.2 Mehrwertsteuerermäßigung als 
Subvention verstehen 

Subventionen bedürfen „stets einer besonderen 
Rechtfertigung und einer regelmäßigen Erfolgskon-
trolle[,] denn eine dauerhafte Begünstigung einzelner 
Marktteilnehmer zu Lasten der Allgemeinheit hat in 
der Regel schädliche Folgen […]. Eine ungleiche steu-
erliche Behandlung verschiedener Produkte ist ein 
Eingriff in den marktwirtschaftlichen Wettbewerb und 
kann zu erheblichen Verzerrungen des preislichen 
Wettbewerbs führen. Auch mit Blick auf negative 
Umweltwirkungen bedürfen Subventionen einer be-
sonderen Rechtfertigung, da zum Ressourcenver-
brauch noch Kosten für die Beseitigung von Schäden 
an Umwelt und Gesundheit hinzukommen“ (BMF 
2017: 10-11). Aus diesem Grund lautet der Handlungs-
ansatz 16 des Deutschen Ressourceneffizienzpro-
grams (ProgRess), dass zu überprüfen sei, ob „Sub-
ventionen, die unmittelbar oder mittelbar Anreize für 
einen verstärkten Ressourceneinsatz geben, abge-
baut oder durch Fördermaßnahmen ersetzt werden 
können, die keine negativen Wirkungen auf die Scho-
nung der Ressourcen und die Steigerung der Res-
sourceneffizienz haben“ (Deutsche Bundesregierung, 
2012: 53-54, zitiert in Werland 2013). Zudem hat sich 
Deutschland auf internationaler Ebene im Rahmen 
der G7, G20 und der Sustainable Development Goals 
zum Abbau umweltschädlicher Subventionen ver-
pflichtet (ODI u. a. 2017).  

Die Verwendung des Begriffs „Subvention“ wird je-
doch unterschiedlich weit ausgelegt. Während das 
Bundesministerium der Finanzen für seine Subventi-
onsberichte eine enge Definition des Subventionsbe-

griffes heranzieht, haben andere staatliche Einrich-
tungen wie das Umweltbundesamt ein weiteres Ver-
ständnis des Begriffs. Letztere bezeichnen den ermä-
ßigten Steuersatz von 7 % für tierische Lebensmittel 
wie Fleisch und Milchprodukte als Subventionierung 
der Fleisch- und Milchwirtschaft (Münch/Jacob 2014). 
Folglich können Mehrwertsteuerermäßigungen als 
Subventionen verstanden werden und müssten ent-
sprechend gut begründet und legitimiert werden.  

Während Mehrwertsteuerermäßigungen 
und -ausnahmen für Produkte des täglichen Grund-
bedarfs meist sozialpolitisch legitimiert wurden, kann 
dieses Argument bei vielen Produkten heute nicht 
mehr aufrechterhalten werden. Reduzierte Steuersät-
ze oder vollständige Befreiungen für internationale 
Flugreisen, Hotelübernachtungen oder Rennpferde 
sind sozialpolitisch nicht erklärbar. Tatsächlich handelt 
es sich bei vielen Steuerermäßigungen eher um Bran-
chensubventionen (ZEW 2004), die „zunehmend das 
Ergebnis bürokratischer Willkür und des Einflusses 
von verschiedenen Interessengruppen“ zu sein schei-
nen (RWI 2014: 11). 

Vor diesem Hintergrund bemängeln Kritiker_Innen im 
Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer, dass die 
Ermäßigungen bei vielen Produkten nicht legitimier-
bar oder die ursprüngliche Rechtfertigung heute 
überholt sei. Eine Überarbeitung der Zuordnung von 
Produkten in die verschiedenen Mehrwertsteuerkate-
gorien sei dringend erforderlich. Häufig werden hier-
bei ökologische und soziale Faktoren als potenzielle 
Kriterien zur Kategorisierung vorgeschlagen.  

5.3 Preisverzerrung durch 
Mehrwertsteuer 

Um sinnvolle Vorschläge für die Ausgestaltung der 
Mehrwertsteuer machen zu können, ist es wichtig, die 
Steuer als polit-ökonomisches Instrument zu begrei-
fen und dessen Wirkung zu verstehen. Neben ihrer 
Eigenschaft als Hauptfinanzierungsquelle des deut-
schen Staates kann sie dazu genutzt werden, weitere 
politische Ziele zu verfolgen. Von Vorteil sind dabei 
die automatische Inflationsanpassung der Mehrwert-
steuer, ihre Bekanntheit in der Öffentlichkeit sowie 
das Vorhandensein eines administrativen Systems. Da 
sie –wenn auch zu unterschiedlichen Steuersätzen -
auf fast alle Güter erhoben wird, wirkt sie flächende-
ckend und kann deshalb für viele Ziele relevant sein. 
Gleichzeitig ist sie aus denselben Gründen häufig 
nicht zielgenau, was zu Ineffizienzen führen kann. 

5.3.1 Verstärkung von Preisdifferenzen und -
verzerrungen 

Da die Mehrwertsteuer sich prozentual am Preis der 
besteuerten Güter und Dienstleistungen bemisst und 
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auf den Nettopreis aufgeschlagen wird, verstärkt sie 
die bestehenden Preissignale und Preisunterschiede 
aller betroffenen Produkte.  

Die Mehrwertsteuer kann somit bestehende, mög-
licherweise als unangemessen empfundene, Netto-
Preisdifferenzen verstärken. Die negativen ökologi-
schen und sozialen Folgekosten der Herstellung vieler 
Produkte werden häufig nicht internalisiert, sondern 
als externe Kosten an Dritte weitergereicht. Die Wa-
ren können daher günstig angeboten werden. Nach-
haltig produzierte oder fair gehandelte Waren, bei 
deren Herstellung und Vertrieb Maßnahmen ergriffen 
werden, um die Belastung für Mensch und Umwelt 
gering zu halten oder zu kompensieren, sind häufig 
teurer als ihr konventionelles Äquivalent (True Pri-
ce/Trucost 2017). 

Tabelle 5: Vergleich der Verbraucherpreise und 
der Mehrwertsteuerdifferenz von 
konventioneller und Bio H-Milch 

Alle Preise pro Liter, Quelle: Kaufland Online Shop, 27.03.2018 
 

Die Verstärkung der Netto-Preisunterschiede wird in 
Tabelle 5 sowie in  

Abbildung 5 am Beispiel von konventioneller und Bio 
H-Milch dargestellt. Der Nettopreis der Bio H-Milch 
übersteigt den der konventionellen H-Milch um 0,38 
€, was unter anderem an der Externalisierung von 
Kosten bei der konventionellen Milchproduktion liegt. 
Dieses Problem wird durch die prozentual aufge-
schlagene Mehrwertsteuer verstärkt, der Preisunter-
schied vergrößert sich auf 0,41 €.  

 

Abbildung 5: Die Wirkung der Mehrwertsteuer auf 
die Preisdifferenz zwischen 
konventioneller und Bio H-Milch 

 
Wie das Beispiel zeigt, hat die Mehrwertsteuer 
Auswirkungen auf das Preisgefüge und somit auf 
den wirtschaftlichen Wettbewerb. Preisverzerrun-
gen werden verschärft und Produkte mit hohen 
externen Kosten begünstigt. 

5.4 Reduzierte Mehrwertsteuer auf 
Fleisch- und Milchprodukte 

Fleisch- und Milch(produkte) gehören zu den Le-
bensmitteln, die mit einem reduzierten Mehrwert-
steuersatz von 7 % belegt werden. Als das Mehrwert-
steuersystem 1968 eingeführt wurde, ergab diese 
Entscheidung Sinn, um allen Bürgern den Konsum 
tierischer Nahrungsmittel zu ermöglichen. Heute, in 
Zeiten des Überkonsums, ist diese Begründung hin-

gegen nicht mehr nachvollziehbar. Wie in Kapitel 1.1 

aufgezeigt, verzehren die Deutschen heute deutlich 
mehr Fleisch und Milch(produkte), als gesundheitlich 
erstrebenswert und für die Umwelt verträglich ist. So 
ist eine indirekte Subventionierung tierischer Le-
bensmittel über eine reduzierte Mehrwertsteuer nicht 
mehr angemessen. 

Aus diesem Grund fordern verschiedene gesellschaft-
liche Gruppen, auch auf tierische Lebensmittel den 
regulären Mehrwertsteuersatz in Höhe von 19 % zu 
erheben und so Anreize zur Reduktion des Fleisch- 
und Milch(produkt)-Konsums zu setzen.  

Im Folgenden wird analysiert, wie sich eine solche 
Mehrwertsteueranpassung auswirkt.  

€0,00 

€0,20 

€0,40 

€0,60 

€0,80 

€1,00 

€1,20 

Konventionelle
H-Milch

Bio H-Milch

Pr
ei

s i
n 

Eu
ro

 p
ro

 L
ite

r
Produkt

Netto-Preis Mehrwertsteuer

Produkt Netto MwSt. Brutto 

Konventionelle 
H-Milch 
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0,38 € 0,03 € 0,41 € 
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5.4.1 Entgangene staatliche Einnahmen 

Durch den reduzierten Mehrwertsteuersatz auf 
Fleisch und Milch sowie daraus hergestellte Produkte 
entgehen dem Staat jährlich Einnahmen in Milliar-
denhöhe. Die Quantifizierung erweist sich als schwie-
rig, da nicht zu allen Produkten detailliertes Datenma-
terial verfügbar ist. Das Umweltbundesamt gibt in 
seinem Bericht zu Umweltschädlichen Subventionen 
an, dass „[d]ie Subventionen durch die Mehrwertsteu-
ervergünstigung für tierische Produkte nach vorlie-
genden Schätzungen bei ca. 5,2 Mrd. €“ läge (UBA 
2016b). In dieser Summe ist auch die Reduktion der 
Mehrwertsteuer auf Eier und Fisch enthalten, die im 
Rahmen dieses Papiers nicht weiter untersucht wer-
den. Es gäbe mehr als genug Gründe, auch diese Pro-
dukte nicht länger mit einem reduzierten Mehrwert-
steuersatz zu belegen: das „Schreddern“ männlicher 
Küken, das Kupieren von Schnäbeln, das Überfischen 
der Weltmeere, der Einsatz von Fischmehl in Fisch-
zuchtanlagen und vieles mehr. Hier soll jedoch der 
Fokus auf Fleisch- und Milch(produkte) gelegt wer-
den, weil diese den größten Anteil an den Treibhaus-
gasemissionen des Landwirtschaftssektors haben. Im 
Folgenden werden daher die entgangenen Staatsein-
nahmen durch die reduzierte Mehrwertsteuer auf 
Fleisch- und Milch(produkte) ermittelt. 

In Deutschland wurden im Jahr 2018 19,5 Mrd. Eier 
konsumiert. 62,9 % der Hennen standen in Bodenhal-
tung (BH), 19,5 % in Freilandhaltung (FH), 11,6 % wur-
den nach ökologischen Gesichtspunkten gehalten 
(Bio) und 5,9 % waren in Kleingruppen (KG) unterge-
bracht (BLE 2019a). 

In Relation zu den durchschnittlichen Eierpreisen je 
Haltungsform lässt sich hier der Anteil der entgange-
nen Steuereinnahmen abschätzen. Dafür wurden die 
aktuellen Nettopreise für Eier bei einer Deutschen 
Supermarktkette (Stand Juli 2019)8 herangezogen: 

 

Tabelle 6: Entgangene Steuereinnahmen auf 
Grund der 
Mehrwertsteuerreduktion auf Eier 

Hal-
tung 

Konsum 
pro Jahr 

Ø Netto-
Preis je 
Stück   

Entgangene 
MwSt. in € 

BH 12,27 Mrd. 0,11 € 162 Mio. € 

FH 3,80 Mrd. 0,21 € 96 Mio. € 

                                                                                       
 
8 www.shop.rewe.de Da im Handel in der Regel keine Eier aus 

„Kleingruppenhaltung“ mehr angeboten werden 

(entspricht in etwa der Käfighaltung, welche von 

Kunden nicht mehr akzeptiert wird), wurde hier auch 
der Preis für Bodenhaltung herangezogen. 

Bio 2,26 Mrd. 0,37 € 100 Mio. € 

KG 1,15 Mrd. 0,11 € 15 Mio. € 

Gesamt 373 Mio. € 

= 0,37 Mrd. € 

 

Die Erhebung überschätzt vermutlich den tatsächli-
chen Anteil der 5,2 Mrd. € umweltschädlicher Sub-
ventionen durch reduzierte Mehrwertsteuer, der auf 
die Eier entfällt, da etwa die Hälfte der Eier nicht zum 
Supermarktpreis an Endverbraucher verkauft wird, 
sondern preisgünstiger an verarbeitende Unterneh-
men (Foodwatch 2012). Auch die volle Besteuerung 
von Lebensmitteln, die in einem gastronomischen 
Betrieb verzehrt werden oder bestimmte eihaltige 
Produkte (wie gekochte und gefärbte Ostereier oder 
Eierlikör im Supermarkt) trägt zu einer minimalen 
Überschätzung des Anteils, den Eier an den umwelt-
schädlichen Subventionen haben bei. Um jedoch die 
indirekten Subventionen für Fleisch- und Milchpro-
dukte nicht überzubewerten, wird diese leichte Unge-
nauigkeit in Kauf genommen.  

 

Im Jahr 2017 gaben deutsche Privathaushalte  3,9 Mrd. 
€ für Fisch und Meeresfrüchte aus (Fisch-
Informationszentrum 2018). Auch hier gilt, dass nicht 
auf all diese Produkte der reduzierte Mehrwertsteuer-
satz erhoben wurde, da als Luxusgut deklarierte Wa-
ren, wie Hummer, Langusten, Kaviar oder Austern mit 
dem regulären Steuersatz belastet werden. Doch auch 
hier soll verhindert werden, dass der Anteil von Fisch 
und Meeresfrüchten unterschätzt wird, und so wird 
eine leichte Überschätzung in Kauf genommen: 

Tabelle 7: Entgangene Steuereinnahmen auf 
Grund der 
Mehrwertsteuerreduktion auf 
Fisch und Meeresfrüchte 

Einnahmen bei 
7 % MwSt. 

Einnahmen bei 
19 % MwSt. 

Entgangene 
MwSt. in € 

273 Mio. € 741 Mio. € 468 Mio. € 

=0,47 Mrd. € 

 

Folglich wird der Konsum von Fleisch- und 
Milch(produkten) derzeit mit 4,36 Mrd. € jährlich 
indirekt subventioniert.  

 

Mit steigendem Preis sinkt die Nachfrage, daher ist 
der indirekte Subventionsbetrag ungleich den ent-
gangenen staatlichen Einnahmen. Hierfür muss die 
Nachfrageelastizität mit einbezogen werden. Die liegt 
laut dem Wissenschaftlichen Beirat Agrarpolitik, Er-
nährung und gesundheitlicher Verbraucherschutz 

http://www.shop.rewe.de/
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und dem Wissenschaftlichen Beirat Waldpolitik beim 
BMEL (2016) für Fleisch- und Fleischwaren bei -1,02 % 
und bei Milch und Milchprodukten bei -1 %. Das heißt: 
Erhöht sich der Preis von Fleisch(waren) um 1 %, sinkt 
die Nachfrage um 1,02 %; Erhöht sich der Preis von 
Milch(produkten) um 1 %, sinkt auch die Nachfrage um 
1 %. Da die Nachfrageelastizitäten der beiden Pro-
duktgruppen sehr nah beieinanderliegt und die Aus-
gaben für Fleisch laut Destatis (o.J.) etwa 1,5 mal hö-
her sind als die für Molkereiprodukte, wird hier die 
minimal höhere Preiselastizität von -1,02 % herange-
zogen. 

 

Tabelle 8: Exemplarische Berechnung des 
Preisanstieges 

Netto Brutto  
7 % 

Brutto 
19 % 

Preisanstieg 
19 % zu 7% 
MwSt. 

1 € 1,07 € 1,19 % 11,21 % 

 

Derzeit werden Fleisch- und Milch(produkte) mit 
einem Nettowert von 36,3 Mrd. € erworben. Durch die 
Erhöhung der Mehrwertsteuer würde die Nachfrage 
um 11,44 % zurückgehen, d. h. es würden Waren im 
Nettowert von 32,2 Mrd. € erworben werden. Hierauf 
würden bei 19 % Mehrwertsteuer 6,1 Mrd. € Steuern 
anfallen. Derzeit werden 2,54 Mrd. € Steuern einge-
nommen.  

Damit entgehen dem Staat jährlich rund 3,5 Mrd. € 
Steuern durch die reduzierte Mehrwertsteuer auf 
Fleisch- und Milch(produkte). 

5.5 Wie hoch müsste die 
Mehrwertsteuer auf Fleisch 
sein, um die externen Kosten zu 
internalisieren? 

Wie in Kapitel 1 angedeutet, ist es schwerlich möglich, 

die gesamten externen Kosten der Fleischproduktion 
und des Fleischkonsums zu quantifizieren.  

Aus diesem Grund konzentrieren wir uns hier auf die 
externen Kosten durch Treibhausgasemissionen: 

Laut UBA-Methodenkonvention geht der Ausstoß 
einer Tonne CO2-Äqu mit gesellschaftlichen Kosten in 
Höhe von 180 € einher (Umweltbundesamt 2019). 

Somit erzeugt die Produktion von einem kg Fleisch- 
oder Milch(produkt) die folgenden externen Kosten: 

 

Tabelle 9: Externe Kosten durch Emissionen pro 
Kg konventionellem Produkt bei 
externen Kosten von 180 €/t CO2 

Produkt Emissionen in 
Gramm CO2-
Äqu/kg 

Externalisierte 
Kosten 

Fleisch 

Rindfleisch 
(Hack) 

13.311 2,44 € 

Schweinefleisch 
(Minutensteak) 

3.252 0,60 € 

Geflügel 3.508 0,64 € 

Milchprodukte 

Milch 940 0,17 € 

Käse 8.512 1,56 € 

Butter 23.794 4,37 € 

Joghurt 1.231 0,23 € 

Quark & Frisch-
käse 

1.929 0,35 € 

Sahne 7.631 1,37 € 

Quelle: (bpb o.J. und eigene Berechnungen) 
 

Die Deutschen essen im Durchschnitt 35,8 kg 
Schweinefleisch, 12,4 kg Geflügel und 10 kg Rind pro 
Jahr. Folglich erzeugt allein die THG-Emission des 
jährlichen Fleischkonsums 53,86 € externe Kosten 
pro Person und Jahr. Bei einer Bevölkerung von der-
zeit 82,79 Mio. Menschen belaufen sich die externen 
Kosten durch Fleischkonsum auf 4,46 Mrd. € im 
Jahr.  

Hinzu kommen der Konsum von 52 Litern Milch, 17 kg 
Joghurt, 25 kg Käse, davon 7,7 kg Frischkäse, 6 kg 
Sahne und 6 kg Butter (Milchindustrie-Verband 2017). 
Folglich erzeugt jeder Deutsche externe Kosten in 
Höhe von 76,87 € durch seinen Konsum von Milch 
und Milchprodukten. In Deutschland bedeutet das 
externe Kosten durch den Konsum von 
Milch(produkten) in Höhe von 6,36 Mrd. € im Jahr. 

Gesamtgesellschaftlich stehen den im Kapitel 5.4.1 

errechneten Netto-Ausgaben für tierische Lebens-
mittel in Höhe von 36,33 Mrd. € externe Kosten durch 
Emissionen in Höhe von 10,82 Mrd. € gegenüber. Bei 
einer Mehrwertsteuer von 30 % auf Fleisch- und 
Milch(produkte) wären die Klimakosten internali-
siert. 

Wie erwähnt, handelt es sich dabei um eine konserva-
tive Erhebung, bei der lediglich die externen Kosten 
der THG-Emissionen mit einbezogen wurden. Laut 
(UBA 2017d) stünden in der Zukunft auch höhere 
Kosten zur Aufbereitung von mit Nitrat belastetem 
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Trinkwasser in Höhe von 580 bis 767 Mio. € im Jahr an. 
Hinzu kommen kaum quantifizierbare Kosten im Ge-
sundheitssektor, die natürlich nicht nur, aber auch 
durch den übermäßigen Konsum von tierischen Pro-

dukten erzeugt werden (siehe hierfür Kapitel 5.9).  

 

5.6 Akzeptanz und Umsetzbarkeit 

5.6.1 Verteilungswirkung  

Nicht alle gesellschaftlichen Gruppen essen gleich-
ermaßen viel Fleisch und Milch(produkte). Aus diesem 
Grund soll in diesem Kapitel analysiert werden, welche 
Verbraucher von einer Angleichung der Mehrwert-
steuer auf Fleisch- und Milch(produkte) von 7 auf 19 % 
betroffen wären. Hierbei soll ein besonderes Augen-
merk auf die Einkommenssituation der Konsumenten 
gelegt werden.  

 

Fleisch und Fleischprodukte 

Die Frage „Wer ist Fleisch in welchen Mengen?“ lässt 
sich auf Grund spärlichen Datenmaterials aus der 
jüngsten Vergangenheit nicht zufriedenstellend be-
antworten. Viele Autoren berufen sich auf die nationa-
le Verzehrstudie aus dem Jahr 2008. Da in den ver-
gangenen 11 Jahren der Fleischkonsum gesunken ist 
und die Zahl der Vegetarier und Veganer besonders in 
den einkommensstärkeren Bevölkerungsgruppen 
zugenommen hat, wären hier neue, ausführliche Da-
tenerhebungen wünschenswert. 

Auch in dieser Studie werden die Daten aus der Ver-
zehrstudie genutzt (Max Rubner-Institut 2008), es sei 
jedoch darauf hingewiesen, dass andere Studien Indi-
katoren liefern, nach denen besonders bei „Gutver-
dienern“ eine Sensibilisierung für das Thema Fleisch-
konsum stattgefunden hat, so dass diese ihren 
Fleischkonsum reduziert haben oder ihre finanzielle 
Besserstellung nutzen, um qualitativ hochwertigere 
Ware zu kaufen (z.B. Cordts u. a. 2013). 

 

Abbildung 6: Täglicher Pro-Kopf-Verzehr von 
Fleisch, Fleischerzeugnissen und 
Wurstwaren nach "Schichten" 9  in 
Gramm 

 
Quelle: (Max Rubner-Institut 2008) 

 

Bei einer nach Geschlechtern getrennten Betrach-
tung essen laut Verzehrstudie Personen aus den unte-
ren Einkommensgruppen mehr Fleisch (ohne auf 
Fleisch basierende Gerichte, wie z.B. Burger) als ein-
kommensstarke Haushalte. Dieses Bild relativiert sich 
aber, wenn die Geschlechtertrennung aufgehoben 
wird: Nicht ersichtlich ist aus der Abbildung 6 nämlich, 
dass mehr Frauen als Männer der „untersten 
Schicht“ angehören und mehr Männer der „Ober-
schicht“. Verrechnet man den Geschlechteranteil der 
jeweiligen „Schicht“ ergibt sich ein anderes Bild: 

Abbildung 7: Pro-Kopf-Fleisch(waren)konsum in 
Gramm pro Tag nach 
Schichtzugehörigkeit 

 

                                                                                       
 
9 Der von den Autor_Innen der Verzehrstudie gewählte 

„Schicht“-Begriff wird von den Autor_Innen kritisch 

gesehen. Er bezieht in diesem Fall mehr Aspekte als 
das Einkommen ein.  
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Quelle: (Max Rubner-Institut 2008; eigene Berechnung und Darstel-
lung) 

 

Tatsächlich weisen Mitglieder der Mittelschicht den 
höchsten Fleisch(waren)konsum auf. 

Im Folgenden soll nun ermittelt werden, wie sich die 
Mehrwertsteuererhöhung finanziell auf die Konsu-
menten auswirkt: Hierfür musste zunächst berechnet 
werden, wie hoch der durchschnittliche Preis für ver-
schiedene Fleisch- und Milchwaren ist: 

Zur Ermittlung der Durchschnittspreise wurde in ei-
nem ersten Schritt der Mittelwert von drei Produkten 
(günstig, mittelpreisig, hochpreisig) gebildet. Hier-
durch wird der Durchschnittspreis des Warenangebo-
tes ermittelt, nicht die tatsächlichen Ausgaben. Es ist 
davon auszugehen, dass bspw. deutlich mehr günsti-

ges Hackfleisch als teures Rumpsteak über die Laden-
theke geht. Aus diesem Grund werden Preise, die 
Konsumenten für 1 kg Fleisch im Durchschnitt tat-
sächlich aufbringen an dieser Stelle tendenziell über-
schätzt. Es soll jedoch vermieden werden, zu niedrige 
Preise zu kalkulieren und so die Preisbelastung einer 
Mehrwertsteuererhöhung zu unterschätzen. In einem 
zweiten Schritt wurde das Verhältnis von konventio-
nellem und Bio-Fleisch einberechnet. Während in 
anderen Produktgruppen der Anteil der bio-
zertifizierten Ware deutlich steigt, haben weniger als 2 
% des verkauften Fleischs und der Fleischwaren Bio-
Qualität (BÖLW 2019). In einem dritten Schritt wurde 
das Verhältnis des Schweine-, Geflügel- und Rinder-
fleischkonsums (Statista 2019a) mit einberechnet.

 

Tabelle 10: Ermittlung der Durchschnittspreise von Fleisch(waren) des Warenangebotes unter 
Einbeziehung des Bio-Anteils des Konsums 

Produkt Brutto-Preis 
Konventionell 

Brutto-Preis Bio, 
bzw. beim Disco-
unter „Premium“-
Haltungsform 

Durchschnittspreis 
je Sorte 

Durchschnittspreis 
bei Durchschnitts-
konsum 

Supermarkt 

Rindfleisch  14,61 €10 27,94 € 11 14,88 € 

10,51 € Schweinefleisch 9,93 €12 22,27 €13 10,17 € 

Geflügel 8,02 € 14 19,23 € 15 8,24 € 

Discounter 

Rindfleisch  11,25 €16 k.a. €17 11,25 € 

7,65 € Schweinefleisch 6,81 €18 11,00 €19 7,08 € 

Geflügel  6,55 €20 k.a. 6,55 € 

                                                                                       
 
10 Durchschnitt aus günstigem Rinderhackfleisch, mittelpreisigem Rindergulasch und hochpreisigem Rinderhüftsteak   
11 Durchschnitt aus günstigem Rinderhackfleisch und hochpreisigem Rumpsteak 
12 Durchschnitt aus günstigem Schweine-Nackensteak, mittelpreisigem Schweinegulasch und hochpreisigem Schweinefilet 
13 Durchschnitt aus günstiger Schweinebratwurst und hochpreisigem Schweinesteak 
14 Durchschnittspreis aus günstigen Hähnchenschenkeln, mittelpreisigem Hähnchengeschnetzelten und hochpreisigem Puten-

brustfilet 
15 Durchschnitt aus günstigen Hähnchenschenkeln, mittelpreisigem Putensteak und hochpreisigem Putenschnitzel 
16 Durchschnitt aus günstigem Rinderhackfleisch, mittelpreisigem Rindergulasch und hochpreisigem Rinderhüftsteak   
17 Bei dem ausgewählten Discounter wird lediglich Rinderhack in Bioqualität angeboten. Dieses ist 50 % teurer als das Produkt 

aus konventioneller Tierhaltung.  
18 Durchschnitt aus günstiger Schweinebratwurst, mittelpreisigem Schweinegulasch und hochpreisigem Schweinefilet 
19 Bei dem ausgewählten Discounter wird lediglich Schweinefleisch mit „Premium“-Haltungsbedingungen angeboten. Bio-

zertifiziertes Schweinefleisch ist nicht erhältlich. Daher wird dieses als Äquivalent herangezogen.  
20 Durchschnitt aus günstigem Brathähnchen, mittelpreisigem Hähnchenbrustfilet und hochpreisigen gegarten Geflügelstrei-

fen 



 
 

Bei einem durchschnittlichen Fleischverzehr von 1,2 
kg Fleisch pro Woche wird bei einem durchschnitt-
lichen Brutto-Fleischpreis von ca. 7,65 € im Disco-
unter und ca. 10,51 € im Supermarkt der Konsument 
bei einer Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 19 % 
mit 1,03 bis 1,41 € in der Woche zusätzlich belastet. 

 

Da einkommensschwache Männer rund doppelt so 
viel Fleisch verzehren wie einkommensstarke Frauen, 
kommen auf sie deutlich höhere Mehrkosten zu, als 
auf Frauen der Oberschicht. Jedoch muss hier auch 
einbezogen werden, dass Menschen mit geringem 
Einkommen häufiger zu günstigen Fleischwaren aus 
dem Discounter greifen. Sie werden folglich nicht im 
Durchschnitt 7,65 € pro kg Fleisch ausgeben und 
folglich auch einen geringeren Preisanstieg erleben. 

Geringverdiener haben wenig finanziellen Spielraum, 
um Mehrkosten zu schultern, somit werden sie am 
ehesten auf Fleisch(waren) verzichten, wenn der Preis 
dafür steigt. Da gerade männliche einkommens-
schwache Personen Fleisch überkonsumieren, ist dies 
ein durchaus willkommener Effekt. Gleichzeitig ver-
zehren Personen aus dieser Gruppe deutlich weniger 
Gemüse und Obst als der Rest der Gesellschaft (siehe 
Abbildung 8 und Abbildung 9). 

Abbildung 8: Verzehr von Pilzen, Gemüse und 
Hülsenfrüchten nach "Schicht" 

 
Quelle: (Max Rubner-Institut 2008) 

 

 

Abbildung 9: Verzehr von Obst und 
Obsterzeugnissen nach "Schicht" 

 
Quelle: (Max Rubner-Institut 2008) 
 
 

Ein Wechsel von Fleisch zu pflanzlichen Lebensmit-
teln wäre daher durchaus erstrebenswert. Jedoch 
sollte dies nicht allein durch ökonomische Instrumen-
te angereizt sondern auch durch informatorische 
Instrumente begleitet werden. Sonst besteht die Ge-
fahr, dass Konsumenten statt zu frischen Nahrungs-
mitteln zu anderen, hochverarbeiteten Lebensmitteln 
greifen und so ihrer Gesundheit keinen Gefallen tun. 
Diese informatorischen Instrumente würden auch 
Effekte bei Gutverdienern erzeugen, die einen leich-
ten Preisanstieg ohne Probleme kompensieren kön-
nen und so wenig Veränderungsdruck spüren. Perso-
nen mit hohem Bildungsstand und höherem Einkom-
men reagieren hingegen stärker auf Informations-
kampagnen. Durch eine Doppelstrategie könnten 
folglich alle Konsumentengruppen erreicht und zu 
veränderten Konsumgewohnheiten angeregt werden 
(Wissenschaftlicher Beirat Agrarpolitik, Ernährung 
und gesundheitlichen Verbraucher-
schutz/Wissenschaftlicher Beirat Waldpolitik 2016) 

 

Milch und Milchprodukte 

Für Milch enthält die Verzehrstudie keine vergleich-
baren Aufschlüsselungen nach Einkommen der Kon-
sumenten. Daher muss hier mit durchschnittlichen 
Werten gerechnet werden: 

Jeder Bürger in Deutschland verzehrt im Durchschnitt 
52 Liter Milch, 17 kg Joghurt, 25 kg Käse (davon 7,7 kg 
Frischkäse), 6 kg Sahne und 6 kg Butter (Milchindust-
rie-Verband 2017). 

  



 
 

Tabelle 11: Ermittlung der Durchschnittspreise von 
Milch(waren) des Warenangebotes 
unter Einbeziehung des Bio-
Anteils des Konsums 

Produkt Brutto-
Preis 
Konven-
tionell 

Brutto-
Preis Bio, 
bzw. beim 
Discoun-
ter „Pre-
mium“-
Haltungs-
form 

Durch-
schnitts-
preis je 
Sorte 

Supermarkt 

Milch21 1,01 € 1,18 € 1,03 € 

Joghurt22 2,97 € 3,65 € 3,01 € 

Käse 10,42 € 15,15 € 10,54 € 

Frischkäse23 7,48 € 5,90 € 7,44 € 

Sahne 4,07 € 4,30 € 4,08 € 

Butter 8,65 € 11,00 € 8,73 € 

Discounter 

Milch (1 Liter) 0,80 € 1,00 € 0,82 € 

Joghurt (1 kg) 1,72 € 2,45 € 1,76 € 

Käse 8,84 € 11,65 € 8,91 € 

Frischkäse 5,70 € 6,80 € 7,73 € 

Sahne (1 kg) 3,20 € k.a. 3,20 € 

Butter (1 kg) 7,21 € 9,20 € 7,28 € 

                                                                                       
 
21 Lediglich Frisch- und H-Milch, ohne teurere Laktose-

freielaktosefreie Optionen. Werden diese in die Be-

trachtung mit einbezogen, erhöht sich der Durch-
schnittspreis des Warenangebots auf 1,07 €€. 

22 Hier wurden Natur- und Fruchtjoghurts einbezogen. Süß-

waren wie Pudding, Joghurt mit Knuspermüsli, 

Milchreis und ähnliche Produkte wurden nicht mit 
berechnet.  

23 Hier wurden lediglich auf Kuhmilch basierende Frischkäse 

herangezogen, da Produkte wie Ziegenfirschkäse 

oder Schafsfrischkäse sehr wenig konsumiert wer-

den, dabei aber teurer sind und so den Preis über-

proportional nach oben verzerrt hätten. Der Preis für 

konventionelle Produkte liegt trotzdem deutlich hö-

her, da hier häufig teure Markenprodukte oder in 

kleinen Einzelportionen verpackte Ware einberech-

net wurde, die deutlich teurer ist (Bsp. Philadelphia 

Natur im 175g Becher: 8,50€/kg; Philadelphia Natur 
vorportioniert: 14,90€/kg 

 

Bei einer Erhöhung der Mehrwertsteuer von 7 auf 19 % 
würden die Verbraucher pro Woche folgende Mehr-
kosten aufbringen müssen: 

 0,09-0,12 € für Milch, 
 0,06-0,11 € für Joghurt, 
 0,33-0,39 € für Käse, 
 0,13 € für Frischkäse, 
 0,04-0,05 €  für Sahne und 
 0,10-0,12 € für Butter. 
 

Insgesamt entstünden folglich für Milch(produkte) 
wöchentlich Mehrkosten in Höhe von 0,75 bis 0,92 
€ pro Person. Auch diese Kosten halten sich im Rah-
men. Stattdessen könnte auf pflanzliche Ersatzpro-
dukte zurückgegriffen werden: Haferdrink statt Milch, 
Gemüseaufstriche statt Käse oder Margarine statt 
Butter. Diese Alternativen, die bisher z. T. teurer sind 
als die tierischen Produkte, würden dank der Steuer-
anpassung konkurrenzfähiger werden.  

 

Kosten der Substitution tierischer Proteine durch 
pflanzliche Proteine: 

Der Proteinbedarf von Erwachsenen beträgt etwa 0,8 
g pro Kilogramm Körpergewicht (DGE 2017). Der 
durchschnittliche in Deutschland lebende Mann wiegt 
85,2 kg (Statista 2013a), die durchschnittlich in 
Deutschland lebende Frau wiegt 70,7 kg (Statista 
2013b). Macht ein Durchschnittsgewicht von 77,9 kg. 
Das entspricht einem täglichen Eiweißbedarf von rund 
62 g. Derzeit wird dieser allein durch die durchschnitt-
liche Aufnahme von Fleisch- und Milch(produkten) 
gedeckt, wie exemplarisch in Tabelle 12 dargestellt. 
Hinzu kommen pflanzliche Proteine.  

Tabelle 12: Durchschnittliche Proteinaufnahme 
durch tierische Produkte pro Tag 

Lebensmittel Gramm/
Milliliter 

Protein24 

Schweine-
fleisch25 

98 g ~ 15,7 - 26,9 Gramm 

Geflügel26 34 g ~ 5,9 - 10,9 Gramm 

Rinderfleisch27 27 g ~ 4,1 - 8,4 Gramm 

Milch28 142 ml ~ 4,8 Gramm 

                                                                                       
 
24 Nährwertangaben von www.fddb.info   
25 Kochschinken (16%  Protein); Parmaschinken (27,5%) 
26 Hähnchenflügel (17% Protein); Putenschinken (32%) 
27 Rinderzunge (15,2% Protein); Rinderschinken (31%) 
28 Milch (3,4g Protein/100ml) 

http://www.fddb.info/
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Joghurt29 47 g ~  1,8 – 4,4 Gramm 

Käse30 47 g ~ 8,5 – 16,7 Gramm 

Frischkäse31 21 g ~  0,9 – 2,7 Gramm 

Sahne32 16 g ~0,5 Gramm  

Butter33 16 g ~0,1 Gramm  

Gesamt 42,3 – 75,4 Gramm 

 

Zur Deckung dieses Proteinbedarfes gibt eine Person 
derzeit etwa 2,17 € im Discounter und 2,82 € im Su-
permarkt aus. 

Das tierische Eiweiß könnte über pflanzliche Proteine 
(teilweise) substituiert werden: 

Tabelle 13: Exemplarische Substitution tierischen 
Eiweißes durch pflanzliche 
Proteine 

Lebensmittel Gramm Protein 

Rote Linsen34 50 g  12,8 g 

Haferflocken35 50 g 6,8 g 

Kidneybohnen36 50 g 11 g 

Erdnüsse37 30 g 8,7 g 

Erbsen 100 g 5,7 g 

Sojaschnetzel38 50 g 24,5 g 

Gesamt 68,8 g 

 

Dieser Einkauf würde im Supermarkt etwa 1,44 € kos-
ten.  

Die Mehrkosten der erhöhten Mehrwertsteuer 
könnten also ohne Probleme kompensiert werden, 
wenn ein Teil der Fleisch- und Milchprodukte durch 
günstigere pflanzliche Lebensmittel ersetzt wür-
den.  
                                                                                       
 
29 Fettarmer Naturjoghurt (3,9 % ProtienProtein); Griechi-

scher Joghurt (9,4 %) 
30 Camembert (18 % Protein); Parmesan (35,6 %) 
31 Sahniger Frischkäse Natur (4,5 % Protein); (Körniger 

FirschkäseFrischkäse Natur (13 %) 
32 Saure Sahne (3 % Protein); Schlagsahne (3,4 %) 
33 Butter (0,7 % Protein) 
34 Rote Linsen (25,5 % Protein) 
35 Haferflocken (13,5 % Protein) 
36 Getrocknete Kidneybohnen (22 % Protein) 
37 Erdnuss, frisch (29 % Protein) 
38 SojaschnetzelSojasgechnztzeltes (49 % Protein) 

Auch wenn die Mehrwertsteuer einkommensschwa-
che Haushalte überproportional belastet, da diese 
einen größeren Anteil ihres Einkommens für die 
Mehrwertsteuer aufbringen müssen, geht eine Anhe-
bung der Mehrwertsteuer auf Fleisch- und 
Milch(produkte) nicht zwangsläufig mit einer finanzi-
ellen Mehrbelastung einher, da es Anpassungsme-
chanismen gibt (Veränderung der Ernährungsge-
wohnheiten), mit denen die Mehrkosten nicht nur 
kompensiert, sondern sogar überkompensiert werden 
könnten. 

Voraussetzung dafür ist jedoch, dass den Konsumen-
ten die nötigen Informationen an die Hand gegeben 
werden, um eine bessere Kaufentscheidung treffen zu 
können. 

5.6.2 Administrierbarkeit 

Auf den ersten Blick wäre die Erhöhung der Mehr-
wertsteuer auf Fleisch- und Milch(produkte) auf den 
Regelsteuersatz von 19 % leicht umsetzbar. Auch 
heute werden verschiedene Lebensmittel bereits 
unterschiedlich besteuert, und auch die Form des 
Konsums kann Einfluss auf die Steuerhöhe nehmen. 
So wird ein Take-Away Menü mit lediglich 7 % besteu-
ert, ein im Restaurant verzehrtes Menü dagegen mit 
19 %.  

Klärungsbedarf besteht jedoch beim Umgang mit 
Mischprodukten, z. B. Fertiggerichten, die jeweils zur 
Hälfte aus Fleisch und aus Getreide, Hülsenfrüchten, 
Gemüse oder Obst bestehen. Wie sollte der Eisbecher 
mit Sahneeis und frischem Obst besteuert werden? 
Wie der Kebab aus Fleisch, Brot und Salat? Und wie 
beim Salat mit Hähnchenstreifen? Hier müssten vorab 
klare Regeln festgelegt werden, die auch in der Praxis 
für Lebensmittelproduzenten und Gastronomen gut 
umsetzbar sind und Steuerbetrug nicht begünstigen. 

Vorstellbar wäre: 

 alle Lebensmittel, die einen tierischen Anteil ent-
halten, mit 19 % zu besteuern. Hier müsste die De-
klarierung von Zutaten klarer werden. Derzeit ist 
wohl den meisten Konsumenten und Gastrono-
men nicht immer verständlich, was sich hinter den 
Abkürzungen auf den Zutatenlisten verbirgt. Die 
Verbraucherzentrale (2019) listet 51 Zusatzstoffe 
auf, die auf Etiketten mit sogenannten E-
Nummern angegeben werden und tierischen Ur-
sprungs sein können. Damit auch Gastronomen 
eine korrekte Besteuerung ihrer Speisen möglich 
ist, müsste mehr Transparenz herrschen. Denkbar 
wäre, dass alle verarbeiteten Waren, die tierische 
Produkte enthalten, gekennzeichnet werden müs-
sen.   
Die Kontrolle könnte sich gerade in der Gastrono-
mie als schwierig erweisen. Bereits heute besteht 
bei Restaurants, Imbissen, Cafés und Kantinen, die 
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sowohl einen In-House-Verzehr, als auch Take-
Away-Lebensmittel anbieten, ein hohes Betrugs-
potenzial. Es wird davon ausgegangen, dass allein 
in der Fast-Food-Gastronomie jährlich Mehrwert-
steuern in Höhe von 200 Mio. € hinterzogen wer-
den (NDR 2016). Der Bundesrechnungshof fordert 
aus diesem Grund, das Steuerprivileg für Außer-
Haus-Essen abzuschaffen und Gerichte in der 
Gastronomie voll zu besteuern (Bundesrech-
nungshof 2010). Damit würde auch die indirekte 
Subvention der meist sehr ungesunden Fast-
Food-Lebensmittel durch eine reduzierte Besteu-
erung entfallen. 

 Kleinstmengen an tierischen Produkten werden 
toleriert, die volle Mehrwertsteuer wird erst erho-
ben, wenn der tierische Anteil eines Gerichtes ei-
nen sehr niedrigen Schwellenwert überschreitet. 
So müsste etwa der Ursprung von Zusatzstoffen 
nicht transparent gemacht werden, und Lebens-
mittelproduzenten und Gastronomen müssten 
nicht bei jeder Zutat deren Ursprung recherchie-
ren. Nachteilig wäre, dass für Verbraucher nach 
wie vor unklar bliebe, was sich hinter vielen Kürzeln 
auf der Zutatenliste verbirgt. Da im Lebensmittel-
kontext die Verantwortung gerne auf die Konsu-
menten abgewälzt wird, der seine Kaufentschei-
dungen nach Nachhaltigkeitskriterien treffen soll, 
besteht ein hoher Bedarf an Transparenz, die Käu-
fern eine informierte Entscheidung ermöglicht. 
Dies wäre bei Toleranzgrenzen für Zusatzstoffe 
nicht gegeben. 

 Die volle Mehrwertsteuer wird erst bei einem signi-
fikanten Anteil tierischer Zutaten im Produkt er-
hoben. Hier müsste eine Grenze gezogen werden, 
für die es keine rein rationalen Kriterien gibt. Es 
handelte sich um eine politische Entscheidung 
und es müsste erklärt werden, ab wann der Anteil 
tierischer Zutaten so groß ist, dass ein reduzierter 
Mehrwertsteuersatz nicht mehr legitimierbar wäre. 

Wie erwähnt, ist es aber heute schon kaum mög-
lich, zu kontrollieren, ob Gastronomen den korrek-
ten Mehrwertsteuersatz für Im-Haus-Verzehr ent-
richten. Wenn im Außer-Haus-Verzehr auch noch 
eine Differenzierung abhängig vom Fleisch- oder 
Milchanteil im Gericht erfolgen müsste, würde der 
Kontrollbedarf weiter steigen und mit ihm das Be-
trugspotenzial.  

 

Die Administrierbarkeit hängt folglich deutlich von der 
Umsetzung einer Mehrwertsteuerreform ab. Würden 
die Steuerprivilegien für Außer-Haus-Essen abge-
schafft, wäre die bürokratische Umsetzung deutlich 
leichter. Als positiver Nebeneffekt würde häufig sehr 
ungesundes, fetthaltiges, gezuckertes, salziges und 
hoch verarbeitetes Fast-Food Essen nicht mehr steu-
erlich subventioniert. Bei Mischprodukten aus dem 

Supermarkt müsste entschieden werden, ob eine 
Toleranzgrenze für tierische Inhaltsstoffe gezogen 
wird oder ob bereits Kleinstmengen zu einem vollen 
Mehrwertsteuersatz führen. Letzteres würde den 
Aufwand für lebensmittelverarbeitende Unternehmen 
erhöhen, da sie so den Ursprung ihrer Zusatzstoffe 
nachvollziehbar machen müssten.  

Auf Grund der geringen Mehrbelastung in Höhe 
von etwa 1,78 bis 2,33 € p. P/Woche und den be-
reits etablierten bürokratischen Strukturen wird das 
Instrument trotz der offenen Fragen zum Umgang 
mit Mischprodukten in der Kategorie „Akzeptanz 
und Umsetzbarkeit mit „++“  (stark positiv) bewer-
tet. 

5.7 Klimawirkung 

5.7.1 Nationaler Konsum: 

Wie in Kapitel 5.4.1 erwähnt, liegt die Nachfrageelasti-

zität von Fleisch bei -1,02 und bei Milch- und Milch-
produkten bei -1,0 (Wissenschaftlicher Beirat Agrar-
politik, Ernährung und gesundheitlichen Verbrau-
cherschutz/Wissenschaftlicher Beirat Waldpolitik 
2016).  

Folglich würden sich bei der Erhöhung der Mehrwert-
steuer von 7 auf 19 % und somit einer effektiven Preis-
erhöhung um 11,215 % der Fleisch(waren)konsum in 
Deutschland um 11,44 % und der 
Milch(produkte)konsum um 11,22 % reduzieren. 

Die Preiselastizität variiert auch innerhalb der Pro-
duktgruppen deutlich. So liegt die Elastizität von 
Rindfleisch bei lediglich -0,53, während die von 
Schweinefleisch bei -0,83 liegt (Thiele 2008). Thiel 
(2008) vermutet, dass dies mit dem rückgängigen 
Rindfleischkonsum nach der BSE-Krise zu tun hat, 
sodass Personen, die heute noch Rindfleisch konsu-
mieren, eine höhere Präferenz für die Fleischsorte 
haben. Ein alternatives Erklärungsmuster wäre, dass 

Rindfleisch, wie in Kapitel 5.6 dargelegt, vergleichs-

weise teuer ist und somit eher von Personen konsu-
miert wird, die weniger auf Preise achten müssen. Die 
Preiselastizität von Butter ist hingegen mit -1,27 über-
durchschnittlich hoch, sie ist jedoch auch vergleichs-
weise leicht durch Margarine oder Öl zu substituieren.  

Da der Rindfleischkonsum relativ gering ist, wird trotz 
dieser Varianzen mit den Durchschnittselastizitäten 
gerechnet: 

Demnach ist der Konsum von Fleisch derzeit mit 
Emissionen in Höhe von etwa 24 Mio. Tonnen CO2-
Äqu verantwortlich. Bei einer Erhöhung der Mehr-
wertsteuer von 7 auf 19 % würde sich der Fleischkon-
sum um 11,44 % reduzieren. Das entspräche 2,7 Mio. 
Tonnen CO2-Äqu. 
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Der Konsum von Milch(produkten) geht mit CO2-Äqu 
Emissionen in Höhe von etwa 35 Mio. Tonnen einher. 
Bei einer Erhöhung der MwSt. würde der Konsum um 
11,22 % sinken, das entspräche einer Emissionsredukti-
on von 3,9 Mio. Tonnen CO2-Äqu. 

Zusammen ist das eine Reduktion der fleisch- und 
milchbedingten Emissionen durch nationalen Kon-
sum in Höhe von 6,6 Mio. Tonnen CO2-Äqu. 

Natürlich werden Fleisch- und Milch(produkte) durch 
andere Lebensmittel substituiert. Die Erzeugung 
dieser Produkte geht jedoch mit deutlich geringeren 
Treibhausgasemissionen einher: 

 

Tabelle 14: Emissionen von konventionell 
angebauten/produzierten 
Lebensmitteln in g pro kg 

Tierisches 
Produkt 

CO2-Äqu 
in g pro kg 

Pflanzl. 
Produkt 

CO2-Äqu 
in g pro kg 

Geflügel 3.508 Gemüse 153 

Rind 13.311 Kartoffeln 199 

Schwein 3.252 Tomaten39 339 

Milch 940 Soja-Drink 670 

Joghurt 1.231 Erdnuss 670 

Käse 8.512 Tofu 1.660 

Frischkäse 1.929 Pommes  5.728 

Butter 23.794 Margarine 1.780 

Sahne 7.631 Brot 768 

  Teigwaren 919 

Ø 7.123 Ø 1.288 

Quelle: (bpb o.J.; Klimatarier.com o.J.) 

  

Wie die exemplarische Auflistung zeigt, erzeugt die 
Produktion pflanzlicher Lebensmittel deutlich weni-
ger Emissionen als tierische Produkte. Nur ein gerin-
ger Anteil der 6,6 Mio. Tonnen CO2-Äqu Einsparun-
gen würde im Falle der Substitution dafür aufgewen-
det. 

                                                                                       
 
39 Am Beispiel der Tomate lässt sich besonders gut aufzei-

gen, wie stark die Emissionen eines Produkts durch 

Anbaumethode und Anbauzeitpunkt variieren kön-

nen. Während eine Tomate aus regionalem Anbau 

während der Saison 35 g CO2-Äqu pro Kilo produ-

ziert, schlägt eine regionale Tomate aus einem be-

heizten Gewächshaus außerhalb der Saison mit 
9.300 g CO2-Äqu zu Buche. 

5.7.2 Export 

In den 20 Jahren zwischen 1995 und 2015 haben die in 
Deutschland lebenden Personen ihren Pro-Kopf 
Fleischverzehr von 61,8 kg (1995) auf 59,9 kg (2015) 
gesenkt (Fleischerhandwerk.de 2016). Auf Grund des 
leichten Bevölkerungswachstums in dieser Zeit ent-
spricht das einer Gesamtreduktion des Fleischver-
zehrs um 130 Mrd. kg (=0,13 Mio. t) 

Tabelle 15: Fleischverzehr und Schlachtmenge in 
Deutschland 1995 und 2015 

Jahr Verzehr 
pro Kopf 
in kg 

Bevöl-
kerung 

Konsum 
gesamt 
in Mio. 
Tonnen 

Schlacht-
menge in 
Mio. 
Tonnen 

1995 61,8 81,82 
Mio. 

5,05  5,51 

2015 59,9 82,18 
Mio. 

4,92  8,26 

Differenz -0,13  +2,75 

Quelle: (Fleischerhandwerk.de 2016; Statista 2019b; Thünen-Institut 
2017; eigene Berechnungen) 

 

Die Schlachtmenge nahm im selben Zeitraum hinge-
gen um 2,75 Mio. Tonnen zu.  

Dass die Fleischproduktion vom Fleischverzehr ent-
koppelt ist, liegt an der drastischen Steigerung des 
Exports von Fleisch und Fleischwaren. Während 
Deutschland bis 2005 noch Netto-Importeur war, 
überstiegen die Fleischausfuhren in den vergangenen 
Jahren die Einfuhren.  

Abbildung 10: Fleischexport Deutschland 1996-
2016 

 
Quelle: (Thünen-Institut o.J.) 
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Die Exportmenge hat sich, wie Abbildung 10 zeigt, im 
Zeitraum 1996 bis 2016 mehr als vervierfacht.  

 

Auch beim Milch(produkte)-Verzehr und der Milch-
produktion können vergleichbare Effekte beobachtet 
werden: 

Wie Abbildung 11 zeigt, nahm zwischen 2000 und 
2018 der Pro-Kopf-Verbrauch fast aller 
Milch(produkte) ab. Lediglich Käse, Mager- und But-
termilchpulver konnten ein leichtes Plus verzeichnen 
(BLE 2019b). Im Durchschnitt wurden 2018 pro Per-
son 5,5 kg weniger Milch und Milchprodukte ver-
braucht als noch 2000. 

Abbildung 11: Pro-Kopf-Verbrauch von 
Milch(produkten) in Deutschland 
2000-2018 

 
Quelle: (BLE 2019b) 
 

Die Milchproduktion nahm hingegen im selben Zeit-
raum deutlich zu: Wurden 2000 noch 27 Mio. Tonnen 
Milch an Molkereien angeliefert, waren es 2018 schon 
31,7 Mio. Tonnen (Statista 2019c).  

 

Abbildung 12: Jährliche Milchanlieferung an 
Molkereien in Deutschland 2000-
2018 

 
Quelle: (Statista 2019c) 
 

Dieser Zuwachs ging ebenfalls mit einem deutlichen 
Anstieg der Exporte einher. So wurden 2012 noch 14,6 
Mio. Tonnen Milch exportiert (MIV 2014); vier Jahre 
später waren es bereits 16,6 Mio. Tonnen (MIV 2017).  

 

Auf Grund der der Tatsache, dass eine Erhöhung 
der Mehrwertsteuer auf Fleisch- und 
Milch(produkte) lediglich den inländischen Konsum 
adressiert, jedoch keine Auswirkungen auf Produk-
tion oder Export hat und die Höhe der Steuer nicht 
ausreicht, um die Klimakosten zu internalisieren, 
wird dieses Instrument in der Kategorie „Klimawir-
kung“ mit „0 bis +“ (neutral bis leicht positiv) be-
wertet. Zwar verkleinert sich der klimatische Fuß-
abdruck des nationalen Konsums, aber nicht der 
des Landwirtschaftssektors in Deutschland. 

 

5.8 Umweltwirkung 

Bei der Umweltwirkung lautet das Fazit ähnlich wie 
bei der Klimawirkung: Die Reduktion des inländischen 
Fleisch- und Milch(produkte)-)-Konsums hätte positi-
ve Effekte auf die Umwelt, etwa weil der Ressourcen-
einsatz sänke, geringe Mengen Nitrat in die Umwelt 
gelangten, weniger Flächen verbraucht würden. Der 
steigende Export kompensiert diese Potenziale wie-
der. Exemplarisch wird dies im Folgenden am Beispiel 
des Düngemitteleinsatzes skizziert.  

5.8.1 Nationaler Konsum 

Hypothetisch würde ein reduzierter Fleischkonsum zu 
einem verminderten Ressourcenverbrauch führen. 

Wie in Kapitel 1 beschrieben werden derzeit 60 % der 

Agrarflächen in Deutschland für den Anbau von Fut-
termitteln genutzt. Durch eine Reduktion des Fleisch-
konsums um 11,44 % könnte hypothetisch entweder 
der Import von Futtermitteln oder der Futtermittelan-
bau reduziert werden. Hierdurch könnte der Einsatz 
von Mineraldünger vermindert werden: 

Derzeit werden jährlich über 5 Mio. Tonnen Han-
delsdünger in Deutschland abgesetzt (siehe Tabelle 
16). Dies ist u. a. nötig, um die mehr als 211 Mio. Tonnen 
in Deutschland erzeugten Futtermittel (BLE 2019c) 
herzustellen.  

Tabelle 16: Inlandsabsatz von Handelsdünger in 
Deutschland 2017/18 

Düngemittel In 1.000  

Tonnen Nährstoff 

Stickstoff (N) 1.496,6

Phosphat (P2O5) 208,5 
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Kali (K2O) 391,6 

Kalk (CaO) 2.935,4 

Gesamt 5032,1 

Quelle:  (BMEL 2018b) 

 

Der Abbau und die nicht selten übermäßige Ausbrin-
gung dieser Mineraldünger gehen mit einer Reihe von 
unterschiedlichen Umweltproblemen einher. Exemp-
larisch wäre hier das Problem des Phosphorabbaus 
und der langfristig drohenden Phosphorknappheit zu 
erwähnen: Phosphor ist ein endlicher Rohstoff, der für 
die Existenz aller Lebewesen essenziell ist. In der Ver-
gangenheit wurde mit ihm sehr verschwenderisch 
umgegangen und die Möglichkeiten, ihn z. B. aus 
Klärschlamm zu recyceln, wurden nicht wahrgenom-
men. Erst seit kurzem entwickelt sich ein Bewusstsein 
für die drohende Knappheit in der mittelfristigen Zu-
kunft, und Technologien zur Rückgewinnung von 
Phosphor werden entwickelt und geprüft. Neben der 
drohenden Endlichkeit sind auch die Umweltfolgen 
der Extraktion ein weiterer Grund, die Ressource spar-
samer einzusetzen. Zu ihnen gehören unter anderem 
(UBA 2019b): 

 Zur Produktion von Phosphatdüngern wird viel 
Schwefelsäure benötigt.  

 Bei der Produktion von einer Tonne Phosphor 
entstehen 5-6 Tonnen Phosphorgips, ein Abfall-
produkt, das in Halden und Gewässern entsorgt 
wird und eine Gefahr für die Umwelt darstellt. 
Durch die in der deutschen Landwirtschaft einge-
setzten Phosphatdünger entstehen jährlich über 
eine Millionen Tonnen Phosphorgips. 

 

Hypothetisch wäre es möglich, durch weniger Fleisch-
konsum die Futtermittelproduktion zu verringern und 
so die Phosphordüngung auf den frei werdenden 
Flächen zu reduzieren oder einzustellen. Stattdessen 
könnten Grünflächen und Agroforste angelegt oder 
Moore renaturiert werden. 

Doch dieses hypothetische Potenzial wird in der Reali-
tät auf Grund des steigenden Exportes nicht realisiert. 

5.8.2 Export 

Auch in diesem Kontext gilt, dass die Umweltpoten-
ziale der Reduktion des inländischen Fleisch- und 
Milch(produkte)-Konsums durch den wie in Kapi-

tel 5.7.2 am Klimabeispiel aufgezeigten steigenden 

Export mehr als überkompensiert werden und so die 
Belastung für die Natur trotz sinkenden Konsums in 
Deutschland stagniert oder sogar steigt.  

 

Auf Grund der der Tatsache, dass eine Erhöhung 
der Mehrwertsteuer auf Fleisch- und 
Milch(produkte) lediglich den inländischen Konsum 
adressiert, jedoch keine Auswirkungen auf Produk-
tion oder Export hat, wird dieses Instrument in der 
Kategorie „Umweltwirkung“ mit „0 bis +“ (neutral 
bis leicht positiv) bewertet. Zwar verkleinert sich 
der ökologische Fußabdruck des nationalen Kon-
sums, aber nicht der des Landwirtschaftssektors in 
Deutschland. 

5.9 Gesundheit 

Übermäßiger Konsum von Fleisch, hier besonders der 
von rotem Fleisch (Rind, Schwein, Lamm) und von 
verarbeitetem Fleisch, geht mit negativen Gesund-
heitswirkungen einher. So befördert hoher Fleisch-
konsum bestimmte Krebsarten, Herz-
Kreislauferkrankungen, Schlaganfälle, Typ 2 Diabetes 
und eine allgemein erhöhte Sterblichkeit. Jährlich 
stehen 2,4 Mio. Todesfälle mit dem Konsum von rotem 
und verarbeitetem Fleisch in Zusammenhang, mehr 
als 83.000 davon in Deutschland (Springmann u. a. 
2018).  

Diese Gesundheitswirkungen verursachen hohe Fol-
gekosten. So errechneten Springmann u. a. (2018), 
dass allein in Deutschland mehr als 12 Mrd. €40  Ge-
sundheitskosten auf den Verzehr von rotem und ver-
arbeitetem Fleisch zurückzuführen sind.  

Um diese Kosten zu internalisieren, müsste laut den 
Autoren der Preis von rotem Fleisch um 28,14 % stei-
gen und der von verarbeiteten Fleischprodukten 
sogar um 165,84 %. 

Springmann und Kollegen gehen von vergleichsweise 
geringen Elastizitäten aus, wonach bei diesen drasti-
schen Preiserhöhungen der Konsum von rotem 
Fleisch um 3,36% und der von verarbeitetem Fleisch 
um 36,74% sinken würde. Ebenso gingen die Sterbe-
fälle (um ca. 30.000 Todesfälle) und die fleischbe-
dingten Gesundheitskosten (um ca. 3 Mrd. €) zurück.  

 

                                                                                       
 
40 Springmann et al. nutzen $US im Wert von 2010. Der 

Wechselkurs zu Euro entsprach in dem Jahr durch-
schnittlich 1,33 (Statista 2019d). 
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Tabelle 17: Gesundheitskosten und Sterbefälle 
durch Konsum von rotem Fleisch 
und verarbeitetem Fleisch in 
Deutschland - Status Quo und 
nach einer Internalisierung der 
Gesundheitskosten 

Zeitpunkt  Rotes 
Fleisch 

Verarbei-
tetes 
Fleisch 

Status Quo 

Gesund-
heits-
kosten 

3,75 Mrd. 
$US 

12,56 
Mrd. $US 

Sterbe-
fälle 

15.230 68.370 

Preisanstieg 28,14 % 165,84 % 

Nach Preiser-
höhung 

Gesund-
heits-
kosten 

3,63 Mrd. 
$US 

8,43 Mrd. 
$US 

Sterbe-
fälle 

14.750 38.460 

Quelle: (Springmann u. a. 2018) 

 

Mangels Datenlage können die Effekte einer Mehr-
wertsteuererhöhung auf die Gesundheit nur kurz 
skizziert und nicht quantifiziert werden, doch es 
zeichnet sich deutlich ab, dass eine Reduktion des 
Fleischkonsums positive Effekte auf die gesamtgesell-
schaftliche Gesundheit hätte und die Gesundheits-
kosten reduziert würden. 

Zu den Auswirkungen des Konsums von 
Milch(produkten) auf die Gesundheit lassen sich der-
zeit kaum verlässliche Aussagen treffen. Während 
einige Experten zum Ergebnis kommen, dass ein (mo-
derater) Milchkonsum positive Gesundheitseffekte 
hat (z.B. BzfE o.J.), warnen andere Studien vor poten-
ziellen negativen Folgen (z.B. Michaelsson u. a. 2014). 
Um hier nicht mit noch begrenzten wissenschaftlichen 
Ergebnissen zu argumentieren und in die teils ideolo-
gisch geführte Diskussion einzusteigen, wird dieser 
Diskurs daher an dieser Stelle nicht weiter geführt und 
sich auf die Gesundheitsfolgen übermäßigen Fleisch-
konsums konzentriert.  

Beim Thema „Internalisierung der Gesundheitskos-
ten“ ist es wichtig zu erwähnen, dass in anderen Län-
dern das Gesundheitssystem zu größeren Anteilen 
über Steuern finanziert wird. So bezieht der Britische 
National Health Service (NHS) seine Mittel zu einem 
großen Teil aus allgemeinen Steuern, zweckgebunde-
nen Steuern und in einem geringen Umfang aus Sozi-
alversicherungseinnahmen (bpb 2014). In einem sol-
chen System könnten erhöhte Mehrwertsteuern auf 
Fleisch dazu beitragen, die Gesundheitskosten besser 
zu decken, sofern die höheren Einnahmen auch für 

diesen Zweck genutzt werden. In Deutschland hinge-
gen, wo die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer zu 
etwas mehr als der Hälfte in den allgemeinen Bundes-
haushalt fließen, zu etwas weniger als der Hälfte den 
Ländern zugutekommen und ein kleiner Anteil an die 
Kommunen geht, würde das Gesundheitssystem 
zunächst nicht direkt profitieren41. Ggf. könnten je-
doch Mechanismen an anderer Stelle implementiert 
werden, die den Bürger entlasten, sodass steigende 
Gesundheitskosten indirekt kompensiert würden. 

 

Wie groß die Effekte einer Erhöhung der Mehrwert-
steuer auf die Gesundheit der Konsumenten sind, 
hängt auch von der Frage ab, womit der Fleischkon-
sum substituiert wird. Wird der bisherige Fleischkon-
sum durch frisches Obst und Gemüse ersetzt, hat dies 
zweifelsohne positive Auswirkungen auf die Gesund-
heit. Dient hingegen hochverarbeitete, fettige oder 
zuckerhaltige Nahrung als Ersatz, kann ein Verzicht 
auf Fleisch- und Milch(produkte) negative Folgen 
haben. Aus diesem Grund könnte über eine Verwen-
dung der Steuermehreinnahmen aus einer erhöhten 
Mehrwertsteuer auf Fleischprodukte zur weiteren 
Senkung der Mehrwertsteuer auf frisches Obst- und 
Gemüse nachgedacht werden. Hierdurch würde die 
positive Wirkung auf die Gesundheit noch verstärkt, 
und die Konsumenten würden bei angepasstem Kon-
sumverhalten finanziell nicht mehrbelastet werden. 

 

Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Fleischpro-
dukte würde den Konsum in Deutschland reduzie-
ren und hätte somit positive Gesundheitseffekte. 
Eine Preiserhöhung um rund 11% ist allerdings noch 
nicht ausreichend, um die externen Gesundheits-
kosten zu kompensieren. Daher wird dieses Instru-
ment in der Kategorie „Gesundheit“ mit „+“ (leicht 
positiv) bewertet. 

 

5.10 Tierwohl  

Die Anpassung der Mehrwertsteuer von 7 auf 19 % 
hätte mangels Zweckbindung der Einnahmen keine 
Auswirkungen auf die Bedingungen, unter denen 
Tiere gehalten, transportiert und geschlachtet wer-
den. Die Einnahmen flössen zu etwas mehr als der 
Hälfte in den Bundeshaushalt, etwas weniger als die 
Hälfte ginge in die Kassen der Länder und zu kleinen 

                                                                                       
 
41 Zwar fließen jährlich etwa 14 Mrd. € Bundesmittel in den 

Gesundheitssektor, jedoch zur Deckung von versi-

cherungsfremden Leistungen wie die Familienversi-

cherung, Leistungen für Mutterschutz und Schwan-
gerschaft, etc. (BMG 2019) 
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Teilen an die Kommunen. Der Bund könnte die Mehr-
einnahmen nutzen, um das Budget des Bundeminis-
teriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 
aufzustocken, und auch die Bundesländer könnten 
die Mittel z.B. für die Förderung von Tierwohlmaß-
nahmen nutzen, es gibt jedoch keine dahingehenden 
Verpflichtungen. 

 

Die Steuermehreinnahmen aus einer Erhöhung der 
Mehrwertsteuer auf Fleisch- und Milch(produkte) 
würde in den allgemeinen Haushalt fließen und den 
Landwirten nicht zugutekommen. Aus diesem 
Grund wird dieses Instrument in der Kategorie 
„Tierwohl“ mit „0“ (neutral) bewertet. 

5.11 Rechtliche Bewertung 

5.11.1 Normalsteuersatz von 19 % auf Fleisch und 
Milch(produkte) 

Die Anwendung des Normalsteuersatzes von 19 % auf 
Fleisch und Milch(produkte) wäre durch eine Ände-
rung der zu § 12 Abs. 2 Nr. 1 Umsatzsteuergesetz 

(UStG)42 gehörenden Anlage 2 möglich, indem fol-
gende Nummern gestrichen werden: Nr. 2 bis 5, 28 
und 35. Will man alle tierischen Lebens- und Futter-
mittel mit dem Normalsteuersatz belasten, müssten 
auch die Nr. 26 a) und b) und gegebenenfalls auch Nr. 
47 (Gelatine) aufgehoben werden. Zuständig für die 
Änderung der Anlage 2 wäre der Bundestag. Da Teile 
der Umsatzsteuereinnahmen auch den Ländern nach 
Art. 106 Abs. 3 GG zustehen, bedarf nach Art. 105 Abs. 
3 GG die Änderung der Zustimmung des Bundesrates. 

Ob die damit gemäß § 12 Abs. 1 UStG bewirkte An-
wendung des Normalsteuersatzes von 19 % auf Fleisch 
und Milch(produkte) mit dem europäischen Recht 
und den Vorgaben des Grundgesetzes zu vereinbaren 
ist, richtet sich nach den in Kapitel 4 ausgeführten 
Zulässigkeitskriterien. Die Mehrwertbesteuerung ist 
mit der EU-Mehrwertsteuersystem-Richtlinie 
2006/112/EG (MwSt-Richtlinie) und Art. 106 Abs. 3 
GG sowohl europarechtlich als auch verfassungs-
rechtlich anerkannt. Da gemäß Art. 97 EU-MwSt-
Richtlinie auch für Nahrungs- und Futtermittel eine 
Normalbesteuerung von mindestens 15 % möglich ist 
(siehe 4.1.6), steht auch die Vereinbarkeit mit der Ge-
meinsamen Agrarpolitik außer Frage. Weiterhin ist mit 
Art. 98 MwSt-Richtlinie eine Differenzierung der 
Steuersätze anerkannt, wobei die Mitgliedstaaten 
                                                                                       
 
42 Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386), das zuletzt 

durch Artikel 9 des Gesetzes vom 26. November 
2019 (BGBl. I S. 1794) geändert worden ist. 

weder verpflichtet sind, ermäßigte Steuersätze zu 
erheben („können“ in Art. 98 Abs. 1 MwSt-Richtlinie) 
noch ermäßigte Steuersätze auf alle in Anhang III 
aufgelisteten Gegenstände und Leistungen anzu-
wenden („können“ im Titel des Anhangs III). Auch 
innerhalb einer in Anhang III genannten Kategorie ist 
eine Auswahlmöglichkeit der Mitgliedstaaten anzu-
nehmen. Dies folgt u. a. daraus, dass die Mitgliedstaa-
ten nach Art. 98 Abs. 3 MwSt-Richtlinie die Kombi-
nierte Nomenklatur anwenden können, welche ge-
mäß der aktuellen Fassung der EU-Verordnung 

2658/87/EWG 43  eine wesentlich umfangreichere 
Differenzierung als Anhang III vorsieht. Da keine 
Pflicht zur Anwendung der Nomenklatur besteht, 
dürfen die Mitgliedstaaten aber auch eigene Abgren-
zungskriterien festlegen. 

Die Auswahl innerhalb einer Kategorie darf allerdings 
nicht gegen das abgabenrechtliche Diskriminierungs-
verbot in Art. 110 AEUV und das Verbot wettbewerbs-
verzerrender Beihilfen in Art. 107 AEUV verstoßen, 
weil es z.B. bestimmte inländische Waren ermäßigt 
(siehe Kapitel 4). Mit der Normalbesteuerung bei allen 
Fleisch und Milchprodukten würde ein Teil der in 
Anhang III Nr. 1 genannten „Nahrungs- und Futtermit-
tel“ nicht ermäßigt. Diese Differenzierung ist weder 
direkt noch indirekt eine Benachteiligung ausländi-
scher Waren, da sie nicht auf die Herkunft abstellt und 
im Übrigen Deutschland mehr Fleisch und 
Milch(produkte) exportiert als importiert. Die Diffe-
renzierung erfolgt nach objektiven Kriterien und dient 
mit dem Gesundheits- und Umweltschutz anerkann-
ten europäischen Zielen (vgl. Art. 6, 9, 11, 36, 114 Abs. 3, 
168, 193 AEUV).  

Eine umsatzsteuerliche Differenzierung zwischen 
Fleisch und Milch(produkten) und sonstigen Nah-
rungs- und Futtermitteln ist auch mit dem grundge-
setzlichen Gleichbehandlungsgrundsatz und der 
Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung zu vereinba-
ren. Zum einen bestehen objektive Unterschiede bei 
der Herstellung von pflanzlichen und tierischen Er-
zeugnissen, woraus u. a. unterschiedliche Umwelt-
auswirkungen resultieren. Zum anderen ist der Schutz 
der Umwelt nach Art. 20a GG eine explizite Aufgabe 
des Staates, weshalb Maßnahmen zur Verringerung 
der tierhaltungsbedingten Umweltauswirkungen 
einschließlich Treibhausgasemissionen sowohl gebo-
ten als auch diesbezügliche Differenzierungen ge-
rechtfertigt sind. Dass die Umsetzung des Verursa-
cherprinzips im Rahmen der Umsatzsteuer dabei nur 
pauschaliert erfolgen kann, entspricht den europa-
                                                                                       
 
43 VERORDNUNG (EWG) NR. 2658/87 DES RATES vom 23. 

Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische No-

menklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif, ABl. L 
256 vom 7.9.1987, S. 1 ff. 
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rechtlichen Vorgaben zur Umsatzbesteuerung und ist 
auch aus vollzugstechnischen Gründen gerechtfer-
tigt. Schließlich ist der Staat nach Art. 2 Abs. 2 GG 
auch zum Schutz der Gesundheit der Bürger ver-
pflichtet (BVerfG 1 BvR 385/77 vom 20.12.1979, BVer-
fGE 53, 30 (57 f.)) und darf hierzu sowohl Freiheits-
rechte beschränken als auch bei Steuern oder Abga-
ben Differenzierungen aus Gründen der Gesund-
heitsvorsorge vornehmen, selbst wenn dies ein selbst-
schädigendes Verhalten betrifft (vgl. BVerfG 2 BvR 
1915/91 vom 22.1.1997, BVerfGE 95, 173 (184 f.)). 

5.11.2 Alternative:  Normalsteuersatz von 19 % auf 
Fleisch und Milch(produkte) aus 
konventioneller Tierhaltung 

Alternativ könnte die Anwendung des Normalsteuer-
satzes auf Erzeugnisse aus konventioneller Tierhal-
tung beschränkt werden und Fleisch sowie 
Milch(produkte) aus ökologischer Tierhaltung weiter-
hin mit dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 % 
besteuert werden, indem die Nr. 2 bis 5, 28, 35, 26 a) 
und b) und 47 in Anlage 2 zum UStG auf Produkte 
gemäß EU-Ökolandbauverordnung 834/2007/EG44 
beschränkt wird. Die ökologische Tierhaltung ein-
schließlich ökologischer Erzeugung von Futtermitteln 
unterliegt gemäß Art. 14 und 15 EU-
Ökolandbauverordnung 834/2007/EG 45 und Art. 7 
bis 25 und 25a bis 25f EU-Ökolandbau-
Durchführungs–verordnung 889/2008/EG46 höheren 
Umwelt- und Tierschutzanforderungen. Eine steuer-
rechtliche Differenzierung zwischen ökologischen 
und konventionellen Erzeugnissen ist mit dem abga-
benrechtlichen Diskriminierungsverbot (Art. 110 

                                                                                       
 
44 VERORDNUNG (EG) Nr. 834/2007 DES RATES vom 28. 

Juni 2007 über die ökologische/biologische Produk-

tion und die Kennzeichnung von ökologi-

schen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhe-

bung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91, ABl. L 189 
vom 20.7.2007, S. 1 ff. 

45 VERORDNUNG (EG) Nr. 834/2007 DES RATES vom 28. 

Juni 2007 über die ökologische/biologische Produk-

tion und die Kennzeichnung von ökologi-

schen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhe-

bung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91, ABl. L 189 
vom 20.7.2007, S. 1 ff. 

46 VERORDNUNG (EG) Nr. 889/2008 DER KOMMISSION 

vom 5. September 2008 mit Durchführungsvor-

schriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Ra-

tes über die ökologische/biologische Produktion und 

die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen 

Erzeugnissen hinsichtlich der ökologi-

schen/biologischen Produktion, Kennzeichnung und 
Kontrolle, ABl. L 250 vom 18.9.2008, S. 1 ff. 

AEUV) und dem Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 GG) zu 
vereinbaren, da sie zum einen mit Anknüpfung auf 
einem objektiven, europarechtlich einheitlichen Diffe-
renzierungskriterium beruht und zum anderen auf-
grund des höheren Umwelt- und Tierschutzes des 
ökologischen Landbaus (Bundesregierung 2016; Thü-
nen-Institut 2019), gemäß Art. 11 und 13 AEUV sowie 
Art. 20a GG gerechtfertigt ist. Es ist auch keine mit-
telbare Diskriminierung ausländischer Erzeugnissen 
zu befürchten, weil der Anteil ökologischer Tierhal-
tungsbetriebe bzw. ökologischer Milchproduktion in 
Deutschland deutlich unter dem europäischen 
Durchschnitt liegt (vgl. Europäische Kommission 
2019).  

Die steuerliche Differenzierung steht auch nicht im 
Widerspruch zur Gemeinsamen Agrarpolitik, da auch 
diese ökologische Betriebe gegenüber konventionel-
len Betrieben teilweise besser stellt, wie z. B. mit der 
Freistellung von den Greening-Auflagen gemäß Art. 
43 Abs. 11 EU-Verordnung 1307/2013 47  (vgl. auch 
Erwägungsgrund 39 der Verordnung) oder den För-
dermöglichkeiten gemäß Art. 29 EU-ELER-
Verordnung48. 

Schließlich steht der Differenzierung auch die EU-
Mehrwertsteuersystem-Richtlinie entgegen, da es 
keine Pflicht zu einer Ermäßigung aller Fleisch- oder 
Milch(produkte) gibt, sondern die Mitgliedstaaten ein 
Auswahlermessen haben. 

Insgesamt ist bei einer umsatzsteuerlichen Anwen-
dung des Normalsteuersatzes von 19 % auf Fleisch 
und Milch(produkte) bzw. auf Fleisch und 
Milch(produkte) aus konventioneller Tierhaltung 
eine Vereinbarkeit mit Europarecht und Verfas-
sungsrecht anzunehmen, weshalb dieses Instru-
ment mit „++“ bewertet wird. 

  

                                                                                       
 
47 VERORDNUNG (EU) Nr. 1307/2013 DES EUROPÄI-

SCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 17. 

Dezember 2013 mit Vorschriften über Direktzahlun-

gen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im 

Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsa-

men Agrarpolitik, ABl. EU Nr. L 347 vom 20.12.2013, 
S. 608 ff. 

48 VERORDNUNG (EU) Nr. 1305/2013 DES EUROPÄI-

SCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 17. 

Dezember 2013 über die Förderung der ländlichen 

Entwicklung durch den Europäischen Landwirt-

schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 

Raums (ELER), ABl. EU Nr. L 347 vom 20.12.2013, S. 
487 ff. 
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6 Emissionsabhängige Steuer auf 
Fleisch- und Milch(produkte) 

In Kapitel 1.2 wurde bereits erläutert, dass die Produk-

tion von Fleisch- und Milch(produkten) mit erhebli-
chen Emissionen einhergeht. Besonders die Rinder-
haltung hat einen sehr großen THG-Fußabdruck. 
Dadurch trägt neben der Fleischerzeugung auch die 
Milchproduktion erheblich zu den Treibhausgasemis-
sionen der Landwirtschaft bei. 

Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu errei-
chen, müssen alle Wirtschaftssektoren ihren Beitrag 
zum Klimaschutz leisten. Während andere Sektoren 
erste Erfolge bei der Senkung der Treibhausgasemis-
sionen vorweisen können, hat die Landwirtschaft ihren 
Klimafußabdruck kaum verringern können (siehe 
Abbildung 13): 

Quelle: (UBA 2017f; eigene Darstellung) 

 

Da Landwirtschaft im offenen System arbeitet, ist 
Emissionsreduktion durch technische Innovation, im 
Vergleich zu den anderen Sektoren, nur begrenzt 
möglich49. Folglich müssen sich Angebot und Nach-

                                                                                       
 
49 So kann z.B. im Privathaushalt durch die Umstellung von 

einer Öl-Heizung auf eine elektrisch betriebene 

Wärmepumpe sehr schnell eine deutliche Reduktion 

der Emissionen erzielt werden. Ähnliches wäre im 

Verkehr durch den Umstieg von Verbrennungsmo-

toren auf E-Mobilität oder Wasserstofffahrzeuge 

möglich. In der Landwirtschaft stehen hingegen eher 
 

frage von Landwirtschaftsprodukten verändern. Bei 
geringerer Fleisch- und Milchproduktion würden 
weniger Tiere gehalten, es müsste weniger Futter 
angebaut werden, mehr Land könnte zu Grünland 
oder Agroforsten umgewidmet und Moore renaturiert 
werden. Auf diesem Wege können die Treibhaus-
gasemissionen der Landwirtschaft effektiv gesenkt 
werden. 

 

Wie in Kapitel 3.1 beschrieben eignen sich Pigou-

Steuern besonders, um die externen Kosten eines 
Gutes zu internalisieren und die wahren Preise einer 
Ware zu erzielen.  

Daher ist es aus klimapolitischer Perspektive sinnvoll, 
den Fleischkonsum mit einer Steuer zu belegen, wel-
che der Höhe der Klimakosten entspricht. Auf diese 

Weise wird der Verursacher (hier der Konsument, der 
durch seine Fleisch- und Milchnachfrage die Emissio-
nen initiiert) finanziell in die Verantwortung genom-
men. 

Bei einer Differenzierung nach Produktart könnten im 
Vergleich zur Wertsteuer Lenkungseffekte zielgenau-
er adressiert und sowohl Verzicht als auch der Ver-
brauch emissionsärmerer Produkte angeregt werden. 
Die Steuer kann an verschiedenen Stellen in der Pro-
duktions- und Konsumkette angesetzt werden und 
würde dementsprechend unterschiedliche Wirkun-
gen entfalten. Diese Studie konzentriert sich auf eine 

                                                                                                                                  
 

kleinere technische Innovationen, wie die Verbesse-
rung der Düngemittelapplikation zur Verfügung.  

Abbildung 13: Emissionsreduktion der Sektoren in 2015 im Vergleich zum Basisjahr 1995 
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Erhebung der Steuer im (Groß-)Handel. In Kapitel 6.9 

wird zudem kurz die Möglichkeit einer Pro- Abgabe je 
Tier skizziert, die bereits beim Landwirtschafsbetrieb 
erhoben wird. Dadurch kann nicht nur auf den Kon-
sum, sondern auch auf die Produktion Einfluss ge-
nommen werden. Da hier mangels verlässlicher Daten 
die Höhe der Abgabe nur schwer zu quantifizieren ist 
und in der Folge auch die weitere Analyse auf vagen 
Daten beruhen würde, wird auf eine detaillierte Aus-
arbeitung verzichtet.  

 

6.1 Abgabe pro kg verkauftes 
Fleisch 

Eine Steuer, deren Ziel es ist, die Klimakosten von 
Fleischkonsum zu internalisieren, kann an verschiede-
nen Punkten der Fleischproduktion, -verarbeitung 
und des Vertriebs angesetzt werden. Um alle Emissio-
nen, sowohl der Futtermittelproduktion, der Tierhal-
tung, der Schlachtung, des Transports und der Küh-
lung mit einzubeziehen, wird hier eine Besteuerung 
des Endproduktes beim Verkauf an den Endverbrau-
cher diskutiert. Ein Vorteil ist dabei der Einbezug von 
Waren aus dem Ausland.  

6.2 Wie hoch müsste die Abgabe 
sein, um die Klimakosten zu 
internalisieren? 

Die externen Klimakosten von Fleisch- und 

Milch(produkten) wurden bereits in Kapitel 5.5 ermit-

telt: 

 

Tabelle 18: Externe Kosten durch Emissionen pro 
kg konventionellem Produkt bei 
externen Kosten von 180 €/t CO2 

Produkt Emissionen in 
Gramm CO2-
Äqu/kg 

Externe Kos-
ten 

Fleisch 

Rindfleisch 
(Hack) 

13.311 2,44 € 

Schweinefleisch 
(Minutensteak) 

3.252 0,60 € 

Geflügel 3.508 0,64 € 

Milchprodukte 

Milch 940 0,17 € 

Käse 8.512 1,56 € 

Butter 23.794 4,37 € 

Joghurt 1.231 0,23 € 

Quark & Frisch-
käse 

1.929 0,35 € 

Sahne 7.631 1,37 € 

Quelle: (bpb o.J. und eigene Berechnungen) 
 

Es ist wichtig zu erwähnen, dass hier die gesamte Pro-
duktions- und Verarbeitungskette betrachtet wird. 
Folglich werden auch die Emissionen durch Transport, 
Schlachtung und Kühlung einbezogen. Zielführend 
wäre es, die Steuer sortenrein zu erheben, um eine 
gezielte Lenkungswirkung zu erzeugen. So würde der 
Konsum von besonders klimaschädlichen Produkten 
wie Rindfleisch stark belastet werden. Auch bei Milch-
produkten ist eine deutliche Spreizung der Preisauf-
schläge zu erkennen. Während Milch lediglich einen 
Preisaufschlag von 17 Cent erführe, würde der Preis 
von Butter, für deren Produktion man die 18,5-fache 
Menge an Milch benötigt und die somit den größten 
ökologischen Fußabdruck unter den Milchprodukten 
hat, stärker ansteigen.  

Eine Besteuerung von Mischprodukten würde ähnli-
che Probleme aufwerfen wie bei der Mehrwertsteuer. 
Aus diesem Grund wäre auch eine sortenübergreifen-
de Pauschalbesteuerung vorstellbar: 

Die Deutschen essen im Jahr 58,2 kg Fleisch, wodurch 
25 Mio. Tonnen CO2-Äqu freigesetzt werden. Bei 
externen Kosten in Höhe von 180 € pro ausgestoße-
ner Tonne CO2 bedeutet dies Kosten in Höhe von 4,46 
Mrd. €. Folglich müsste pro Kilogramm Fleisch bei 
einer pauschalen Besteuerung eine Abgabe in Höhe 
von rund 93 Cent pro Kilo erhoben werden. 

Hinzu kommen 113,7 kg Milch(produkte), wodurch 35 
Mio. Tonnen CO2 emittiert werden und Klimakosten in 
Höhe von 6,36 Mrd. € entstehen. Folglich müsste auf 
Milch(produkte) eine Abgabe in Höhe von rund 68 
Cent pro Kilogramm veranschlagt werden, um die 
Klimakosten zu internalisieren.  

Eine pauschale Besteuerung würde jedoch nicht mehr 
in vollem Umfang dem Ideal einer Pigou-Steuer ent-
sprechen. Es würden keine Anreize gesetzt, sich an-
stelle des emissionsintensiven Rindfleisches für emis-
sionsärmeres Schweinefleisch zu entscheiden oder 
den klimafreundlicheren Frischkäse dem Hartkäse 
vorzuziehen. Die Lenkungswirkung wäre folglich ab-
geschwächt.  
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6.3 Akzeptanz und Umsetzbarkeit 

6.3.1 Verteilungswirkung 

Die Verteilungswirkung ist bei Produktsteuern deut-
lich leichter zu ermitteln als bei Wertsteuern, da sie 
nicht von dem Nettopreis der Lebensmittel abhängig 
sind. Als erster Schritt wird die finanzielle Mehrbelas-
tung eines durchschnittlichen Konsumenten berech-
net: 

Tabelle 19: Mehrkosten durch Klimaabhängige 
Besteuerung von Fleisch- und 
Milch(produkten) pro Person/Jahr 

Produkt Konsum 
pro Jahr in 
kg 

Abgabe 
in € pro 
kg 

Mehrkosten 
pro Jahr 

Fleisch  

Rind 10 2,44 24,40 € 

Schwein 35,8 0,60 21,48 €

Geflügel 12,4 0,64 7,94 € 

Milch & Milchprodukte 

Milch 52 0,17 8,84 € 

Joghurt 17 0,23 3,91 € 

Hartkäse 17,3 1,56 26,99 € 

Frischkäse 7,7 0,35 2,70 € 

Sahne 6 1,37 8,22 € 

Butter 6 4,37 26,22 € 

Gesamt 130,70 € 

 

Pro Jahr würden bei gleichbleibendem Fleisch- und 
Milch(produkte)konsum durch eine emissionsabhän-
gige Abgabe durchschnittliche Mehrkosten in Höhe 
von 130,70 € pro Person anfallen. Auch hierauf würde 
die Mehrwertsteuer von derzeit 7 % erhoben werden, 
was einer wöchentlichen Mehrbelastung in Höhe 
von 2,69 € entspricht. Auch dieser Preisanstieg wäre 
für die meisten Konsumenten verkraftbar.  

Wie Abbildung 14 zeigt, bleibt die Preisdifferenz zwi-
schen Bio-Produkten und konventioneller Ware stabil. 
Der Anreiz, zu Billigware zu greifen, ist daher weniger 
stark als bei einer Anhebung der Mehrwertsteuer. 
Deshalb ist die emissionsabhängige Abgabe aus öko-
logischer Perspektive überlegen.  

 

Abbildung 14: Preisdifferenz zwischen 
konventionellem und ökologisch 
produziertem Produkt durch 
Besteuerung 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Besonders Personen mit geringem Einkommen wer-
den durch eine pauschale Besteuerung angeregt, 
ihren Fleisch- und Milch(produkte)konsum zu substi-
tuieren, da auch günstige Fleischwaren wie Hack-
fleisch in gleichem Maße teurer werden wie Edelteile. 

Auch hier gilt, wie in Kapitel 5.6.1 am Beispiel des Pro-

teinbedarfes dargestellt, dass eine Substituierung der 
Fleischprodukte durch pflanzliche Produkte nicht nur 
möglich, sondern auch günstig wäre. Über den Ver-
zicht von Fleisch- und Milchprodukten und den Kon-
sum von Getreide, Gemüse und z. B. Hülsenfrüchten 
kann die finanzielle Mehrbelastung durch tierische 
Produkte kompensiert werden. 

Es ist jedoch auch davon auszugehen, dass die deutli-
chen Preissteigerungen gerade von Milchprodukten 
von vielen Konsumenten mit Missfallen aufgenom-
men würden und so die Akzeptanz eines solchen In-
struments begrenzt wäre.  

6.3.2 Administrierbarkeit 

Die Administrierbarkeit fällt bei dieser Form der Be-
steuerung schwieriger als bei der Mehrwertsteuer aus, 
da es noch kein etabliertes System zur Steuererhe-
bung gibt, das lediglich angepasst werden müsste. Die 
gängigen Verbrauchsteuern wie Alkoholsteuer, Ta-
baksteuer und Energiesteuer werden bei den Produ-
zenten oder Importeuren erhoben. Dort ist die Zahl 
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der steuerpflichtigen Personen oder Unternehmen 
begrenzt. Bei einer emissionsabhängigen Abgabe auf 
Fleisch- und Milchprodukte beim Erwerb durch die 
Konsumenten müsste der Aufschlag bei der Inver-
kehrbringung erfolgen, zum (z.B. Großmärkten). Die 
Zahl der Steuerschuldner wäre folglich höher und 
somit auch der Kontrollaufwand.  

Auch hier müsste geklärt werden, wie mit Mischpro-
dukten und Zusätzen umgegangen werden soll, be-
sonders wenn eine Differenzierung innerhalb der 
Kategorien Fleisch und Milch erfolgt. Eine Pauschali-
sierung würde die Besteuerung erleichtern und Be-
trugsmöglichkeiten reduzieren, jedoch auch die kli-
mapolitische Lenkungswirkung vermindern (sieheKa-

pitel 6.4). Erfolgt die Besteuerung im Großhandel 

würde das Betrugspotenzial in der Gastronomie ver-
mindert. Die Gastronomen würden die Mehrkosten 
des Wareneinkaufs in ihre Gerichte einpreisen und so 
an ihre Kunden weitergeben.  

 

Die Mehrbelastung fällt mit einer Höhe von 2,69 € 
p.P/Woche moderat aus. Der administrative Auf-
wand ist jedoch höher, da die Strukturen zur Erhe-
bung der Steuer erst geschaffen werden müssten. 
Aus diesem Grund wird das Instrument in der Kate-
gorie „Akzeptanz und Umsetzbarkeit mit „-“ (leicht 
negativ) bewertet. 

6.4 Klimawirkung 

6.4.1 Nationaler Konsum 

Da die Steuer sowohl auf in Deutschland produzierte 
Produkte, als auch auf Importware erhoben würde, 
hätte eine emissionsabhängige Abgabe auf Fleisch- 
und Milchprodukte eine positive Auswirkung auf den 
Klimafußabdruck der Ernährung innerhalb Deutsch-
lands. 

 

Differenzierte Besteuerung 

Wird jedes Produkt abhängig von seinen Emissionen 
besteuert, ist die Lenkungswirkung besonders groß, 
da sie zum einen zum Verzicht von Fleisch- und 
Milchprodukten anregt, aber als „Second Best Option“ 
zum anderen auch den Wechsel zu klimafreundliche-
ren Fleischsorten oder Milchprodukten befördert.  

Um die Klimawirkung abzuschätzen, muss zunächst 
der erwartete Preisanstieg sortenrein ermittelt wer-
den: 

Wie in Kapitel 5.6 dargestellt, kostet ein Kilogramm 

Rindfleisch im Supermarkt derzeit im Schnitt 14,88 €. 
Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass es sich 
dabei um eine Mischkalkulation aus einem billigen, 
einem mittelpreisigen und einem hochpreisigen Pro-

dukt handelt. Der Konsum von Billigprodukten liegt 
natürlich höher als der von Luxusware, es soll aber 
vermieden werden, den Preisanstieg zu überschätzen 
und so auch der Klimaeffekt zu optimistisch zu veran-
schlagen. Dieses konservative Vorgehen stellt sicher, 
dass keine unrealistischen Erwartungen an das In-
strument gerichtet werden. Bei einer Abgabe in Höhe 
von 2,44 € auf Rindfleisch würden sich Rindfleisch-
produkte um rund 16,4 % verteuern. Da Rindfleisch im 
Discounter sogar nur 11,25 € kostet, würde die emissi-
onsabhängige Abgabe den Preis um 21,7 % erhöhen. In 
Tabelle 20 wird aufgezeigt, wie der Konsum von 
Fleisch- und Milch(produkten) in Deutschland durch 
die differenzierte, emissionsabhängige Besteuerung 
sinken würde und wie sich Treibhausgasemissionen 
verringerten. Die Grundannahme ist hierbei, dass 
derzeit 41 % der Fleisch- und Wurstwaren in Discoun-
tern abgesetzt werden (AgrarHeute 2019). Für 
Milch(waren) ist der Discounteranteil nicht bekannt, 
daher wird mit denselben Zahlen gerechnet. 

Bei Rindfleisch wird eine reduzierte Elastizität von 0,5 
angenommen, da wie bereits erwähnt die Preiselasti-
zität der Nachfrage nach Rindfleisch geringer ist als 
bei anderen Fleischarten Für Butter wird hingegen 
eine erhöhte Elastizität von 1,2 angenommen, da sie 
leicht durch pflanzliche Streichfette und Öle ersetzbar 
ist (Thiele 2008). 

Wie Tabelle 20 zeigt, würde besonders der Konsum 
von emissionsintensiven Produkten wie Butter, Sahne 
und Käse, aber auch von dem weniger verarbeiteten 
und deswegen günstigen Basisprodukt Milch deutlich 
sinken. Emissionsärmere Produkte wie Frischkäse 
wären hingegen weniger stark betroffen. Alles in al-
lem würden durch eine differenzierte, emissionsab-
hängige Besteuerung pro Jahr rund 15 Mio. Tonnen 
CO2 eingespart werden. Das ist mehr als doppelt so 

viel wie bei der in Kapitel 5 beschriebenen Mehrwert-

steuererhöhung auf Fleisch- und Milchprodukte.   

 

Pauschale Besteuerung 

Besteuert man Fleisch- und Milchwaren hingegen 
pauschal, um den bürokratischen Aufwand gering zu 
halten, dann ist die Lenkungswirkung weniger effi-

zient. Wie in Kapitel 6.2 errechnet, läge die Abgabe 

auf Fleisch(produkten) bei 0,93 € pro Kilo und die von 
Milch(produkten) bei 0,68 €. 
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Tabelle 21 zeigt, dass durch diese Form der Besteue-
rung rund 7,5 Mio. Tonnen CO2-Emissionen im natio-
nalen Konsum eingespart würden. Jedoch wird auch 
deutlich, dass günstigere, emissionsärmere Produkte 
wie Milch und Joghurt überproportional stark belastet 
würden, während dies bei Butter oder Käse trotz ihrer 
vergleichsweise hohen Emissionen nicht in dem Maße 
der Fall wäre. Aus Klimaperspektive ist nicht nachzu-
vollziehen, warum ein Liter Milch genauso stark be-
steuert werden soll wie ein Kilo Butter, für dessen 
Herstellung die zigfache Menge an Milch aufgebracht 
werden muss. Die Grundidee der Pigou-Steuer würde 
hierdurch deutlich unterwandert werden. Eine diffe-
renzierte Besteuerung ist daher vorzuziehen, um 
optimale Anreize zu setzen den Konsum zu reduzie-
ren und auf die klimafreundlicheren Produkte zu-
rück zu greifen.  



 
 

Text 

Tabelle 20: Konsumreduktion und dadurch entstehender THG-Reduktion bei differenzierter, 
emissionsabhängiger Besteuerung 

Produkt Derzeitiger 
Brutto-
Preis in € 

Emissions-
abhängige 
Abgabe in 
€ 

Preis-
anstieg in 
% 

Konsum 
Status 
Quo in 
Mio. 
Tonnen 

Elastizität Konsum 
nach 
Abgabe 

Treibhaus-
gas-
Reduktion 
in Mio.  
t/Jahr 

Supermarkt 

Rind 14,88 € 2,44 € 16,4 % 0,488 -0,5 0,448 0,533 

Schwein 10,77 € 0,60 € 5,6 % 1,749 -1 1,651 0,319 

Geflügel 8,24 € 0,64 € 7,8 % 0,606 -1 0,559 0,166 

Milch 1,03 € 0,17 € 16,5 % 2,54 -1 2,121 0,394 

Joghurt 3,01 € 0,23 € 7,6 % 0,83 -1 0,761 0,078 

Käse 10,54 € 1,56 € 14,8 % 0,845 -1 0,72 1,065 

Frischkäse 7,44 € 0,35 € 4,7 % 0,376 -1 0,358 0,691 

Sahne 4,08 € 1,37 € 33,6 % 0,293 -1 0,195 1,485 

Butter 8,73 € 4,37 € 50,1 % 0,293 -1,2 0,117 4,191 

Discounter 

Rind 11,25 € 2,44 € 21,7 % 0,339 0,5 0,302 0,49 

Schwein 7,08 € 0,60 € 8,5 % 1,215 -1 1,112 0,336 

Geflügel 6,55 € 0,64 € 9,8 % 0,421 -1 0,38 0,145 

Milch 0,82 € 0,17 € 20,7 % 1,765 -1 1,4 0,343 

Joghurt 1,76 € 0,23 € 13,1 % 0,577 -1 0,501 0,093 

Käse 8,91 € 1,56 € 17,5 % 0,587 -1 0,484 0,874 

Frischkäse 7,73 € 0,35 € 4,5 % 0,261 -1 0,249 0,023 

Sahne 3,20 € 1,37 € 42,8 % 0,204 -1 0,117 0,666 

Butter 7,28 € 4,37 € 60,0 % 0,204 -1,2 0,057 3,495 

Gesamt 15,387 
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Tabelle 21: Konsumreduktion und dadurch entstehender THG-Reduktion bei pauschaler 
emissionsabhängiger Besteuerung 

Produkt Derzeitiger 
Brutto-
Preis in € 

Emissions-
abhängige 
Abgabe in 
€ 

Preis-
anstieg in 
% 

Konsum 
Status 
Quo in 
Mio. 
Tonnen 

Elastizität Konsum 
nach 
Abgabe 

Treibhaus-
gas-
Reduktion 
in Mio.  
t/Jahr 

Supermarkt 

Rind 14,88 € 

0,93 € 

6,25 % 0,488 -0,5 0,481 0,099 

Schwein 10,77 € 8,64 % 1,749 -1 1,598 0,491 

Geflügel 8,24 € 11,29 % 0,606 -1 0,538 0,219 

Milch 1,03 € 

0,68 € 

 66,02 % 2,54 -1 0,863 1,576 

Joghurt 3,01 € 22,59 % 0,83 -1 0,643 0,231 

Käse 10,54 € 6,45 % 0,845 -1 0,79 0,464 

Frischkäse 7,44 € 9,14 % 0,376 -1 0,371 0,01 

Sahne 4,08 € 16,67 % 0,293 -1 0,244 0,373 

Butter 8,73 € 7,79 % 0,293 -1,2 0,283 0,243 

Discounter 

Rind 11,25 € 

0,93 € 

8,27 % 0,339 0,5 0,325 0,187 

Schwein 7,08 € 13,14 % 1,215 -1 1,055 0,519 

Geflügel 6,55 € 14,2 % 0,421 -1 0,361 0,21 

Milch 0,82 € 

0,68 € 

 82,93 % 1,765 -1 0,301 1,376 

Joghurt 1,76 € 38,64 % 0,577 -1 0,354 0,274 

Käse 8,91 € 7,63 % 0,587 -1 0,542 0,381 

Frischkäse 7,73 € 8,8 % 0,261 -1 0,238 0,044 

Sahne 3,20 € 21,25 % 0,204 -1 0,161 0,331 

Butter 7,28 € 9,34 % 0,204 -1,2 0,181 0,544 

Gesamt 7,572 

 



 
 

6.4.2 Export 

Hier gilt ähnlich wie im Kapitel 5.7.2 beschrieben, dass 

zu erwarten ist, dass zwar ein deutlicher Einfluss der 
Besteuerung auf den nationalen Konsum zu erwarten 
sei, die Produktionsüberschüsse anschließend aber 
auf die internationalen Märkte gedrückt würden und 
so die Klimawirkung deutlich begrenzt, wenn nicht 
sogar aufgehoben wäre. Anders sähe dies bei einer 
Pro-Kopf-Pauschale je Tier aus, die stärker Einfluss 
auf die Produktion nehmen und den Export unrentab-

ler machen würde. Dies wird in Kapitel 6.9.3 genauer 

beschrieben.  

 

Eine emissionsabhängige Steuer auf Fleisch- und 
Milchprodukte würde die Klimafolgekosten der 
Produktion internalisieren und so das Verursacher-
prinzip realisieren. In Bezug auf den nationalen 
Konsum wird dieses Instrument daher mit „++“ stark 
positiv bewertet. 

Auf Grund der der Tatsache, dass primär der inlän-
dische Konsum adressiert wird, die Steuer jedoch 
nur  begrenzte Auswirkungen auf Produktion oder 
Export hat, wird dieses Instrument in der bezogen 
auf die Klimawirkung auf den Landwirtschaftssek-
tor mit „0“ (leicht positiv) bewertet.  

 

6.5 Umweltwirkung 

Gäbe es nur den nationalen Konsum ohne Export-
möglichkeit, hätte die emissionsabhängige Besteue-
rung von Fleisch- und Milchprodukten eine große 
Umweltwirkung. Der Milchviehbestand könnte deut-
lich reduziert werden, wie auch der Fleischtierbestand. 
Dadurch würde weniger Wirtschaftsdünger anfallen 
und die Nitratbelastung von Böden und Gewässern 
sinken. Flächen, die bisher für den Anbau von Futter-
mitteln verwendet werden, könnten entweder renatu-
riert oder für den Anbau von z. B. Energiepflanzen 
genutzt werden. Doch steht dem die steigende Nach-
frage auf dem internationalen Markt und besonders in 
Schwellenländern mit einer sich entwickelnden Mit-
telschicht entgegen. Die Food and Agriculture Orga-
nization of the United Nations (FAO) prognostiziert, 
dass der Rindfleischkonsum in den Industrienationen 
im Jahr 2027 im Vergleich zu 2015 um 8 % steigen wird, 
in sich entwickelnden und Schwellenländern sogar um 
21 %. Während der globale Konsum von Schweine-
fleisch voraussichtlich relativ stabil bleibt, wird die 
Nachfrage nach Geflügelfleisch ebenfalls deutlich 
steigen (FAO 2018). 

 

Eine emissionsabhängige Steuer auf Fleisch- und 
Milchprodukte würde deutliche Anreize setzen, 
den Konsum innerhalb Deutschlands zu reduzieren 
und folglich würden die negativen Folgen auf die 
Umwelt reduziert werden. Aus diesem Grund wird 
das Instrument den nationalen Konsum betreffend 
mit „++“ stark positiv bewertet. 

Auch hier gilt, dass die Produktion durch die Nach-
frage auf dem internationalen Markt nur begrenzt 
gedrosselt würde und so ist die Umweltwirkung den 
Landwirtschaftssektor betreffend mit „0“, neutral, 
zu bewerten.  

 

6.6 Gesundheit 

Wie in Kapitel 5.9 aufgezeigt, hat besonders der 

übermäßige Verzehr von rotem und verarbeitetem 
Fleisch negative Auswirkungen auf die Gesundheit. 
Um deren externe Folgekosten zu internalisieren, 
müsste der Preis von rotem Fleisch um 28,14 % steigen 
und der von verarbeitetem Fleisch um 165,84 %.  

Springmann u. a. (2018) geben allein in Deutschland 
Gesundheitsfolgekosten in Höhe von 12 Mrd. € durch 
den Verzehr von rotem und verarbeitetem Fleisch an. 
Da sie von einer geringeren Elastizität ausgehen, er-
warten Springmann u.a., dass der Konsum von roten 
Fleisch um rund 3,4% und der von verarbeitetem 
Fleisch um 36,7% sinken würde und dann noch immer 
externe Kosten in Höhe von 9 Mrd. € blieben. Bei der 
differenzierten Besteuerung würde bei den erwarte-
ten Elastizitäten der Konsum von Fleisch je nach Sorte 
zwischen 5,6 und 21,7% sinken. Eine Unterscheidung 
zwischen verarbeitetem und unverarbeitetem Fleisch 
kann hier nicht gemacht werden. Es zeichnet sich aber 
ab, dass die durch die emissionsabhängige Steuer 
erzielten Einnahmen in Höhe von 8,25 Mrd. € nicht 
ausreichen, um die externen Gesundheitskosten zu 
internalisieren.  

Die differenzierte Besteuerung von Fleisch würde 
zumindest bei Rindfleisch vom Discounter relativ nah 
an die Berechnungen von (Springmann u. a. 2018) 
heranreichen und so einer Einpreisung der Gesund-
heitskosten in etwa entsprechen. Die Besteuerung 
von Schweinefleisch wäre bei einer emissionsabhän-
gigen Ermittlung der Steuerhöhe sogar niedriger als 

bei der in Kapitel 5 diskutierten Mehrwertsteuerang-

leichung, bei der sich der Preis von Fleisch um rund 11 % 
erhöhen würde. Somit wäre die Steuer zu gering, um 
die Gesundheitskosten zu kompensieren. Am deut-
lichsten ist die Differenz zwischen Steuerhöhe und 
externen Kosten beim verarbeiteten Fleisch.   

 

Bei der pauschalen Besteuerung würde der Preis von 
Fleisch zwischen 6,25 und 13,14% steigen und der 
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Konsum bei der erwarteten Elastizität von 0,5 auf Rind 
und 1 auf Geflügel und Schwein um einen ähnlichen 
Anteil sinken. Gerade das in Deutschland besonders 
viel konsumierte und häufig zu Wurstwaren verarbei-
tete Schweinefleisch würde bei dieser Form der Be-
steuerung etwas stärker belastet werden als bei der 
differenzierten Option, jedoch bei weitem noch nicht 
stark genug, um die externen Gesundheitskosten von 
übermäßigem Fleischkonsum zu internalisieren. Alles 
in allem kämen durch die pauschale Besteuerung von 
Fleisch- und Milchprodukten Steuereinnahmen in 
Höhe von rund 7,4 Mrd. € zusammen. 

 

Im Vergleich zur Anhebung der Mehrwertsteuer auf 
den Regelsteuersatz, durch die Steuermehreinnah-
men in Höhe von 3,5 Mrd. € generiert würden, würde 
eine emissionsabhängige Besteuerung sich der Ge-
sundheitskosteninternalisierung weiter annähern, 
jedoch noch immer nicht ausreichen. 

 

Eine emissionsabhängige Steuer auf Fleischpro-
dukte würde den Fleisch-Konsum in Deutschland 
reduzieren und hätte somit positive Gesundheitsef-
fekte. Die Preiserhöhung würde aber nicht ausrei-
chen, um den Fleischkonsum auf das empfohlene 
Maß zu reduzieren. Daher wird dieses Instrument in 
der Kategorie „Gesundheit“ mit „+“ (leicht positiv) 
bewertet. 

 

6.7 Tierwohl 

Die Einnahmen einer emissionsabhängigen Steuer auf 
Fleisch- und Milch(produkte) würde in den allgemei-
nen Haushalt des Bundes fließen. Mit ihnen könnten 
die Klimafolgekosten des Konsums tierischer Produk-
te kompensiert werden. Eine Verwendung der Mittel 
für andere Zwecke, wie die Förderung von Tierwohl-
maßnahmen, ist in diesem Konzept erst einmal nicht 
vorgesehen. Jedoch würden durch die Verwendung 
von den Einnahmen aus einer emissionsabhängigen 
Steuer für die Kompensation der Klimafolgekosten u. 
U. an anderer Stelle Mittel im allgemeinen Steuerauf-
kommen frei, die bisher für Mitigations- und Adapti-
onsmaßnahmen verwendet wurden. Hypothetisch 
könnten diese Mittel für die Verbesserung der Tierhal-
tung in der Landwirtschaft genutzt werden, jedoch 
stände diese Verwendung in Konkurrenz zu anderen 
gesellschaftlich relevanten und derzeit noch unterfi-
nanzierten Problemfelder, weswegen davon auszuge-
hen ist, dass dieses Instrument keinen direkten rele-
vanten Effekt auf die Tierhaltungsbedingungen hätte. 

Die Einnahmen aus einer emissionsabhängigen 
Steuer auf Fleisch- und Milch(produkte) würde in 
den allgemeinen Haushalt fließen und den Landwir-

ten nicht zugutekommen. Aus diesem Grund wird 
dieses Instrument mit „0“ (neutral) bewertet. 

6.8 Rechtliche Bewertung 

Für eine Steuer oder Abgabe, welche die externen 
Klimakosten von rund 180 €/t CO2-Äquivalente auf 
die jeweiligen Treibhausgasemissionen je Kilogramm 
Fleisch- und Milchprodukte umlegen und damit in-
ternalisieren soll, kommt in erster Linie das Instrument 
der Verbrauchsteuer gemäß Art. 106 Abs. 1 Nr. 2 GG in 
Frage, da es hier auf die Menge und nicht wie bei einer 
Verkehrssteuer auf den Marktwert der gehandelten 
Fleisch- und Milchprodukte ankommt (vgl. die Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsgericht in 4.2.1). 
Fleisch- und Milchprodukte sind auch regelmäßig 
Gegenstände des privaten Endverbrauchs und nicht 
wie Futtermittel Betriebsmittel. Dabei ist keine Erhe-
bung auf der Einzelhandelsstufe nötig, solange bei 
einer Erhebung auf vorgelagerten Verarbeitungs- 
oder Handelsebenen nach dem Bundesverfassungs-
gericht eine kalkulatorische Überwälzung möglich ist 
(siehe 4.2.1). Letzteres ist bei Fleisch- und Milchpro-
dukten trotz der hohen Marktkonzentrationen im 
Einzelhandel anzunehmen, da auf Seiten der landwirt-
schaftlichen Produzenten und Verarbeiter kaum mehr 
Spielräume für Kosten- und Preissenkungen bestehen 
und eine emissionsbezogene Verbrauchsteuer alle 
Einzelhandelsketten gleichermaßen treffen würde. 
Die wenigen Einzelhandelsketten in Deutschland 
haben des Weiteren die gemeinsame Marktmacht, 
gegenüber den Konsumenten die Preise vorzugeben 
und wie in der Vergangenheit auch Preiserhöhungen 
am Markt durchzusetzen. Um die kalkulatorische 
Überwälzung auch für den Endverbraucher sichtbar 
zu machen, könnte man wie bei der Umsatzsteuer (§ 
14 Abs. 4 Nr. 8 UStG) eine Ausweisung der Steuer auf 
den Kassenbons und Rechnungen vorschreiben. Ob 
die Verbrauchsteuer bei den landwirtschaftlichen 
Produzenten, bei den Verarbeitern und Importeuren 
bzw. bei den Groß- oder Einzelhändlern erhoben wird, 
ist daher nicht verfassungsrechtlich vorgegeben.  

Grenzen ergeben sich allerdings aus Art. 401 EU-
Mehrwertsteuersystem-Richtlinie 2006/112/EG 
(MwSt-Richtlinie), da die Mitgliedstaaten keine Steu-
ern oder Abgaben erheben dürfen, die den Charakter 
einer Umsatzsteuer haben. Nationale Verbrauchsteu-
ern auf Güter des Endverbrauchs sollten daher nicht 
proportional zu ihrem Preis auf jeder Stufe der Pro-
duktion und des Vertriebs erhoben und hierbei mit 
einem Vorsteuerabzug versehen werden (siehe 4.1.6). 
Eine emissionsabhängige Verbrauchsteuer auf 
Fleisch- und Milchprodukte würde an die verkaufte 
Menge und nicht an den Verkaufspreis anknüpfen. Sie 
sollte darüber hinaus zur Vermeidung von wettbe-
werbsverzerrenden Steuerlastkumulationen und zur 
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eindeutigen Abgrenzung nur auf einer der Produkti-
ons- oder Vertriebsstufen erhoben werden. 

Im Rahmen dieser Grenzen sind die Ausgestaltung 
und insbesondere die Wahl der Steuerschuldner nach 
der bestmöglichen Administrierbarkeit vorzunehmen. 
Eine Erhebung auf der Ebene der Produzenten oder 
Verarbeiter hätte den Vorteil, dass hier noch die un-
verarbeiteten landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
Grundlage der Steuererhebung sein können, was die 
Erfassung von daraus hergestellten Mischprodukten 
wesentlich erleichtert und ohne größere Verwal-
tungskosten auch eine Differenzierung nach Tierarten 
(Rind, Schwein, Geflügel, Schaf, Ziege) oder gar Hal-
tungsformen (Weide/Stall, Ökoland-
bau/Konventionell) ermöglicht. Zugleich wäre eine 
weitere Differenzierung nach den verschiedenen 
Arten von Milchprodukten (vgl. Tabelle 18) entbehr-
lich, wenn die Steuer auf Milch als entscheidendem 
Ausgangsstoff lastet. Problematisch ist dann aber die 
Einbeziehung von schon verarbeiteten Importproduk-
ten, da eine nach dem jeweiligen Fleisch- und Milch-
/Milchfettanteil differenzierte Besteuerung eine Son-
derregelung gegenüber Produkten aus Deutschland 
wäre. Zwar sind gesonderte Erhebungsverfahren für 
importierte Güter mit Art. 1 Abs. 3 EU-
Verbrauchsteuer-Richtlinie 2008/118/EG zu verein-
baren (siehe 4.1.5). Allerdings dürfen Abgaben nicht 
normativ getrennt und nach unterschiedlichen Veran-
lagungsmodellen erhoben werden, da dann eine un-
zulässige zollgleiche Abgabe vorläge. Bei einer Erhe-
bung auf unverarbeitete landwirtschaftliche Erzeug-
nisse müssten importierte verarbeitete Produkte da-
her von einer emissionsabhängigen Verbrauchsteuer 
freigestellt werden. Diese Produkte können nur ein-
bezogen werden, wenn die Verbrauchsteuer auf der 
Ebene der Groß- oder Einzelhändler nach einheitli-
chen Maßstäben für inländische und importierte Er-
zeugnisse anhand des jeweiligen Fleisch- und Milch-
/Milchfettanteils erhoben wird, gegebenenfalls bei 
Fleisch differenziert nach Tierarten.  

Zuständig für die Erhebung als Verbrauchsteuer ist 
gemäß Art. 105 Abs. 2, 106 Abs. 1 Nr. 2 GG der Bund. 
Einer Zustimmung des Bundesrates bedarf es nach 
Art. 105 Abs. 3 GG nicht, da der Ertrag aus Verbrauch-
steuern nach Art. 106 Abs. 1 Nr. 2 GG vollständig dem 
Bund zusteht. Da die Einnahmen gemäß Art. 110 GG in 
den Bundeshaushalt fließen, dienen sie der allgemei-
nen Staatsfinanzierung. Der Bundestag kann über die 
Verwendung frei entscheiden und sie z. B. zur Finan-
zierung des Klimaschutzplans der Bundesregierung 
(Bundesregierung 2019b) einsetzen. 

Die Internalisierung der externen Klimakosten von 
Fleisch- und Milch(produkten) ist mit der Gemeinsa-
men Agrarpolitik zu vereinbaren, da nach Art. 11 AEUV 
der Schutz der Umwelt auch im Rahmen der europäi-
schen Agrarpolitik zu berücksichtigen ist. Derzeit 

dienen in der ersten GAP-Säule die Zahlungen und 
Auflagen für „Klima- und Umweltschutz förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden“ (Greening) gemäß 

Art. 43-47 EU-Verordnung 1307/201350 sowie in der 
zweiten Säule die Agrarumwelt- und Klimamaßnah-

men nach Art. 28 EU-ELER-Verordnung 1305/201351 
der Verringerung von Treibhausgasemissionen in der 
Landwirtschaft. Eine (pauschalisierte) Kosteninternali-
sierung durch eine Verbrauchsteuer würde diesen 
Maßnahmen nicht entgegenwirken, sondern sie er-
gänzen. Des Weiteren hat die EU mit Art. 97 EU-
Mehrwertsteuersystem-Richtlinie 2006/112/EG zum 
Ausdruck gebracht, dass eine verbrauchsteuerliche 
Belastung von mindestens 15 % auch bei landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen europarechtlich zulässig ist 
und damit keinen Widerspruch zur Gemeinsamen 
Agrarpolitik darstellt. Schließlich würde eine emissi-
onsabhängige Steuer und Abgabe nicht die pro Hek-
tar gewährten europäischen Direktzahlungen ganz 
oder überwiegend wieder abschöpfen, da sie auf den 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder daraus herge-
stellten Produkten lastet und damit im Ergebnis von 
den Endverbrauchern getragen wird.  

Der angestrebte Klimaschutz durch Internalisierung 
externer Klimakosten ist gemäß Art. 20a GG ein ge-
eignetes Ziel für freiheitliche Beschränkungen. Eine 
durchschnittliche Belastung von 130 € pro Endver-
braucher und Jahr ist dabei im Regelfall nicht unan-
gemessen, zumal die Belastung bei einer Substitution 
durch pflanzliche Eiweißprodukte sich noch weiter 
reduziert (siehe Kapitel 6.3). Um Härtefälle zu vermei-
den und das steuerliche Existenzminimum zu schüt-
zen, sollten die sozialen Grundsicherungen sowie die 
einkommenssteuerrechtlichen Freibeträge gleich-
wohl entsprechend angehoben werden. Der vorge-
schlagene Erhebungsmaßstab – externe Klimakosten 
von 180 €/t emittierte CO2-Äquivalente je Kilogramm 
Fleisch- oder Milch(produkte) – entspricht dem Ver-
ursacherprinzip und ist bei internalisierenden bzw. 
lenkenden Steuern und Abgaben der gleichheits-
                                                                                       
 
50 VERORDNUNG (EU) Nr. 1307/2013 DES EUROPÄI-

SCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 17. 

Dezember 2013 mit Vorschriften über Direktzahlun-

gen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im 

Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsa-

men Agrarpolitik, ABl. EU Nr. L 347 vom 20.12.2013, 
S. 608 ff. 

51 VERORDNUNG (EU) Nr. 1305/2013 DES EUROPÄI-

SCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 17. 

Dezember 2013 über die Förderung der ländlichen 

Entwicklung durch den Europäischen Landwirt-

schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 

Raums (ELER), ABl. EU Nr. L 347 vom 20.12.2013, S. 
487 ff. 
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rechtlich angemessene Maßstab (siehe 4.2.5). Alle 
davon abweichenden Pauschalisierungen zur Verein-
fachung der Vollziehbarkeit (z.B. bei Milch- oder 
Mischprodukten) müssen im angemessenen Verhält-
nis zum diesbezüglichen Erhebungsmaßstab stehen 
(siehe 4.2.5). Bei der konkreten Ausgestaltung der 
Verbrauchsteuer sind die Grundsätze der Bestimmt-
heit und Normenklarheit zu beachten. Eine Verlet-
zung der Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung ist 
nicht ersichtlich, da keine anderen Regelungen zur 
Internalisierung der Klimakosten bei der Tier- und 
Milchproduktion existieren und das Grundgesetz 
weitere Verbrauchsteuern neben der allgemeinen 
Umsatzsteuer in Art. 106 Abs. 1 Nr. 2 GG anerkennt. 

Insgesamt ist das Instrument einer internalisieren-
den Verbrauchsteuer auf Fleisch- und 
Milch(produkte) mit „+“ zu bewerten, da die Ver-
einbarkeit mit  den europa- und verfassungsrechtli-
chen Vorgaben voraussichtlich herstellbar ist. 

6.9 Alternative: Pro-Kopf-
Pauschale 

Eine weitere Möglichkeit, die Emissionen von Tierhal-
tung zu besteuern, wäre eine Pro-Kopf-Abgabe pro 
gehaltenem Tier. Hierfür müsste der Produzent re-
gelmäßig Angaben machen, wie viele Tiere gehalten 
werden und dafür eine Abgabe entrichten. Bereits 
heute sind Landwirte hinsichtlich ihrer Tierhaltung 
berichtspflichtig. So müssen sie nach § 26 der Vieh-
verkehrsordnung zum Stichtag 1. Januar eines jeden 
Jahres ihren Schweinebestand, getrennt nach 
Zuchtschwein, Ferkeln bis 30 kg sowie sonstigen 
Zucht- und Mastschweinen über 30 kg melden. § 26 
derselben Verordnung verpflichtet zur Meldung von 
Schafen und Ziegen nach Alter (<9 Monate, 10-19 
Monate >19 Monate). Auch die Übernahme von Scha-
fen und Ziegen ist nach § 35 innerhalb von sieben 
Tagen meldepflichtig. Rinder sind spätestens sieben 
Tage nach der Geburt mit Ohrmarken zu kennzeich-
nen und über das Herkunftssicherungs- und Informa-
tionssystem für Tiere anzuzeigen. Hierdurch erhält das 
Tier einen sogenannten „Rinderpass“, der eine Nach-
verfolgung auch bei Verkauf ermöglicht. Geflügel 
muss (wie auch andere Tierbestände) an die Tierseu-
chenkassen gemeldet werden.  

Folglich sollten über alle Tierbestände in der Land-
wirtschaft Daten vorliegen, die zur Erhebung einer 
Abgabe relevant sind. Wichtig ist, dass hierbei ein 
Durchschnitt über das Jahr gebildet werden muss und 
nicht nur der Tierbestand an einem Stichtag, wie etwa 
dem 1. Januar, zählen darf. Sonst würden z. B. die vie-
len Martins- und Weihnachtsgänse, die nur wenige 
Wochen leben, in keiner Statistik auftauchen.  

Vorteilhaft an dieser Abgabe ist, dass sie bereits die 
Tierproduktion adressiert und so im Gegensatz zu der 

in Kapitel 5 thematisierten Mehrwertsteuer tatsäch-

lich zu einer Reduktion der Tierhaltung und somit zu 
einer Reduktion der Umwelt- und Klimaauswirkungen 
der deutschen Landwirtschaft beitragen könnte. 
Nachteilig ist, dass entweder importierte Waren nicht 
mit besteuert oder eine Grenzsausgleichsteuer erho-
ben werden müsste, um auch Fleisch- und 
Milch(produkte) aus dem Ausland zu verteuern und so 
Ausweichreaktionen zu vermeiden. 

 

6.9.1 Exemplarische Darstellung: Wie hoch 
müsste die Abgabe sein, um die Kosten zu 
internalisieren? 

Um eine Pro-Kopf-Abgabe festzulegen, muss zu-
nächst ermittelt werden, wie viele Emissionen ein Tier 
in einem Jahr in etwa erzeugt. Hier können selbstver-
ständlich nur Durchschnittswerte herangezogen wer-
den. Die Emissionen können mit der Haltungsform, 
der Fütterung, dem Anbau der Futtermittel, etc. deut-
lich variieren.  

Angenommen eine Kuh emittiert im Jahr 3 Tonnen 
CO2-Äquivalente. Folglich müsste bei erwarteten 
Folgekosten in Höhe von 180 € je Tonne eine Pro-
Kopf-Abgabe von 540 € pro Rind erhoben werden. 
Geht man von einer Milchleistung von rund 8.000 
kg/Jahr aus, bedeutet dies bei direkter Umlage der 
Abgabe auf den Milchpreis eine Preiserhöhung von 
knapp 7 Cent pro kg Milch oder Joghurt. Für die Pro-
duktion von einem kg Käse benötigt man 4 (Frischkä-
se) bis 13 Kilo (Hartkäse) Milch, folglich würde sich 
Käse um 28 bis 91 Cent verteuern. Wird die Molke 
ebenfalls verwertet und Teile der Abgabe darauf um-
gelegt, kann der Preisanstieg geringer ausfallen. But-
ter benötigt rund 18,5 kg Milch pro Kilo. Der Preisauf-
schlag läge folglich bei rund 1,30 € pro Kilo oder 32 
Cent pro Päckchen. Für ein Kilo Sahne braucht man 7 
kg Milch, das entspräche einer Preiserhöhung von 49 
Cent.  

Ein durchschnittliches Rind hat ein Gewicht von 671 
kg, nach Abzug der Teile, die nicht zum Verzehr ge-
eignet sind oder in Deutschland nicht (mehr) geges-
sen werden (Haut, Blut, Magen, Därme, Kopf und 
Füße, Innereien, Fett und Knochen) bleiben etwa 235 
kg für den menschlichen Verzehr bestimmtes Fleisch 
übrig. Teilt man nun die Pro-Kopf-Abgabe in Höhe 
von 540 € durch die etwa 235 Kilo verkaufbares 
Fleisch, um die Kosten auf den Endverbraucher um-
zulegen, erhöht sich der Fleischpreis auf Rind um 2,30 
€ pro Kilo.  

Ein durchschnittliches Schwein hat ein Gewicht von 
123 kg. Davon bleiben nach Abzug der nicht zum Ver-
zehr geeigneten oder in Deutschland nicht (mehr) 
gegessenen Teile etwa 80 kg für den menschlichen 
Verzehr bestimmtes Fleisch übrig. Multipliziert man 
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diese mit den errechneten externen Kosten pro kg 
Schweinefleisch in Höhe von 0,60 €, kommt man 
auf eine pro Kopf-Abgabe von 48 € pro Schwein.  

Am schwierigsten gestaltet sich die Berechnung der 
Abgabe auf Geflügel. Hier müsste die Abgabe nach 
Tierarten und Gewicht gestaffelt werden. So gibt es 
selbst innerhalb der verschiedenen Hühnerrassen 
deutliche Größenunterschiede. Das Schlachtgewicht 
eines schnellwachsenden Huhns der Herkunft Ross ist 
zum Beispiel bis zu doppelt so hoch wie das der lang-
sam wachsenden Rasse Isa-Hubbard (Gras-
horn/Clostermann 2002). Puten haben ein Schlacht-
gewicht von 10 bis 16 kg. Eine Pauschalisierung ist bei 
Geflügel folglich kaum möglich, und eine detaillierte 
Berechnung einer emissionsabhängigen Abgabe für 
verschiedene Geflügelarten würde den Rahmen die-
ser Studie sprengen. Da jedoch davon ausgegangen 
wird, dass die Abgabe später an den Endverbraucher 
übergewälzt würde, sollten die Verteilungswirkungen 
ähnlich ausfallen wie bei der Abgabe pro kg. 

6.9.2 Administrierbarkeit 

Hinsichtlich Administation und Kontrolle ist die Abga-
be pro Tier, die beim Landwirten erhoben wird, der 
Abgabe im Handel überlegen, da die Frage entfällt, 
wie mit Mischprodukten umgegangen werden muss. 
Die Tierzucht betreibenden Landwirte müssen, wie 
eingangs erläutert, ohnehin regelmäßig Bericht über 
ihre Tierbestände erstatten. Für die Erhebung der 
Abgabe wäre die Angabe der Bestände zu einem 
einzigen Stichtag unzureichend, jedoch könnte z. B. 
über eine App oder Computer-Software vergleichs-
weise leicht die Geburt oder der Zukauf sowie der 
Verkauf oder der Tod von Tieren mit wenigen Klicks 
und in wenigen Sekunden protokolliert werden. 

Die Besteuerung beim Produzenten oder dem Impor-
teur entspricht auch der gängigen Praxis bei Ver-
brauchsteuern. Dass eine Umsetzung realisierbar ist, 
zeigen die bereits etablierten Verbrauchsteuern, wie 
die Energiesteuer, die Alkoholsteuer, die Tabaksteuer 
oder die Kaffeesteuer.  

6.9.3 Klima- und Umweltwirkungen 

Die Klima- und Umweltwirkungen einer Abgabe wä-
ren auf den Produzenten am größten, so denn Im-
portware ebenfalls besteuert wird. Durch die Preis-
steigerung in der Produktion würde sich nicht nur der 
Verbrauch innerhalb Deutschlands reduzieren, son-
dern auch der Export durch die sinkende preisliche 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Erzeuger zu-
rückgehen. 

Damit könnten die tierbezogenen Emissionen und die 
negativen Umweltwirkungen (Nitratbelastung, Res-
sourcenverbrauch, etc.) verringert werden.  

6.9.4 Verwendung der Einnahmen 

Die Einnahmen der Abgabe könnten genutzt werden, 
um die Landwirte dabei zu unterstützen, sich auf den 
erwarteten Wandel der Produktions- und Ernäh-
rungsweisen frühzeitig vorzubereiten. Werden nicht 
bereits heute Maßnahmen ergriffen, um sich auf die 
Marktreife von künstlich hergestelltem Fleisch und 
pflanzlichen Fleischersatzprodukten vorzubereiten, 
drohen Landwirte in der Zukunft von den Neuerungen 
überrollt zu werden, statt proaktiv den Wandel zu 
gestalten.  

6.9.5 Rechtliche Bewertung 

Die Alternative einer „Pro-Kopf-Pauschale pro gehal-
tenes Tier“ wäre entweder im Rahmen des allgemei-
nen Treibhausgas-Emissionshandelssystems oder – 
sofern die Tierhaltung nicht in das System mit einbe-
zogen wird – als Finanzierungsonderabgabe denkbar. 
Im Fall einer Finanzierungssonderabgabe müssten die 
vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Voraus-
setzungen erfüllt werden (siehe 4.2.2). Legitimer 
Sachzweck (Klimaschutz und Internalisierung exter-
ner Klimakosten), homogene gesellschaftliche Grup-
pen (Tierhalter) sowie Gruppenverantwortung (Treib-
hausgasemissionsbeitrag der Tierhalter) wäre gege-
ben. Das Aufkommen der Abgabe müsste allerdings 
gruppennützig verwendet werden, was im Fall der 
Finanzierung von Klimaschutz- oder Klimaanpas-
sungsmaßnahmen im Bereich der Landwirtschaft 
möglich wäre. Die Höhe der Pro-Kopf-Pauschale 
könnte sich an den externen Kosten (180 €/t CO2-
Äquivalente) orientieren. Es dürften aber daraus nicht 
mehr Einnahmen resultieren, als zur Finanzierung der 
genannten Maßnahmen tatsächlich benötigt werden. 
Im Falle einer Überschreitung wäre die Pauschale 
entsprechend anzupassen. Die sonstige Vereinbarkeit 
mit Europa- und Verfassungsrecht ist als herstellbar 
einzuschätzen, da die Abgabe ähnlich der oben erör-
terten Verbrauchsteuer aus Gründen des Klimaschut-
zes (Art. 11 AEUV und Art. 20a GG) gerechtfertigt ist. 
Der Erhebungsmaßstab anhand der externen Klima-
kosten ist auch hier gleichheitsrechtlich zulässig, wo-
bei die Abgabe nach Tierarten und Haltungsformen/-
dauern differenziert werden sollte, um unangemesse-
ne Pauschalisierungen zu vermeiden. Der Bund könn-
te die Abgabe gestützt auf seine Sachkompetenzen 
einführen(siehe 4.2.4). 

Das Instrument einer internalisierenden „Pro-Kopf-
Pauschale pro gehaltenes Tier“ ist bei Beachtung der 
genannten Vorgaben mit „+“ zu bewerten, da die Ver-
einbarkeit mit den europa- und verfassungsrechtli-
chen Vorgaben voraussichtlich herstellbar ist. 
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7 Tierwohlabgabe 

7.1 Warum gibt es einen Bedarf an 
einer Tierwohlabgabe? 

Meldungen über schlechte Haltungsbedingungen in 
deutschen Ställen erzeugen in regelmäßigen Abstän-
den öffentliche Aufmerksamkeit, zuletzt durch die 
bekannt gewordenen Tierquälerei-Fälle in einem 
Großbetrieb im Allgäu (Süddeutsche Zeitung 2019a) 
und in einem Schlachthof in Brandenburg (RBB 2019). 
Gewinnmaximierung und der Preiskampf in den Su-
permärkten geht hier vor allem zu Lasten der Tiere 
und ihrer Gesundheit. „Fünf Supermarktketten teilen 
fast 70 Prozent des deutschen Lebensmittelmarktes 
unter sich auf. Andere Produkte werden teurer ver-
kauft, um Fleisch günstiger anbieten zu können“, hießt 
es im jährlich erscheinenden Fleischatlas der Hein-
rich-Böll-Stiftung (Heinrich-Böll-Stiftung 2018). So 
werden etwa 25 % des Schweine- und Rindfleischs als 
Sonderangebote verkauft. Der Preisdruck wird auf die 
Landwirt_Innen übertragen, die ihre Betriebe dement-
sprechend steuern. 

Wenn von Tierwohl die Rede ist, wird meist von drei 
zentralen Kriterien gesprochen: der Gesundheit des 
Tiers, dessen Wohlbefinden und der Möglichkeit, dem 
natürlichen Tierverhalten nachzukommen. Eine ein-
heitliche Definition für den Begriff Tierwohl gibt es 
jedoch nicht. Deshalb wird das Konzept der „Fünf 
Freiheiten“ häufig als Bewertungsgrundlage zu Rate 
gezogen. Diese sind: Freiheit von Hunger und Durst, 
Freiheit von haltungsbedingten Beschwerden, Frei-
heit von Schmerz, Verletzungen und Krankheit, Frei-
heit von Angst und Leid sowie Freiheit zum Ausleben 
des natürlichen Verhaltens (Welttierschutzgesell-
schaft e. V. o. J.).  

Betrachtet man die derzeitigen gesetzlichen Vor-
schriften für die (Massen-)Tierhaltung in Deutschland 
wird schnell ersichtlich, dass wesentliche Aspekte des 
Tierwohls nicht enthalten sind. So hat ein Mast-
schwein mit 100 kg Gewicht nur 0,75 Quadratmeter 
zum Leben. Mastschweine werden meist in Ställen mit 
bis zu 45 Tieren gemeinsam gehalten. Zudem leben 
sie überwiegend auf Spaltenböden, sodass Harn und 
Kot in einer Grube darunter gesammelt werden kön-
nen – Einstreu wird nur selten verwendet. Auch Frei-
landhaltung findet kaum statt (BMEL 2018c). Beim 
Mastgeflügel teilen sich bis zu 23 Tiere einen Quad-
ratmeter, das entspricht 0,04 Quadratmeter pro Tier. 
Legehennen haben ungefähr 0,11 Quadratmeter und 
in konventioneller Bodenhaltung keinen Auslauf. Sie 
leben zu mehreren Tausend zusammen in einem Stall, 
der wie eine sehr große Halle aufgebaut ist (BMEL 
2018c). Dahingegen ist die Rinderhaltung sehr divers. 
Die Mehrheit der Rinder lebt in sogenannten Freilauf-
ställen, die entweder mit Streu ausgelegt sein können 

(meist bei Milchkühen) oder ähnlich wie bei den 
Schweinen aus Spaltenböden bestehen (meist Mast-
betriebe). Es gibt jedoch auch Betriebe, die die An-
bindehaltung praktizieren, bei der die Tiere dauerhaft 
angebunden sind. „Unabhängig von der Haltungsform 
im Stall hat etwas mehr als jedes dritte Rind im Som-
mer regelmäßigen Weidegang, im Durchschnitt etwa 
ein halbes Jahr lang“ (BMEL 2018c). 

Ein Blick auf den gesundheitlichen Zustand der Tiere 
zeigt deutliche Auswirkungen der Haltung: „Bei Mast-
schweinen sind bis zu 80 Prozent der Tiere verletzt 
oder an den Atemwegen erkrankt. Bis zu einem Drittel 
der Milchkühe leidet an lahmen Gelenken – Störun-
gen des Gangbildes –, 38 Prozent an Euterentzün-
dungen. Bei bis zu zwei Dritteln der Masthühner ha-
ben sich die Fußballen verändert, ebenso viele leiden 
unter Kahlstellen wegen Federpickens. Brustbein-
schäden weisen 40 Prozent auf, Knochenbrüche 53 
Prozent. In der biologischen Nutztierhaltung sind die 
Schäden, die durch die Haltung entstehen, geringer“ 
(Heinrich-Böll-Stiftung 2018). Um Verletzungen in der 
Massentierhaltung zu verhindern, werden Manipulati-
onen an den Tieren vorgenommen, wie beispielsweise 
Enthornungen bei Rindern, die Verletzungen der 
Landwirt_Innen und der Rinder untereinander aus-
schließen sollen, da in engen Ställen durch die Hörner 
dafür ein höheres Risiko besteht. Um der Qualität im 
Handel zu entsprechen, werden Eber kastriert, damit 
das Fleisch einen konstant ähnlichen Geschmack 
aufweist. Diese Eingriffe sind immer noch mit Tierleid 
(da teilweise auf Betäubung verzichtet wird) verbun-
den und könnten zum Teil mit mehr Platz in der Hal-
tung oder weniger invasiven Methoden umgangen 
werden (Deutscher Tierschutzbund e. V. 2012; Deut-
scher Tierschutzbund e. V. 2019a). 

Ein Bereich der Tiergesundheit ist auch die Tierarz-
neimittelgabe. Insgesamt ist ein Rückgang bei der 
Abgabemenge von Antibiotika in der Veterinärmedi-
zin festzustellen: 2011 waren es noch 1706 Tonnen, bis 
2017 sank die Menge auf 733 Tonnen (BMEL 2018a). 
Der menschliche und tierische Körper resorbiert je-
doch nur etwa 10 bis 60 Prozent der verabreichten 
Antibiotikamenge, der Rest wird ausgeschieden. So 
werden Rückstände im tierischen Bereich vor allen in 
Wirtschaftsdüngern aus der Geflügel- und Schweine-
zucht festgestellt (UBA 2016). Über den Konsum von 
Tierprodukten oder über belastetes Grund- und 
Trinkwasser können sie in den menschlichen Orga-
nismus geraten und die Gefahr durch multiresistente 
Keime erhöhen (UBA 2016). Wichtig ist deswegen, die 
Medikation zu verringern und das Eindringen von 
Medikamentenrückständen in die Umwelt zu verhin-
dern. Verbessertes Tierwohl könnte auch hier einen 
Beitrag leisten. 

In der deutschen Rinderzucht besteht eine hohe Käl-
bermortalität. In den ersten drei Lebensmonaten 
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sterben in Bayern 10 bis 12 Prozent der Kälber. Wäh-
rend Tierschützer und Tierärzte die hohe Sterblich-
keitsrate mit den Bedingungen und der Betriebsgröße 
in der Massentierhaltung in Verbindung bringen, sieht 
das Agrarministerium Fehler in der Statistik, da Totge-
burten nicht erfasst würden (Süddeutsche Zeitung 
2019b). Als Haupttodesursache werden Darm- und 
Atemwegserkrankungen sowie Nabelentzündungen 
genannt. Experten bringen auch die Kosten-Nutzen-
Abwägungen auf Grund des Preisdrucks in der Land-
wirtschaft ins Spiel, die bei Krankheitsfragen der Käl-
ber oft zu deren Nachteil ausfielen, vor allem wenn es 
sich um Stierkälber handele, die Milchbauern weniger 
Profit einbringen (Süddeutsche Zeitung 2019b). Ein 
weiteres Problem sind sogenannte Falltiere, die vor 
der geplanten Schlachtung ums Leben kommen. Für 
diese Tiere besteht keine Kontrollpflicht in den Besei-
tigungsanlagen. Dies, so berichten Tierschützer, biete 
immer wieder Gelegenheit, Tierschutzverstöße aller 
Art zu vertuschen, da zum Beispiel Schweine nicht 
wieder zu ihren Haltern zurückverfolgt werden kön-
nen, wenn sie zur Tierbeseitigung eingesammelt wur-
den (Deutscher Tierschutzbund e. V. 2019b). 

Trotz dieser Haltungsbedingungen arbeiten die 
Landwirt_Innen zumeist nicht kostendeckend. Für 
einen Liter Rohmilch bekamen Landwirt_Innen im 
März 2019 etwa 32 bis 35 Cent, kostendeckend wären 
rund 40 Cent pro Liter (Norddeutscher Rundfunk 
2019). Auch bei den Fleischpreisen liegen die Produk-
tionskosten über dem Erlös. Die Erzeugerpreise für 
Schweinefleisch lagen im Juni 2019 bei ungefähr 1,50 
€ pro Kilo, kostendeckend wäre hier ein Preis von 1,70 
€ (Focus 2019). Die Preise für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse unterliegen Schwankungen und sind 
stark von externen Einflussfaktoren wie Dürren oder 
marktwirtschaftlichen Mechanismen beeinflusst. 
Dadurch fehlt es an Planungssicherheit. Hinzu kommt 
die Einbindung der landwirtschaftlichen Produktion in 
den Weltmarkt. Veränderungen im Ausland schlagen 
sich somit auch in den Erlösstrukturen der heimischen 
Landwirt_Innen nieder. So ließ die Schweinepest in 
China im Sommer 2019 die Fleischpreise steigen (Ag-
rarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) 2019). 
Die Einbindung bringt auch Preisdruck und Konkur-
renz auf dem Markt mit sich, was die Einführung von 
nationalen Maßnahmen zur Verbesserung des Tier-
wohls erschwert.  

Zur landwirtschaftlichen Produktion gehören auch 
Tiertransporte. Meist werden die Tiere zwei Mal in 
ihrem Leben im Transporter von einer Station zur 
nächsten gebracht. So werden Jungtiere von einem 
Betrieb, der auf Aufzucht spezialisiert ist, zum land-
wirtschaftlichen Einsatzort gefahren und von dort zur 
Schlachterei. Diese Transporte setzen die Tiere unter 
großen Stress. Nach EU-Verordnung hat ein 100 kg 
schweres Schwein 0,45 Quadratmeter Platz zur Ver-

fügung. In meist zweistöckigen Anhängern oder mit 
mehreren Tieren in einer Box gestapelt, werden die 
Tiere stundenlang transportiert (Albert Schweitzer 
Stiftung für unsere Mitwelt 2019). Bei Temperaturen 
bis 35°C darf ein Mastschwein 24 Stunden lang unun-
terbrochen und ein Rind 29 Stunden lang bis zur ers-
ten Abladung befördert werden (Deutscher Tier-
schutzbund e. V. 2019c). Auf diese Art wurden 2015 
etwa 1,4 Milliarden Tiere in der EU transportiert, hinzu 
kommen rund 238 Millionen Tiere, die in Drittländer 
exportiert wurden. Die Struktur der Schlachtbetriebe 
unterlag in den vergangenen Jahren einem Wandel, 
kleine Schlachtereien haben vermehrt schließen müs-
sen, und große Schlachtereien zentralisierten sich 
zunehmend. Dadurch werden die Wege der Schlacht-
transporte auch innerhalb Deutschlands zusehends 
länger.  

Schlechte Bedingungen in Schlachthöfen sind, wie 
Medienberichte zeigen, keine Einzelfälle. In Schlacht-
höfen im Raum Hannover und Oldenburg „kam es 
vielfach zu tierschutzwidrigen Handlungen, wie Fehl-
betäubungen oder den massiven Einsatz von elektri-
schen Treibhilfen“ (Bündnis 90/Die Grünen Landtags-
fraktion Niedersachsen o. J.). Diese Misshandlungen 
können auf die Bedingungen der Billig-Fleisch-
Branche zurückgeführt werden. Zeitdruck und Kos-
tenersparnisse gehen hier ebenfalls zu Lasten der 
Tiere.  

Es ist ersichtlich, dass dringender Handlungsbedarf in 
Bezug auf Tierwohlverbesserungen besteht und meh-
rere Kritikpunkte gleichzeitig angegangen werden 
müssen. Eine Möglichkeit, diese Umstrukturierung 
anzugehen, ist eine Tierwohlabgabe. Diese kann ver-
schieden konzipiert sein, beinhaltet im Wesentlichen 
jedoch, dass die Verbraucher_Innen einen Betrag 
bezahlen, der an die Bauern umverteilt wird, damit 
Tierwohlmaßnahmen finanziert werden können. 

7.2 Wie kann eine Tierwohlabgabe 
konzipiert werden? 

In der aktuellen öffentlichen Diskussion zeichnen sich 
zwei verschiedene Lösungen für eine Tierwohlabgabe 
ab:  

 Die eine sieht eine Abgabe auf tierische Erzeug-
nisse vor, deren Einnahmen in einen Fonds fließen, 
aus dem Landwirt_Innen unterstützt werden, die 
Tierwohlmaßnahmen ergreifen.  

 Die zweite Lösung könnte ähnlich wie die EEG-
Umlage konzipiert werden, bei der eine Mindest-
vergütung für Fleisch und Milch aus artgerechter 
Haltung festgelegt wird. Liegt der Marktpreis un-
terhalb dieses Betrags wird der Differenzbetrag 
durch Einnahmen aus einer Tierwohlabgabe begli-
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chen, die auf alle Fleisch- und Milchprodukte er-
hoben wird.  

Vorteilhaft an der Fonds-Lösung ist, dass sie eine 
Anschubfinanzierung für Tierwohlmaßnahmen dar-
stellt, die von Landwirten aus eigener Kraft häufig 
nicht oder nur unter großen finanziellen Risiken ge-
leistet werden können. Jedoch werden die Folgekos-
ten, bzw. Mindereinnahmen, etwa durch die potenzi-
elle Reduktion des Tierbestandes so nicht ausgegli-
chen. Bei der Mindestvergütung müssten die Land-
wirte deutlich in Vorleistung gehen, eine finanzielle 
Hürde, die gerade kleine Betriebe häufig nicht neh-
men können. Langfristig würden hierdurch jedoch 
auch die erhöhten Fixkosten kompensiert werden. 

Im Rahmen dieser Studie liegt der Fokus auf der ers-
ten Option, also der  „Fondslösung“, da sie die wichti-
ge Anschubfinanzierung leisten kann und juristisch 
und bürokratisch besser zu konzipieren ist. Die an das 
EEG angelehnte „Mindestvergütung“-Variante wird in 

Kapitel 7.10 skizziert, aber nicht im Detail analysiert.  

Die Abgabenhöhe wird anhand des Bedarfs an finan-
ziellen Mitteln für Tierwohlmaßnahmen in den Betrie-
ben bemessen. Als Grundlage der hier durchgeführ-
ten Kalkulationen werden die Berechnungen des 
Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik (WBA) 
genutzt. Dieser Bedarf wird nach Milch- und nach 
Mastvieh, bei Hühnern nach Legehennen und Mast-
hähnchen, unterteilt und jeweils entsprechend der 
Produktionsmenge auf eine Kilo- oder Literabgabe 
heruntergerechnet. Optional könnten ökologisch 
erzeugte Produkte mit einer geringeren Abgabe be-
legt werden als konventionell erzeugte Produkte, da 
hier bereits ein vorgeschrieben höheres Tierwohlni-
veau besteht. Diese Variante wird aber im Rahmen 
dieser Studie nicht weiter analysiert.  

Wenn eine Tierwohlabgabe in der Praxis umgesetzt 
wird, muss eine zielgenaue Berechnung der tatsäch-
lich benötigten finanziellen Mittel stattfinden. Dazu 
kann folgendes System verwendet werden: jährlich 
wird der Bedarf an finanziellen Mitteln erhoben, wel-
che dann auf den erwarteten Konsum umgelegt wer-
den. Damit ist garantiert, dass ein steigendes Niveau 
an Tierwohl in der folgenden Berechnung berücksich-
tigt werden kann. Dies bewirkt langfristig sinkende 
Abgaben, einen Anstieg des allgemeinen Preisniveaus 
in der Milch- und Fleischproduktion durch höherwer-
tig erzeugte Produkte und ein gesteigertes Tierwohl. 
Die Erhebung des Bedarfs kann entweder durch wis-
senschaftliche Abschätzung erfolgen (siehe Wissen-
schaftlicher Beirat Agrarpolitik beim BMEL 2015) oder 
indem Landwirt_Innen ihren Bedarf für das Jahr an-
melden und insgesamt eine Deckelung des Höchstge-
samtbetrags festgelegt wird. 

7.2.1 Erhebung der Abgabe 

Um im Rahmen dieser Studie alle möglichen Phasen 
der Steuererhebung zu behandeln, wird an dieser 
Stelle die „Flaschenhals-Lösung“ skizziert. D. h. nicht 
die Produzenten oder der Handel wären die Steuer-
schuldner, sondern die Schlachthöfe und Molkereien. 
Vorteilhaft hierbei ist, dass nur eine sehr kleine Anzahl 
an Akteuren einbezogen werden muss und so der 
bürokratische Aufwand gering gehalten werden kann. 
Selbstverständlich wäre auch eine Erhebung an der 
Supermarktkasse vorstellbar, da die Vor- und Nachtei-
le hiervon aber bereits ausführlich diskutiert wurden, 
wird im Fall der Tierwohlabgabe nicht weiter darauf 
eingegangen. 

Die „Flaschenhals-Lösung“ setzt die Abgabeerhe-
bung direkt beim tier- und milchverarbeitenden Be-
trieb (Schlachterei, Molkerei und Käserei) an, also am 
Flaschenhals. Denn ein Großteil der Tiere und der 
landwirtschaftlich erzeugten Produkte muss hier 
durchgeschleust werden, bevor sie auf den Markt 
gelangen. Ausgenommen ist nur der Export von le-
benden Tieren, der etwa 6 % des in Deutschland pro-
duzierten lebenden Schlachtgewichts entspricht 
(BLE; BZL 2019).  

Die importierten Milch-, Fleisch- und Wurstprodukte 
werden dann beim Importeur mit der Abgabe belegt, 
diese fließt ebenfalls an die heimischen Land-
wirt_Innen zurück.  

7.2.2 Ausschüttung der Einnahmen 

Die Einnahmen aus der Tierwohlabgabe flössen bei 
dieser Option in einen Fonds und dürften ausschließ-
lich für Tierwohlmaßnahmen verwendet werden. 
Landwirt_Innen müssten für eine Ausschüttung An-
träge stellen. Eine rückwirkende Finanzierung von 
bereits getätigten Investitionen für mehr Tierwohl 
kann nicht gewährt werden, da dies die Regelung 
verkomplizieren würde und eine rückwirkende Jah-
resgrenze willkürlich gezogen werden müsste. Kon-
trollen zur Überprüfung der Verwendung der Mittel 
für das Tierwohl sind durchzuführen. 

Die Einnahmen aus der Tierwohlabgabe, die auf im-
portiertes Fleisch erhoben wurde, fließen ebenfalls in 
den Fonds und werden für Verbesserungsmaßnah-
men im Bereich des Tierwohls eingesetzt.  

Durch die Antragstellung kann eine Priorisierung 
vorgenommen werden, welche Umbaumaßnahmen in 
einem Jahr finanziell aus dem Fonds unterstützt wer-
den sollen. Dabei sollte keine chronologische Priori-
sierung stattfinden, sondern eine tierwohlorientierte. 
Dazu könnten Kriterien wie beispielsweise die Anzahl 
der betroffenen Tiere, Status Quo der Haltungsform, 
zukünftige Haltungsform, Produktionskapazität und 
Ähnliches entwickelt werden. Je nach Verfügbarkeit 
finanzieller Mittel sind dann Fördergelder an Land-
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wirt_Innen zu vergeben. Die Betriebe, die im einen 
Jahr davon nicht profitieren können, haben die Mög-
lichkeit, einen neuen Antrag im darauffolgenden Jahr 
zu stellen. Eine Übernahme von 100 % der Umbaukos-
ten kann nicht in jedem Fall garantiert werden. Es ist 
eine angemessene Unterstützungshöhe zu finden. 

Die Fonds-Lösung bietet vor allem einen finanziellen 
Anreiz, Stallungen beziehungsweise Betriebe umzu-
bauen. Diese Umbauten werden aber nur bei Land-
wirt_Innen stattfinden, die vorher bereits diese Absich-
ten hatten, aber es sich finanziell nicht leisten konn-
ten, in Tierwohl zu investieren. Denn eine solche In-
vestition kann bedeuten, dass weniger Tiere auf der-
selben Fläche gehalten werden können, und dies 
bedeutet Mindereinnahmen. Da bei einer Fonds-
Lösung durch mehr Tierwohl (bessere Haltungsbe-
dingungen) nicht höhere Erzeugerkilopreise vorgese-
hen sind, besteht kein extrinsischer Anreiz in mehr 
Tierwohl zu investieren. Damit dies jedoch gegeben ist 
und mehr Landwirt_Innen motiviert werden, umzu-
bauen, ist zu überlegen, ob der Fonds nach ein paar 
Jahren von Begleitmaßnahmen flankiert werden soll-
te. So könnte der Fonds verkleinert und ein Kilopreis 
erhoben werden. Dieser würde dann je nach Hal-
tungsform Abgaben an die Landwirt_Innen zurückfüh-
ren. So wäre garantiert, dass die Landwirt_Innen, die 
investiert haben, dadurch auch höhere Erträge pro 
Tier/Kilo erhalten und der Betrieb durch die Umbau-
maßnahmen keinen Wettbewerbsnachteil erleidet. 

7.3 Wie hoch muss die 
Tierwohlabgabe sein? 

Es gibt eine Reihe einzelner Studien zu den Kostenbe-
trachtungen für eine Verbesserung des Tierwohls in 
der Landwirtschaft. Diese sind jedoch vor allem mit 
Blick auf den behandelten Gegenstand und die Me-
thodik sehr divers und nicht erschöpfend untersucht 
(Wissenschaftlicher Beirat Agrarpolitik beim BMEL 
2015). Der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik 
beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaf (WBA) hat in seinem Gutachten „Wege zu einer 
gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung“ (2015) 
einen ersten größeren Überblick über die Kosten der 
tierschutzinduzierten Maßnahmen in der Landwirt-
schaft gegeben. In der politischen Diskussion wird sich 
meist auf diese Zahlen berufen, doch ist zu bedenken, 
dass es sich hierbei um eine grobe Schätzung der 
jährlichen Mehrkosten handelt, die sowohl einmalige 
Investitionen, als auch langfristige Fixkosten enthält. 
Der WBA beruft sich auf verschiedene Einzelstudien, 
die in der Methodik nur bedingt vergleichbar sind und 
nicht erschöpfend, was die vorgeschlagenen Verän-
derungen in der Haltung anbelangt. Des Weiteren 
werden in diese Betrachtungen die Überlegungen zu 
Transport, Schlachtung und Ähnlichem nicht einbe-

zogen (Wissenschaftlicher Beirat Agrarpolitik beim 
BMEL 2015). Der WBA weist zudem darauf hin, dass in 
diese Kalkulationen der technische Fortschritt noch 
nicht einkalkuliert sei, der die abzuschätzenden Kos-
ten noch reduzieren könne (Wissenschaftlicher Beirat 
Agrarpolitik beim BMEL 2015). Dennoch ermöglicht 
dieses Gutachten, die Kosten für Tierwohlverbesse-
rungen nach Tierart und Haltungszweck zu unter-
scheiden, und erste Berechnungen zu erstellen, wel-
che Preiserhöhungen durch eine Tierwohlabgabe zu 
erwarten wären. 

Tabelle 22 zeigt die zu erwartenden Kosten für Investi-
tionen in mehr Tierwohl pro Jahr. Demnach liegen die 
niedrigsten Kostenschätzungen bei insgesamt rund 
2,891 Milliarden Euro und die höchsten, geschätzten 
Kosten bei insgesamt rund 4,6 Milliarden Euro. Aus-
genommen sind hier, auf Grund der Vergleichbarkeit 
mit den vorangegangenen Arbeitspaketen, die Lege-
hennen. 

Tabelle 22: Einschätzungen der 
tierwohlindizierten Kosten des 
WBA 

Tier-
hal-
tung 

Pro-
duk-
ti-
ons-
wert 

Mio. € 

Nied-
rigste 
Kos-
ten-
erhö-
hung 

% 

Kos-
ten-
erhö-
hung 

Mio. € 

Ma-
xima-
le 
Kos-
ten-
erhö-
hung  

% 

Kos-
ten-
erhö-
hung  

Mio. € 

Schwe
ineflei
sch 

6.603 28 1.830 41 2.740 

Hüh-
ner-
fleisch 

1.372 9 126 22 299 

Milch-
vieh-
hal-
tung 

9.676 2 225 5 451 

Rind-
fleisch 

3.942 18 710 27 1.064 

Quelle: Eigene Darstellung (Wissenschaftlicher Beirat Agrarpolitik beim BMEL 
2015) 

 

Für die einzelnen Optionen ergeben sich demnach 
folgende Rechnungen: 

Wie sich eine im Schlachthof oder der Molkerei erho-
bene Tierwohlabgabe auf die Preise für die Konsu-
menten auswirkt, hängt davon ab, ob die Abgabe 
ausschließlich auf die inländischen Konsumenten 
umgelegt wird oder ob auch die Exporte ihren Teil 
dazu beitragen: 
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Tabelle 23: Tierwohlabgabe pro kg bei (nicht) 
Einbezug  von Import und Export 

Produkt Einbezug 
aller in 
Deutsch-
land ge-
schlach-
teten 
Tie-
re/Milcha
nlieferung  

Einbezug 
des Kon-
sums in 
Deutsch-
land (Pro-
duktion + 
Import - 
Export) 

Einbezug 
Produktion 
+ Import 

Rind 0,63- 
0,94 € 

0,59- 
0,88 € 

0,34- 
0,51 € 

Schwein 0,35- 
0,52 € 

0,44- 
0,66 € 

0,20- 
0,30 € 

Geflügel 0,08- 
0,20 € 

0,07- 
0,18 € 

0,04- 
0,09 € 

Milch 0,007- 

0,014 € 

0,013- 

0,026 € 

0,006- 

0,013 € 

Käse 0,09- 
0,18 € 

0,17- 
0,34 € 

0,08- 
0,16 € 

Frischkäse 0,03- 
0,06 € 

0,05- 
0,10 € 

0,02- 
0,05 € 

Sahne 0,05- 
0,10 € 

0,09- 
0,18 € 

0,04- 
0,08 € 

Butter 0,13- 
0,25 € 

0,23- 
0,47 € 

0,11- 
0,22 € 

Quelle: (BLE 2018; Destatis 2019; MIV 2017) 

 

Tabelle 23 zeigt auf, dass die Tierwohlabgabe, je nach 
Höhe der erwarteten Kosten und je nachdem, ob und 
wie Im- und Exporte mit einbezogen werden, variiert. 
Da Verbrauchsteuern im europäischen Warenhandel 
erstattet werden, sie jedoch auf Importware erhoben 
werden können (so z. B. auf alkoholische Getränke, bei 
denen entweder der Produzent oder Importeur Steu-
erschuldner sind), ist die mittlere Spalte, also die Er-
hebung der Tierwohlabgabe, auf den Konsum in 
Deutschland, am ehesten wahrscheinlich. 

Während die Tierwohlabgabe auf Fleisch eine rele-
vante Preiserhöhung besonders bei Rind und Schwein 
zur Folge hätte, läge die Abgabe auf Milch auf Grund 
der hohen Leistung von Milchkühen bei etwa 1 bis 2 
Cent pro Liter.  

7.4 Akzeptanz und Umsetzbarkeit 

Die Akzeptanz des Instruments einer Tierwohlabgabe 
spielt in der politischen Debatte bereits eine große 
Rolle. Der Vorschlag des Tierschutzvereins vom Som-
mer 2019 zeigt deutlich, wie emotional die Themen 

Fleisch und Ernährung in Deutschland besetzt sind. 
Deshalb müssen auch die Akzeptanz in der Bevölke-
rung, die Verteilungswirkung und die administrative 
Umsetzbarkeit betrachtet werden. 

Neben der im folgenden Unterkapitel behandelten 
Verteilungswirkung und Administrierbarkeit sind wei-
tere Aspekte bei der Einschätzung von Bedeutung. So 
ist zum Beispiel auch die Wahrnehmbarkeit der Wir-
kung einer Tierwohlabgabe entscheidend. Tierleid 
wird in den Medien besonders durch emotional be-
rührende und schockierende Bilder und Videos ver-
mittelt. Da es bei beiden Optionen nicht zu einem 
sofortigen sprunghaft ansteigenden flächendecken-
den Tierwohl kommt, können gerade in der Anfangs-
phase, besonders aber einige Jahre nach der Imple-
mentierung der Tierwohlabgabe, Skandale in der Tier-
haltung zur Minderung der Akzeptanz führen. Dies 
verdeutlicht, dass Kontrollen essenziell sind. Ein gene-
relles Manko ist, dass Verbesserungen der Haltungs-
bedingungen in landwirtschaftlichen Betrieben zwar 
wahrscheinlich für die Anlieger direkt erfahrbar wer-
den, aber nicht für die Mehrheit der Bevölkerung. Ob 
der Landwirt also etwas verändert und wie er die fi-
nanziellen Mittel einsetzt, ist für die breite Öffentlich-
keit nicht transparent. Hier muss beispielsweise mit 
einer Kampagne informiert werden. 

Ein weiteres Kriterium ist die Transparenz des In-
struments. Da die Vergabe von Fördergeldern bei der 
Fonds-Lösung von Entscheidungen über Anträge 
durch eine staatliche Stelle abhängt, ist die Transpa-
renz womöglich weniger gegeben als bei der Mindest-
vergütung, die klar regelt, dass pro Kilo Fleisch ein 
gewisser Betrag vergütet wird. 

7.4.1 Verteilungswirkung 

Die Preissteigerung durch eine Tierwohlabgabe wäre, 
wie Tabelle 23 zeigt, relativ moderat. Nimmt man wie-
der den durchschnittlichen Konsum pro Person und 
Jahr als Grundlage und wird die Tierwohlabgabe le-
diglich auf den nationalen Konsum abgewälzt, kommt 
man auf Mehrkosten in Höhe von 2,40 bis 3,50 € 
pro Monat und Person. Diese sehr geringe Mehrbe-
lastung könnte von den meisten Konsumenten ohne 
weiteres kompensiert werden.  

7.4.2 Administrierbarkeit 

Bei der Administrierbarkeit kommt es auf zwei Punkte 
besonders an: die Ausgestaltung und damit die ver-
waltungstechnische Umsetzbarkeit des Instruments 
sowie die politische Durchsetzbarkeit. Die Zahlungs-
ströme sind bei einer Fondslösung relativ einfach zu 
verfolgen. Da die Schlachthöfe und Molkereien die 
Abgabe in einen Fonds zahlen und der Staat die Mittel 
aus diesem an Antragssteller verteilt, sind keine kom-
plexen Zahlungsströme zu erwarten. Die Molkereien, 
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Schlachthöfe und Ähnliche haben hier vor allem einen 
Mehraufwand in ihren Systemen. Dieser Mehraufwand 
kann als zumutbar angesehen werden. Problematiken 
wie der Umgang mit Mischprodukten, entfallen bei 
der nationalen Produktion auf Grund der Erhebung 
der Abgabe in einer frühen Phase der Produktionsket-
te, was den bürokratischen Aufwand reduziert. Dies 
müsste jedoch in Bezug auf den Import von verarbei-
teten Waren diskutiert werden. Da die Tierwohlabga-
be als verpflichtendes Instrument eingeführt werden 
soll, sind Kontrollen unerlässlich. Vor allem mit Blick 
auf die bisherigen Kontrollversäumnisse in der Tierhal-
tung wird ersichtlich, dass dies ein sehr personalinten-
sives Unterfangen würde. Unabhängige Kontrol-
leur_Innen müssten in einer größeren Anzahl einge-
setzt werden. Die Periodizität der Kontrollbesuche vor 
Ort müsste zudem recht straff angesetzt und zusätz-
lich stichprobenartig durchgeführt werden, um Betrug 
und Vorschriftsverletzungen entgegenzuwirken. Die-
se Kontrollen sollen vor allem das tatsächliche Tier-
wohl und die Verwendung der Gelder berücksichtigen.  

 

Bei einer Mehrbelastung von weniger als 1 € p. 
P/Woche und auf Grund der steigenden Sensibili-
tät gegenüber der Tierwohlproblematik unter Kon-
sument_Innen wird eine Tierwohlabgabe in der 
Kategorie Akzeptanz mit „++“ bewertet.  

Da die administrativen Strukturen für die Erhebung 
der Steuer am Flaschenhals sowie die Ausschüt-
tung an die Landwirt_Innen erst geschaffen werden 
müssten ist die Umsetzbarkeit mit „-“, leicht nega-
tiv zu bewerten, da die Zahl der Steuerschuldner 
und potentiellen Subventionsempfänger aber ge-
ring ist, bleibt auch der administrative Aufwand 
legitim.  

 

7.5 Klimawirkungen  

Da die Einnahmen aus einer Tierwohlabgabe bereits 
für die Investition in Tierwohlmaßnahmen reserviert 
sind, können sie nicht zur Internalisierung von Klima-
folgekosten genutzt werden. Somit ist die einzige 
klimarelevante Wirkung, die durch die Abgabe erzielt 
werden kann, die Reduktion des nationalen Konsums, 
sowie u. U. die Reduktion des Tierbestands auf glei-
cher Fläche. Bei einer Abgabe von gerade einmal 1 bis 
2 Cent pro Liter Milch wird der Konsum von 
Milch(waren) aber nur in sehr geringem Maße redu-
ziert, und so ist die Klimawirkung an dieser Stelle sehr 
gering. Relevanter ist in diesem Kontext die Abgabe 
auf Fleisch(waren). 

Tierwohl und Klimaschutz müssen jedoch nicht immer 
gleichgerichtet sein. Beispielsweise steht die Ausge-
staltung der Stallungen (vor allem der Rinder- und 

Hühnermastbetriebe) im Konflikt mit dem Klima-
schutz. Das beschreibt das Umweltbundesamt: „Zu-
sätzliches Platzangebot kann daher zu einer Erhö-
hung der emittierenden Oberfläche führen, was eine 
verstärkte Freisetzung von […] klimarelevanten Gasen 
[…]“ zur Folge hat (UBA 2019c). Letztlich können die 
Folgen aber nicht gänzlich abgeschätzt werden, da sie 
stark von einzelnen Ausgestaltungen abhängen und 
sowohl zum Klimaschutz beitragen als auch ihn beein-
trächtigen können (UBA 2019c). Zudem besteht die 
Gefahr des zusätzlichen Flächenverbrauchs durch 
Tierhaltung, wenn Forderungen nach mehr Platz pro 
Tier zu verstärktem Neubau oder Ausbau der Ställe 
führt. 

 

Ob eine Tierwohlabgabe eine positive Klimawir-
kung entfalten kann, hängt stark von der Ausgestal-
tung des Instruments ab. Auf Grund des sehr mode-
raten Preisanstieges wird es den nationalen Kon-
sum betreffend mit „+“, leicht positiv bewertet und 
den Landwirtschaftssektor betreffend mit „0“, 
neutral. Jedoch ist darauf hinzuweisen, dass die 
Effekte verstärkt werden können, wenn die Bedin-
gungen für eine Förderung an Klimaschutzmaß-
nahmen geknüpft werden. 

7.6 Umweltwirkung 

Ob Tierwohlmaßnahmen eine positive Umweltwir-
kung entfalten können, hängt von der Ausgestaltung 
der umgesetzten Maßnahmen ab. Das größte Poten-
zial haben Maßnahmen, bei denen auf gleichbleiben-
der Fläche die Tierbesatzdichte reduziert wird und so 
die Anzahl der gehaltenen Tiere abnimmt. In diesem 
Fall würden weniger Treibhausgase emittiert werden, 
die Nitratbelastung sänke, der Ressourcenverbrauch 
ginge zurück etc.  

Werden jedoch die Mittel aus einem Tierwohlfonds 
dafür genutzt, die Stallungen auszubauen, um den 
Tierbestand zu halten oder sogar zu vergrößern oder 
Grünflächen zu Auslaufflächen umgewidmet, steigt 
der Flächenverbrauch.  

Ob Tierwohlmaßnahmen ohne Reduktion des Tierbe-
standes z. B. die Ammoniak-Emissionen reduzieren 
kann, hängt auch von der Tierart ab. Besonders 
Schweine können bei steigendem Platzangebot ihr 
natürliches Verhalten ausleben. Hierzu gehört, dass 
sie, wenn möglich, voneinander getrennte Liege-, 
Fress- und Kotbereiche anlegen. Hierdurch wird nur 
eine kleine Fläche durch Fäkalien verschmutzt und 
bei regelmäßigem Ausmisten kann die Ammoniakbe-
lastung reduziert werden (UBA 2019c). 

Eine indirekte positive Umweltwirkung kann durch 
steigende Tiergesundheit erzielt werden: Artgerecht 
gehaltene Tiere sind weniger anfällig für Krankheiten 
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und benötigen weniger Medikamente wie Antibiotika, 
die sich im Zuge der Ausbringung von Wirtschafts-
dünger in Böden und Gewässern anreichern können 
und so eine Gefahr für die Umwelt darstellen.  

Folglich kann verbessertes Tierwohl, bei entsprechen-
der Ausgestaltung der Vorgaben und deren Umset-
zung auch aus Umweltschutzperspektive sinnvoll sein.  

Ob eine Tierwohlabgabe eine positive Umweltwir-
kung entfalten kann, hängt stark von der Ausgestal-
tung des Instruments ab. Da jedoch besonders in 
der Schweinezucht ein Potential liegt und auch der 
reduzierte Einsatz von Arzneimitteln in der Tierhal-
tung positiv ist, wird das Instrument in der Katego-
rie „Umweltwirkung“ mit „0 bis +“ (neutral bis leicht 
positiv) bewertet. 

7.7 Gesundheit  

Eine Tierwohlabgabe auf Fleisch- und Milch(produkte) 
hätte aus zweierlei Gründen einen leicht positiven 
Effekt auf die Gesundheit:  

 Bei einer Tierwohlabgabe von 0,59 bis 0,88 € pro 
Kilo Rind und 0,44 bis 0,66 € pro Kilo Schweine-
fleisch würde der Konsum von gesundheitsge-
fährdendem roten Fleisch sinken. Auch der Kon-
sum von verarbeitetem Fleisch auf Rind- und 
Schweinebasis würde zurückgehen. Wie jedoch in 
Kapitel 5.9 beschrieben, reicht eine eher moderate 
Preissteigerung nicht aus, um den Fleischkonsum 
auf ein gesundes Maß zu senken, geschweige 
denn die Folgekosten einzupreisen. 

 Bei steigendem Tierwohl sinkt der Einsatz von 
Medikamenten wie Antibiotika in der Tierzucht, 
wodurch weniger resistente Keime durch die Aus-
bringung von Wirtschaftsdünger auf Felder in Bö-
den und Gewässer gelangen können. Die Gefahr 
an einem multi-resistenten Keim zu erkranken, der 
nur schwer zu behandeln ist, sinkt somit. 

 Wie in Kapitel 7.6 beschrieben, können Tiere in der 
Schweinezucht bei größerem Platzangebot ihr na-
türliches Verhalten ausleben und Kotbereiche an-
legen, wodurch die Ammoniakbelastung in Ställen 
sinkt. Dies kann sich positiv auf die Gesundheit der 
Landwirt_Innen auswirken 

Abschließend sei betont, dass durch die Zweckbin-
dung der Einnahmen für Tierwohlinvestitionen keine 
Internalisierung der Gesundheitskosten erfolgen 
kann.  

 

Auf Grund der leicht positiven Effekte einer Tier-
wohlabgabe auf den Fleisch- und Milch(waren)-
Konsum in Deutschland und des sinkenden Bedarfs 
an Arzneien in der Tierhaltung bei besseren Hal-
tungsbedingungen wird das Instrument mit + 
(leicht positiv) bewertet. 

7.8 Tierwohl  

Die Tierwohlabgabe hat von den drei in dieser Studie 
vorgestellten Instrumenten das größte Potenzial die 
Zuchtbedingungen zu verbessern. Die Zweckbindung 
der Mittel stellt sicher, dass die Einnahmen für Investi-
tionen in Tierwohlmaßnahmen genutzt werden und so 
die Produktionsbedingungen für die Tiere weniger 
belastend sind.  

Die „Fonds-Lösung“, bietet eine Anschubfinanzierung 
für teure Umbaumaßnahmen von Stallungen, die 
besonders kleine Betriebe sich häufig nicht aus eige-
ner Kraft leisten können. Wenn Tierwohlmaßnahmen 
nicht mit einer hohen Verschuldung der Landwirte 
einher geht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass 
Investitionen getätigt werden, die in der Vergangen-
heit vermieden wurden, da sie keine relevanten Mehr-
einnahmen versprachen. 

 

Da die Einnahmen einer Tierwohlabgabe für Inves-
titionen in Verbesserungen der Nutztierhaltung 
investiert würden und somit eine Verbesserung der 
Haltungsbedingungen unterstützten, ist dieses 
Instrument in der Kategorie „Tierwohl“ mit 
„++“ (stark positiv) zu bewerten. 

 

7.9 Rechtliche Bewertung 

Die „Fondslösung“ hat viele Parallelen zur emissions-

abhängigen Verbrauchsteuer in Kapitel 6, da die Tier-

wohlabgabe auf tierischen Erzeugnissen lasten und im 
Ergebnis durch die Endverbraucher getragen werden 
würde. Unterschiede bestehen beim Erhebungsgrund 
und Erhebungsmaßstab (unterschiedliche Tierhal-
tungsbedingungen anstatt Treibhausgasemissionen) 
sowie bei der angestrebten Zweckbindung der Ein-
nahmen, die in einen Fonds zur Förderung von Inves-
titionen für mehr Tierwohl in landwirtschaftlichen 
Betrieben fließen sollen.  

7.9.1 Verbrauchsteuer oder 
Finanzierungssonderabgabe 

Instrumentell kommen sowohl eine Verbrauchsteuer 
nach Art. 106 Abs. 1 Nr. 2 GG als auch subsidiär eine 
Finanzierungssonderabgabe in Frage. Neben dem 
Vorrang steuerlicher Instrumente spricht gegen eine 
Ausgestaltung als Sonderabgabe, dass die Gruppe der 
Belasteten (nachfragende Endverbraucher) zum ei-
nen alle Menschen umfasst und damit keine von der 
Allgemeinheit abgrenzbare homogene Gruppe mit 
besonderer Verantwortlichkeiten vorliegt; zum ande-
ren die Gruppe der unmittelbar Begünstigten (Tier-
haltungsbetriebe) nicht identisch mit der Gruppe der 
Belasteten ist bzw. die Endverbraucher nur mittelbar 
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von höheren Tierwohlstandards profitieren (höhere 
Qualität der Produkte und ethische Aspekte). Wenn 
man als Adressaten der Tierwohlabgabe – je nach 
Ausgestaltung – die Verarbeiter und Importeure oder 
die Groß- bzw. Einzelhändler ansieht, da diese erhe-
bungstechnisch die Abgaben abführen, dann liegt 
eine abgrenzbare, homogene Gruppe vor. Es besteht 
aber weiterhin die Schwierigkeit, dass die Einnahmen 
für eine andere Gruppe (Tierhalter) verwendet werden 
und die Verarbeiter bzw. Händler nur mittelbar von 
höheren Tierwohlstandards profitieren (höhere Quali-
tät der Erzeugnisse, ethische Verkaufsargumente). 
Allerdings stehen auch mittelbare Vorteile im objekti-
ven Interesse der belasteten Gruppe. Schließlich dürf-
ten die Einnahmen aus einer Finanzierungssonderab-
gabe nicht den benötigten Finanzbedarf übersteigen 
(siehe 4.2.2). Letzterer hängt aber bei der „Fondslö-
sung“ vom Volumen der beantragten Investitionsmit-
tel ab und ist daher schwer vorauszuberechnen und in 
Abhängigkeit vom Interesse und der Nachfrage der 
tierhaltenden Betriebe erheblichen Veränderungen 
ausgesetzt. 

Eine Tierwohlabgabe, welche bei den Verarbeitern 
und Importeuren bzw. Groß- oder Einzelhändlern 
erhoben wird, würde die Voraussetzungen einer Ver-
brauchsteuer erfüllen, da die Abgabe auf Fleisch- und 
Milch(produkte) typische Verbrauchsgüter des priva-
ten Konsums belastet und nichts dagegen spricht, 
dass die Steuerlast kalkulatorisch auf die Endverbrau-
cher übergewälzt werden kann (vgl. 6.9). Die Steuer ist 
auch keine reine Wertsteuer wie bei (Rechts-
)Verkehrsteuern, wenn sie nicht als einheitlicher Pro-
zentsatz der jeweiligen Verkaufspreise ausgestaltet 
wird, sondern als bestimmter Betrag je Kilogramm 
Fleisch- oder Milch(produkte) auf den Steuerpflichti-
gen lastet bzw. nach Tierhaltungsformen differenziert 
ist.  

Die Tierwohl-Verbrauchsteuer ließe sich – wie bei 
anderen Verbrauchsteuern auf z. B. Kaffee oder alko-
holische Getränke – auch bei importierten Produkten 
so erheben, dass sie nicht i.S.v. Art. 1 Abs. 3 Ver-
brauchsteuer-Richtlinie 2008/118/EG mit Grenzfor-
malitäten verbunden wäre (siehe 4.1.5). Gleichzeitig 
hat die Tierwohl-Verbrauchsteuer, wenn sie nur auf 
einer Verarbeitungs- oder Handelsstufe ohne Vor-
steuerabzugsmöglichkeiten erhoben wird, nicht den 
nach Art. 401 EU-Mehrwertsteuersystem-Richtlinie 
2006/112/EG unzulässigen Charakter einer Umsatz-
steuer. Gegenüber der Umsatzsteuer ließe sich die 
zusätzliche Belastung der Endverbraucher durch eine 
Tierwohl-Verbrauchsteuer dahingehend rechtferti-
gen, dass die Steuer sowohl legitime Lenkungsanreize 
für mehr Tierwohl als auch eine besondere Zweckbin-
dung zugunsten des Tierwohls verfolgt. 

7.9.2 Differenzierte Steuersätze für ökologische 
und konventionelle Produkte zulässig 

Der Lenkungsanreiz für mehr Tierwohl könnte über 
eine Differenzierung der Steuersätze nach ökologi-
scher und konventioneller Tierhaltung erfolgen, da 
ökologische Betriebe gemäß Art. 3 a) iv), Art. 5 lit. h-m, 
Art. 14 und 15 EU-Ökolandbauverordnung 
834/2007/EG52 und Art. 7 bis 25 und 25a bis 25f EU-
Ökolandbau-Durchführungsverordnung 
889/2008/EG53 höheren Anforderungen an das Tier-
wohl unterliegen. Die Unterscheidung zwischen öko-
logischen und konventionellen landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen beruht auch auf einem objektiven und 
europarechtlich geregelten Differenzierungskriterium 
und verfolgt mit dem Tierschutz einen legitimen öf-
fentlichen Zweck, der explizit im europäischen Pri-
märecht und nationalen Verfassungsrecht anerkannt 
ist (Art. 13 AEUV, Art. 20a GG) (siehe 5.11.2). Die höhe-
ren europarechtlichen Anforderungen an das Tierwohl 
bei ökologischen Produkten würden daher eine gerin-
gere Besteuerung gegenüber konventionellen Pro-
dukten rechtfertigen, so dass keine unzulässige Dis-
kriminierung nach Art. 110 AEUV (siehe 4.1.2) oder 
verfassungswidrige Ungleichbehandlung nach Art. 3 
Abs. 1 GG (siehe 4.2.5) vorliegt, sofern die Steuerun-
terschiede nicht so hoch sind, dass sie außer Verhält-
nis zu den Tierwohlunterschieden stehen. Die steuer-
liche Differenzierung ist mit der Gemeinsamen Agrar-
politik zu vereinbaren, da diese ebenfalls ökologisch 
wirtschaftende Betriebe gegenüber konventionellen 
Betrieben bei einigen Instrumenten besser stellt (z.B. 

                                                                                       
 
52 VERORDNUNG (EG) Nr. 834/2007 DES RATES vom 28. 

Juni 2007 über die ökologische/biologische Produk-

tion und die Kennzeichnung von ökologi-

schen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhe-

bung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91, ABl. L 189 
vom 20.7.2007, S. 1 ff. 

53 VERORDNUNG (EG) Nr. 889/2008 DER KOMMISSION 

vom 5. September 2008 mit Durchführungsvor-

schriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Ra-

tes über die ökologische/biologische Produktion und 

die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen 

Erzeugnissen hinsichtlich der ökologi-

schen/biologischen Produktion, Kennzeichnung und 
Kontrolle, ABl. L 250 vom 18.9.2008, S. 1 ff. 
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Art. 43 Abs. 11 EU-Verordnung 1307/201354 , Art. 29 
EU-ELER-Verordnung55). 

Um Produkte aus konventionellen Betrieben, welche 
auf freiwilliger Basis ähnlich hohe Tierwohlstandards 
einhalten, nicht ungerechtfertigt zu benachteiligen, 
sollte die Möglichkeit einer steuerlichen Anerkennung 
vergleichbarer Tierwohlstandards auf Antrag beste-
hen. Produkte aus konventionellen Betrieben würden 
dann steuerlich Produkten aus ökologischen Betrie-
ben gleichgestellt, wobei die Überprüfung der im 
Antrag behaupteten Tierwohlstandards entweder 
durch nichtstaatliche Zertifizierungsstellen oder die 
landwirtschaftlichen Fachbehörden erfolgen könnte.  

 

7.9.3 Tierwohlbezogene Zweckbindung der 
Steuereinnahmen möglich 

Bei der Ausgestaltung als Verbrauchsteuer wäre auch 
eine Zweckbindung hinsichtlich der Einnahmen mit 
der Finanzverfassung zu vereinbaren, auch wenn die 
Einnahmen gemäß Art. 110 Abs. 1 GG in den allgemei-
nen Bundeshaushalt fließen. Anders als bei der nach 
Art. 106 Abs. 3, 4 und 5a GG zwischen Bund, Ländern 
und Gemeinden aufgeteilten Umsatzsteuer kann der 
Bund bei sonstigen Verbrauchsteuern nach Art. 106 
Abs. 1 Nr. 2 GG eine besondere Zweckbindung im 
Erhebungsgesetz festlegen, da er bei diesen zum 
einen die Einnahmenhoheit und damit nach Art. 105 
Abs. 2 GG auch die Gesetzgebungskompetenz hat. 
Zum anderen hat das Bundesverfassungsgericht in 
wiederholter Rechtsprechung anerkannt (z.B. BVerfG 
1 BvR 1748/99 u. a. vom 20.4.2004, BVerfGE 110, 274 
(294 f.); 2 BvR 591/95 vom 18.12.2002, Rn 82; 2 BvR 
413/88 vom 07.11.1995, BVerfGE 93, 319 (348) m.w.N.), 
dass bei Steuern eine Bindung der Einnahmenver-
wendung an legitime Zwecke zulässig ist, wenn auf-
grund der vergleichsweise geringen Einnahmenhöhe 
und dem Ausnahmecharakter der Zweckbindung die 
Dispositionsfreiheit des Haushaltsgesetzgebers über 

                                                                                       
 
54 VERORDNUNG (EU) Nr. 1307/2013 DES EUROPÄI-

SCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 17. 

Dezember 2013 mit Vorschriften über Direktzahlun-

gen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im 

Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsa-

men Agrarpolitik, ABl. EU Nr. L 347 vom 20.12.2013, 
S. 608 ff. 

55 VERORDNUNG (EU) Nr. 1305/2013 DES EUROPÄI-

SCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 17. 

Dezember 2013 über die Förderung der ländlichen 

Entwicklung durch den Europäischen Landwirt-

schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 

Raums (ELER), ABl. EU Nr. L 347 vom 20.12.2013, S. 
487 ff. 

den gesamten Haushalt nicht übermäßig beschränkt 
wird (ausführlich Möckel u. a. 2015, S. 266-272). Eine 
Zweckbindung ist bei einer Tierwohlsteuer möglich, 
sofern das Aufkommen der Steuer allenfalls wenige 
Prozentpunkte des Bundeshaushaltes ausmacht. Die 
Bindungswirkung ist allerdings begrenzt, da der Bun-
destag als Haushaltsgesetzgeber jederzeit die Mög-
lichkeit hat, die Zweckbindung im Erhebungsgesetz 
zu ändern oder aufzuheben. Ausgeschlossen nach Art. 
110 Abs. 1 GG ist allerdings, die Einnahmen direkt ei-
nem vom allgemeinen Haushalt abgetrennten Fonds 
zuzuweisen, da damit der Haushaltsgesetzgeber voll-
ständig umgangen würde. 

7.9.4 Einnahmeverwendung am besten im 
Rahmen von ELER und GAK 

Werden aus den Einnahmen ein Förderprogramm für 
betriebliche Investitionen in mehr Tierwohl finanziert, 
stellen die Zahlungen an Tierhaltungsbetriebe Beihil-
fen i.S.v. Art. 107 AEUV dar (siehe 4.1.3). Hinsichtlich 
möglicher hierdurch entstehender Wettbewerbsver-
zerrungen ist zu unterscheiden zwischen Zahlungen 
für Maßnahmen, zu denen die Betriebe schon aus 
europarechtlichen Vorgaben zum Schutz von Nutztie-
ren56 verpflichtet sind, und Zahlungen für überobli-
gatorische Tierwohlmaßnahmen. Während erstere 
den Wettbewerb verzerren, würden letztere nur die 
zusätzlichen Kosten für freiwillige weitergehende 
Maßnahmen ganz oder teilweise kompensieren. Dies 
entspricht der europarechtlichen Wertung von Art. 33 
Abs. 2 EU-ELER-Verordnung 1305/2013, wonach die 
Mitgliedstaaten aus der zweiten GAP-Säule Maß-
nahmen zum überobligatorischen Tierschutz fördern 
können. Die Umstellung von konventioneller auf öko-
logische Tierhaltung ist ebenfalls eine überobligatori-
sche, freiwillige Maßnahme. Selbst nach der Umstel-
lung bleibt die ökologische Tierhaltung i. S. d. EU-
Ökolandbau-Verordnung 834/2007 eine überobliga-
torische Maßnahme, da kein landwirtschaftlicher 
Betrieb dauerhaft zum ökologischen Landbau und zur 
Einhaltung höherer Tierschutzstandards verpflichtet 
ist, sondern nur die Bezeichnung als ökologischer 
Betrieb und die Vermarktung der Erzeugnisse als 
„ökologisch/biologisch“ an die Einhaltung der rechtli-

                                                                                       
 
56 U.a. Richtlinie 98/58/EG des Rates vom 20. Juli 1998 über 

den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere, ABl. EU L 

221 vom 8.8.1998, S. 23 ff.; Richtlinie 2008/119/EG 

des Rates vom 18. Dezember 2008 über Mindestan-

forderungen für den Schutz von Kälbern, ABl. EU L 

10 vom 15.1.2009, S. 7 ff.; Richtlinie 2008/120/EG des 

Rates vom 18. Dezember 2008 über Mindestanfor-

derungen für den Schutz von Schweinen, ABl. EU L 
47 vom 18.2.2009, S. 5 ff. 
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chen Anforderungen gekoppelt sind. Dies verdeut-
licht auch Art. 29 Abs. 1 und 2 EU-ELER-Verordnung, 
welcher die Förderung des ökologischen Landbaus als 
Agrarumweltmaßnahme gestattet. Da die EU-ELER-
Verordnung schon Zahlungen für mehr Tierwohl als 
auch Zahlungen zur Umstellung und Beibehaltung 
ökologischer Produktion vorsieht, empfiehlt es sich, 
die Einnahmen aus der Tierwohlsteuer für die Ko-
Finanzierung dieser europäischen ELER-Zahlungen 
zu verwenden und sie über den zukünftigen Rahmen-
plan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (vgl. Art. 91a 
Abs. 1 Nr. 2 GG) den Bundesländer mit entsprechen-
den Verwendungsvorgaben für deren ELER-
Programme zur Verfügung zu stellen. Der aktuelle 
Rahmenplan (BMEL 2019b) sieht schon jetzt entspre-
chende Förderungen landwirtschaftlicher Unterneh-
men vor (Förderbereich 2 und Förderbereich 4). Al-
lerdings fördern gegenwärtig zwar alle Bundesländer 
den ökologischen Landbau, aber nur Baden-
Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen auch Tierschutzmaßnahmen (DVS o. J.). 

7.9.5 Verhältnismäßigkeit der Steuersätze 

Zum Schutz der Grundrechte der Konsumenten, Er-
zeuger, Verarbeiter und Händler sowie zur Vermei-
dung eines unzulässigen Verbotscharakters (siehe 
4.2.5), darf eine Tierwohl-Verbrauchsteuer nicht so 
hoch bemessen sein, dass damit der Kauf von Fleisch- 
und Milch(produkten) nicht nur in Einzelfällen, son-
dern für ganze Bevölkerungsschichten im Regelfall 
unerschwinglich wird. Des Weiteren darf auch die 
Differenzierung zwischen ökologischer und konventi-
oneller Tierhaltung, bei der keine vergleichbaren Tier-
wohlstandards auf freiwilliger Basis eingehalten wer-
den, nicht dazu führen, dass Erzeugnisse aus konven-
tioneller Tierhaltung am Markt kaum mehr verkäuflich 
wären und konventionelle Tierhaltungsbetriebe nicht 
nur im Einzelfall ihre wirtschaftliche Tätigkeit einstel-
len müssten. Eine solche erdrosselnde Wirkung würde 
einem Verbot gleichkommen, für das ordnungsrecht-
liche Regelungen und nicht Steuern das verfassungs-
rechtlich vorgesehene Instrument sind (siehe 4.2.3 
und 4.2.5), auch wenn für konventionelle Betriebe die 
Möglichkeit besteht, durch Anhebung ihrer Tierwohl-
standards zum niedrigeren ökologischen Steuersatz 
zu wechseln. 

 

Eine Tierwohl-Verbrauchsteuer, welche gegebe-
nenfalls auch zwischen ökologischen und konventi-
onell erzeugten Fleisch- und Milch(produkten) 
unterscheidet und hinsichtlich der Einnahmenver-
wendung eine Zweckbindung zugunsten von Tier-
wohlmaßnahmen bei Tierhaltungsbetrieben vor-
sieht, ist insgesamt mit „+“ zu bewerten, da die 
Vereinbarkeit mit  den europa- und verfassungs-

rechtlichen Vorgaben voraussichtlich herstellbar 
ist.  

 

7.10 Alternative: Mindestvergütung 

Wie erwähnt, könnte alternativ eine Tierwohlabgabe 
ähnlich wie die EEG-Umlage konzipiert werden, bei 
der eine Mindestvergütung für Fleisch und Milch aus 
artgerechter Haltung festgelegt wird. Liegt der 
Marktpreis unterhalt dieses Betrages wird der Diffe-
renzbetrag durch Einnahmen einer Tierwohlabgabe, 
die auf alle Fleisch- und Milchprodukte erhoben wird, 
erstattet. Das heißt, für die Rückerstattung der Tier-
wohlabgabe müssen Haltungsformstufen angegeben 
werden (möglich wäre eine Stufung von 1 bis 6 wie bei 
Schulnoten, sodass ökologische Produkte mit Blick 
auf die Haltungsform eine 1 erhalten und die aus der 
schlechtesten konventionellen Haltungsform die 6. 
Dies bedarf einer Einigung der landwirtschaftlichen 
und politischen Akteure auf die Einteilung in Hal-
tungsformen. Hier kann unter Umständen auf das 
Label Haltungsform.de der Lebensmitteleinzelhändler 
zurückgegriffen werden. 

Die Rückerstattung erfolgt gestaffelt: die Haltungs-
form, die das Tierwohl am meisten berücksichtigt, 
bekommt die höchste Rückerstattungspauschale pro 
Kilogramm, je weniger das Tierwohl berücksichtigt 
wird, desto geringer die Rückerstattung pro Kilo-
gramm. Das Problem bei diesem Konzept ist, dass eine 
Anschubfinanzierung für Tierwohlmaßnahmen fehlt. 
Landwirt_Innen müssen aus eigener Kraft die Um-
baumaßnahmen tragen und erhalten erst später die 
Rückzahlung auf ihr Produkt. Vorteilhaft an diesem 
Konzept ist, dass Landwirte, die bereits in der Vergan-
genheit Tierwohlmaßnahmen ergriffen haben, eben-
falls von der Tierwohlabgabe profitieren und nicht nur 
Landwirte unterstützt werden, die solche Schritte 
bisher vermieden haben. 

Jedoch war in der Vergangenheit bei den früheren 
GAP-Subventionen zu beobachten, dass eine von der 
Produktionsmenge abhängige Unterstützung Anreize 
zu Überproduktion setzt. Die meisten erinnern sich an 
Medienberichte über „Butterberge“ oder „Milchseen“.  

7.10.1 Rechtliche Bewertung 

Bei einer Tierwohlabgabe in Form der „Mindestvergü-
tung“-Variante stellt sich europa- und verfassungs-
rechtlich die Frage, ob hier überhaupt eine Abgabe 
vorliegt, wenn die von den Verarbeitern auf ihre Pro-
dukte aufgeschlagene „Abgabe“ von diesen auch 
verwaltet und an die Lieferanten unverarbeiteter tieri-
scher Erzeugnisse nach staatlich vorgegebenen Tier-
wohlkriterien wieder ausgeschüttet wird. Hierbei sol-
len tierische Produkte mit hohen Tierwohlstandards 
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eine höhere Vergütung erhalten, sodass es im Ergeb-
nis zu einer Quersubventionierung von letzteren 
durch Produkte mit geringeren Standards kommt. 

Eine Einstufung als Steuer scheidet klar aus, da die 
Einnahmen nicht in den Staatshaushalt fließen wür-
den. Aber auch eine Einstufung als nichtsteuerliche 
Abgabe ist eher nicht anzunehmen, da die Einnahmen 
nicht an den Staat oder eine vom Staat eingerichtete 
Institution (z.B. Fonds) abgeführt werden sollen. Da-
mit unterscheidet sich die „Mindestvergütung“-
Variante von z. B. der nichtsteuerlichen Abgabe zur 
Finanzierung eines Klärschlamm-
Entschädigungsfonds als nicht rechtsfähiges Sonder-
vermögen des Bundes  (vgl. BVerfG 2 BvR 2374/99 
vom 18.4.2004). Aufgrund der fehlenden staatlichen 
Einnahmeverwaltung in einem  Fonds fehlt der „Min-
destvergütung“-Variante ein Wesensmerkmal der 
vom Bundesverfassungsgericht anerkannten Finan-
zierungssonderabgaben (siehe 4.2.2). Sie würden auch 
nicht wie bei Vorteilsabschöpfungsabgaben oder 
Ausgleichsabgaben vom Staat oder der Allgemeinheit 
erlangte Vorteile ausgleichen (siehe 4.2.2). 

Vielmehr hat sie größere Ähnlichkeiten mit der Ein-
speisevergütung nach dem Erneuerbaren Energien 
Gesetz (EEG), wo Übertragungsnetzbetreiber den 
Strom aus erneuerbaren Energien zu gesetzlich fest-
gelegten Preise abnehmen müssen und diese Mehr-
kosten dann auf ihre Stromabnehmer umlegen. Wie 
bei erneuerbaren Energien, müsste auch bei der 
„Mindestvergütung“-Variante gesetzlich ein Aus-
gleichsmechanismus geschaffen werden (vgl. §§ 56-
62b EEG), damit die angedachte Quersubventionie-
rung nicht zu Lasten von Verarbeitern mit hohen An-
teilen tierischer Erzeugnisse mit hohen Tierwohlstan-
dards geht bzw. zu Einnahmeüberschüssen bei Verar-
beitern mit hohen Anteilen tierischer Erzeugnisse mit 
niedrigen Tierwohlstandards führt. Wird dieser Aus-
gleichsmechanismus staatlich geregelt, aber nicht mit 
einem staatlichen Fonds, sondern wie im EEG den 
Marktteilnehmern überlassen, ist es selbst hinsichtlich 
des sehr weiten europarechtlichen Abgabebegriffs 
fraglich, ob hier eine Abgabe vorliegt (vgl. EuGH C-
405/16 P vom 28.3.2019). Würde ein staatlich direkt 
oder mittelbar kontrollierter Ausgleichsfonds geschaf-
fen, wäre europarechtlich eine Abgabe anzunehmen 
(vgl. EuGH C-206/06 vom 17.7.2008).  

Juristisch entspricht die „Mindestvergütung“-Variante 
somit eher einer Marktpreisregulierung, wo der Ge-
setzgeber bestimmte Mindestpreise (z.B. EEG-
Vergütung, Mindestlohn) oder feste Preise (z.B. Ho-
norare für Anwälte und Ärzte) festlegt. Der Bund hätte 
gemäß Art. 74 GG hierfür die erforderliche Gesetzge-
bungskompetenz (siehe 4.2.4). Die bei der „Mindest-
vergütung“-Variante angestrebte Quersubventionie-
rung würde allerdings über die existierenden und als 

rechtlich zulässig anerkannten Marktpreisregulierun-
gen hinausgehen.  

Sowohl der Aufschlag auf die Verkaufspreise als auch 
die Ausschüttung für Tierhalter müssten so ausgestal-
tet werden, dass die damit verbundenen Beschrän-
kungen der Freiheitsgrundrechte der Marktteilneh-
mer (Tierhalter, Verarbeiter, Händler und Endverbrau-
cher) sowie die vorgesehenen Ungleichbehandlungen 
nicht unangemessen zum verfolgten und gemäß Art. 
20a GG legitimen Zweck des Tierschutzes sind. Euro-
parechtlich wirft neben der Frage einer zollgleichen 
oder ungerechtfertigt diskriminierenden Abgabe, 
welche wie bei der emissionsabhängigen Steuer bzw. 
Abgabe aufgrund des europarechtlich anerkannten 
Tierschutzes (Art. 13 AEUV) zu verneinen ist (siehe 
6.9), insbesondere die Einstufung und Zulässigkeit als 
Beihilfe nach Art. 107 AEUV Schwierigkeiten auf. Letz-
teres hängt u. a. davon ab, ob die Vergütungen der 
Verarbeiter an die Tierhalter als mittelbare staatliche 
Beihilfe einzustufen sind (vgl. EuGH C-405/16 P vom 
28.3.2019) und wenn ja, ob die Europäische Kommis-
sion eine solche Beihilfe aus Tierschutzgründen ge-
nehmigt. Des Weiteren müsste auch die Vereinbarkeit 
mit der Gemeinsamen Agrarpolitik sichergestellt wer-
den, welche selber gemäß EU-Verordnung 1308/2013 
„Marktorganisationen für landwirtschaftliche Erzeug-
nisse“ vorsieht. Allerdings wurden für tierische Er-
zeugnisse viele Instrumente der Marktorganisationen 
mittlerweile ausgesetzt (z.B. garantierte Abnahme-
preise, Milchmengenquoten), so dass derzeit keine 
Unvereinbarkeit anzunehmen ist. 

Insgesamt ist damit die Vereinbarkeit der Variante 
„Mindestvergütung“ mit den europa- und verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben als voraussichtlich her-
stellbar einzuschätzen und die Variante mit „+“ zu 
bewerten, wobei die Quersubventionierung voraus-
sichtlich der Genehmigung der Europäischen Kom-
mission bedarf. 
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8 Diskussion 

Im Rahmen dieser Studie wurden drei Instrumente 
konzipiert, die an unterschiedlichen Stellen der Pro-
duktions- und Konsumkette ansetzen: die Erhöhung 
der Mehrwertsteuer auf Fleisch- und Milchprodukte 
von 7 auf 19 %, die Einführung einer emissionsabhän-
gigen Steuer und eine gewichtsbezogene Tierwohl-
abgabe bzw. Steuer.  

Für die Anpassung der Mehrwertsteuer auf den Re-
gelsteuersatz spricht, dass die administrative Umsetz-
barkeit vergleichsweise einfach ist, da die bürokrati-
schen Strukturen bereits bestehen und nur angepasst 
werden müssten. Bereits heute werden einige Le-
bensmittel mit dem vollen Mehrwertsteuersatz belegt 
und die technischen und bürokratischen Vorausset-
zungen für eine steuerliche Differenzierung von Le-
bensmitteln tierischen und pflanzlichen Ursprungs 
sind gegeben. Lediglich für die Besteuerung von 
Mischprodukten müsste eine Lösung entwickelt wer-
den, die praktikabel ist, jedoch das besonders in der 
Schnellgastronomie vorhandene Steuerbetrugspo-
tential nicht erweitert. Aus diesem Grund wird das 
Instrument mit „++“ in der Kategorie Akzeptanz und 
Umsetzbarkeit bewertet. Auch die rechtliche Umset-
zung stellt kein relevantes Problem dar, da eine Erhö-
hung der Mehrwertsteuer auf den Regelsatz sowohl 
mit europäischem, als auch nationalem Recht verein-
bar ist. Folglich erhält auch die rechtliche Bewer-
tung ein „++“. Die Gesundheitseffekte sind leicht 
positiv und werden daher mit ‚+“ bewertet. Die 
Preiserhöhung von rund 11 % würde bei der erwarteten 
Preiselastizität von etwa -1 nicht ausreichen, um den 
Fleischkonsum gerade von rotem und verarbeitetem 
Fleisch so weit zu senken, dass die von der Deutschen 
Ernährungsgesellschaft (DGE) empfohlenen Mengen 
nicht überschritten werden, jedoch würde eine Preis-
erhöhung in diesem Rahmen einen relevanten ersten 
Beitrag leisten. Nachteilig ist, dass die Besteuerung 
am Ende der Konsumkette auf Grund der Möglichkeit 
Überschüsse in den Export zu geben nur begrenzte 
Auswirkungen auf die Produktion hat und damit die 
Umwelt- und Klimawirkung begrenzt ist. Aus diesem 
Grund wird zwischen der Klima- und Umweltwirkung 
des nationalen Konsums und der Klima- und Umwelt-
wirkung des Sektors unterschieden. Während die 
Auswirkungen auf die nationale Nachfrage mit „+“ 
leicht positiv zu bewerten sind, führt die steigende 
Nachfrage nach Fleisch- und Milchprodukten, be-
sonders in Schwellenländern mit einer sich etablie-
renden Mittelschicht zu der neutralen Bewertung 
„0“ für den Landwirtschaftssektor im Allgemeinen. Zu 
beachten ist außerdem, dass sich die Preisdifferenz 
zwischen konventionell und ökologisch angebauten 
Produkten noch einmal verstärken würde, da es sich 
bei der Mehrwertsteuer um eine Wertsteuer handelt, 
die sich auf den Preis eines Gutes bezieht. Im Falle von 

Fleisch aus Bio- oder artgerechter Erzeugung  würden 
also Güter, die vergleichsweise geringe Externalitäten 
aufweisen, mit  höheren Preisaufschlägen belastet. 
Kunden mit begrenztem Budget für Lebensmittel 
greifen so u. U. häufiger zu konventionellen Produkten. 
Da die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer in den 
allgemeinen Haushalt des Bundes, der Länder und 
der Kommunen fließen, hat eine Erhöhung der 
Mehrwertsteuer auf tierische Lebensmittel keine 
Auswirkungen auf das Tierwohl und somit wird 
diese Kategorie mit „0“, neutral, bewertet.  

Die emissionsabhängige Steuer würde die Kosten 
der Fleisch- und Milch(waren) Produktion internalisie-
ren und am ehesten zur Klimagerechtigkeit beitragen, 
da so die Verursacher für die finanziellen Folgen der 
Emissionen aufkommen müssten und die Kosten 
nicht mehr auf die Gesellschaft abgewälzt würden. Bei 
einer Abgabenhöhe von 2,44 €/kg auf Rindfleisch und 
4,37 €/kg auf Butter wäre der Preisanstieg so relevant, 
dass Konsumenten ihren Konsum deutlich reduzieren 
und zu klimafreundlicheren Alternativen, im Idealfall 
pflanzlichen Ursprungs, greifen würden. Die Treib-
hausgasemissionen, die durch den Fleisch- und 
Milch(waren)-Konsum in Deutschland entstehen, 
würden sich um über 15 Mio. Tonnen CO2-
Äquivalente verringern. Somit sind die Klima- und 
Umweltwirkungen des nationalen Konsums hier mit 
„++“ stark positiv, zu bewerten. Jedoch gilt auch hier, 
dass ein Teil dieses positiven Effekts durch den stei-
genden Export von Fleisch- und Milchprodukten 
wieder zunichtegemacht würde. Laut FAO wird die 
globale Nachfrage nach Rindfleisch bis 2027 im Ver-
gleich zu 2015 um 8% in den Industriestaaten und 21% 
in sich entwickelnden Ländern steigen. Auch die 
Nachfrage nach Geflügel wird sich in der Zukunft 
erhöhen. Lediglich der Bedarf an Schweinefleisch 
bleibt voraussichtlich relativ stabil. Die Klima- und 
Umweltwirkungen auf den gesamten landwirt-
schaftlichen Sektor sind daher mit „0“, neutral, zu 
bewerten. Aus diesem Grund wurde auch dargestellt, 
wie eine Besteuerung auf Produzentenebene ausse-
hen könnte, um Anreize zu setzen, die in den letzten 
Jahren stark angestiegene Fleisch- und Milchproduk-
tion zu drosseln.  

Ein weiterer Vorteil einer emissionsabhängigen Steuer 
ist, dass sie die Preisdifferenz zwischen konventionell 
und ökologisch produzierten Gütern nicht verschärft 
und so Bioware nicht zusätzlich benachteiligt wird. 
Der administrative Aufwand ist bei der emissions-
abhängigen Steuer höher als bei der Mehrwert-
steuer, da neue bürokratische und ggf. Kontroll-
strukturen geschaffen werden müssten, es erfolgt 
die Bewertung „-„, leicht negativ. Auch hier wäre ein 
leicht positiver Gesundheitseffekt zu erkennen 
(Bewertung „+“), da die steigenden Preise zu einem 
sinkenden Fleischkonsum führen würden, jedoch 
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läge auch hier der Konsum noch über den Vorgaben 
der DGE. Auf das Tierwohl hätte eine emissionsab-
hängige Steuer keinen relevanten Einfluss und die 
Kategorie ist somit mit „0“, neutral, zu bewerten. 

Die Vereinbarkeit mit nationalem und internationalem 
Recht ist gegeben, die rechtmäßige Ausgestaltung 
des Instruments stellt sich jedoch als schwieriger dar, 
als eine Reform der Mehrwertsteuer. Aus diesem 
Grund wird eine emissionsabhängige Abgabe auf 
Fleisch- und Milchprodukte in dieser Kategorie mit 
„+“ bewertet. 

Die Tierwohlabgabe57 würde, wie der Name bereits 
impliziert, den größten Einfluss auf die Bedingungen 
haben, unter denen Nutztiere gehalten werden. Die 
im Rahmen dieser Studie erarbeitete „Fonds-
Lösung“ würde Landwirten, die z.B. Umbaumaßnah-
men an Ihren Stallungen vornehmen wollen bei der 
Anschubfinanzierung unterstützen. Gerade kleinen 
Betrieben ist es z. T. nur schwer möglich, große Inves-
titionen zu tätigen. Denn die Investitionen in Tier-
wohlmaßnahmen sind regelmäßig mit der Aufnahme 
hoher Kredite und somit erheblichen finanziellen 
Risiken verbunden. Über Zuschüsse aus einem Tier-
wohlfonds könnte Landwirt_Innen beim Wandel hin zu 
einer artgerechteren Haltung geholfen werden. Aus 
diesem Grund wird das Instrument in der Kategorie 
Tierwohl mit „++“ stark positiv bewertet. Im Zusam-
menhang mit der Tierwohlabgabe ist auch die positive 
Gesundheitswirkung zu erwähnen, die in diesem Fall 
nicht nur auf dem reduzierten Konsum von Fleischwa-
ren basiert, sondern auch die veränderten Produkti-
onsbedingungen, die einen positiven Effekt aufweisen: 
Gesteigertes Tierwohl führt zu einem geringeren Ein-
satz von Arzneien in der Nutztierhaltung, wodurch 
über die Ausbringung von Wirtschaftsdünger weniger 
resistente Keime in Böden und Gewässer gelangen. 
Damit sinkt die Gefahr, Erkrankungen zu erleiden, die 
nicht durch gängige Antibiotika behandelt werden 
können. Auch die Gesundheitsgefahren für Land-
wirt_Innen durch Ammoniakemissionen können be-
sonders in der Schweinehaltung reduziert werden. 
Somit ist das Instrument in der Kategorie Gesund-
heit ebenfalls mit „+“, leicht positiv zu bewerten. Bei 
einer Abgabenhöhe von 0,59 bis 0,88 €/kg auf Rind-
fleisch oder 0,23 bis 0,47 €/kg auf Butter ist der Preis-
anstieg sehr moderat und somit die Klima- und Um-
weltwirkung begrenzt. Daher wird das Instrument in 
Bezug auf den nationalen Konsum zunächst mit „+“, 
leicht positiv und die Wirkungen auf den Landwirt-
schaftssektor als „0“, neutral, bewertet. Dieser Ef-
                                                                                       
 
57 Hier wird der Abgabebegriff im weiteren Sinne verwendet. 

Welche Vor- und Nachteile eine Konzipierung als 

Steuer oder als Sonderabgabe hätten, wird in Kapi-
tel 7.9 erläutert. 

fekt könnte aber verstärkt werden, sollten die Bedin-
gungen für eine Förderung aus dem Tierwohlfonds 
daran geknüpft sein, dass auf gleicher Fläche weniger 
Tiere gehalten werden und die Mittel nicht für einen 
Ausbau des Tierbestandes genutzt werden.  

Der administrative Aufwand ist etwas erhöht, da neue 
bürokratische Strukturen geschaffen werden müssen, 
um die Steuer zu erheben und die Mittel anschließend 
an die Landwirt_Innen auszuschütten. Daher erfolgt 
für die Umsetzbarkeit die Bewertung „-“,  leicht 
negativ. Das steigende Bewusstsein für Tierwohlas-
pekte in der Bevölkerung lässt hingegen eine grö-
ßere Akzeptanz bei Konsument_Innen erwarten und 
so wird diese mit „++“ bewertet. 

Die Fonds-Lösung, die im Rahmen dieser Studie pri-
mär untersucht wird, ist juristisch umsetzbar und so-
wohl mit nationalem, als auch internationalem 
Recht vereinbar, doch auch hier gestaltet sich die 
rechtmäßige Konzeptionierung als etwas kompli-
zierter, weswegen das Instrument ebenfalls mit „+“ 
bewertet wird.  

Alle vorgeschlagenen Instrumente sind sozialverträg-
lich, da sich die Mehrbelastung auf wenige Euro im 
Monat beschränkt und somit niemand gänzlich vom 
Fleisch- und Milch(waren)-Konsum ausgeschlossen 
würde. Es würden lediglich Anreize gesetzt, den Kon-
sum zu Gunsten anderer Lebensmittel, die preislich 
häufig günstiger sind, zu reduzieren. Da eine Substitu-
ierung mit pflanzlichen Lebensmitteln ohne finanziel-
len Mehraufwand möglich ist, drohen weder Mangel-
ernährung noch andere negative Gesundheitseffekte. 
Um den Konsumenten den Ernährungsumstieg zu 
erleichtern, empfiehlt es sich, das ökonomische In-
strument mit einer Informationskampagne zu beglei-
ten. So kann ein Bewusstsein für die Relevanz der 
Maßnahme geschaffen und die Akzeptanz gesteigert 
werden. Außerdem werden mit begleitenden informa-
torischen Instrumenten Personen mit höherem Ein-
kommen eher erreicht, die weniger sensibel auf mo-
derate ökonomische Instrumente reagieren.  

Eine Besteuerung tierischer Lebensmittel ersetzt 
nicht die Implementierung ordnungsrechtlicher 
Instrumente wie die dringend nötige Novellierung der 
Düngeverordnung oder das Festlegen von Haltungs-
standards, die artgerechte Haltung von Nutztieren 
garantieren.  

Die im Rahmen dieser Studie entwickelten ökonomi-
schen Instrumente adressieren primär verschiedene 
Problemfelder: die Abschaffung indirekter Subventio-
nen von Fleisch- und Milch(produkten), die Internali-
sierung von Klimakosten oder die Akquise von Mitteln 
zur Finanzierung von Tierwohlmaßnahmen. Es ist 
Aufgabe der Gesellschaft und der Politik, im Diskurs 
zu entscheiden, welches Problemfeld prioritär bear-
beitet werden sollte. Die gesellschaftlich am ehesten 
anschlussfähige Maßnahme wäre zum aktuellen Zeit-
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punkt vermutlich ein Instrument, das Einnahmen zur 
Verbesserung des Tierwohls akquiriert und zugleich 
den Landwirten ein auskömmliches Einkommen er-
möglicht. Da sich in der Bevölkerung zunehmend ein 
Bewusstsein für die Haltungsbedingungen für Tiere in 
der Landwirtschaft entwickelt hat, wären Konsumen-
ten durchaus bereit, mehr für tierische Lebensmittel 
zu zahlen, wenn garantiert wird, dass die Mehrauf-
wendungen zu einer artgerechten Haltung beitragen. 
Auch die Klima-Problematik gewinnt zunehmend an 
Aufmerksamkeit. Die auch in Europa zunehmend 
spürbaren Folgen des Klimawandels sowie die Protes-
te von Fridays for Future schaffen in Teilen der Bevöl-
kerung ein neues Umwelt- und Klimabewusstsein und 
regen zur kritischen Reflektion der eigenen Konsum-
gewohnheiten an. Parallel dazu finden jedoch auch 
Stimmen Gehör, die den Klimawandel leugnen und 
sich wissenschaftlichen Argumenten verschließen. 
Um Abwehrreaktionen zu vermeiden, ist es daher 
wichtig, die Ziele einer Maßnahme transparent zu 
kommunizieren und so eine möglichst hohe Akzep-
tanz für das Instrument zu schaffen. 

Die zu erwartenden positiven Gesundheitseffekte 
können zu einer weiteren Legitimation der skizzierten 
ökonomischen Instrumente beitragen. Bereits bei 
anderen Themen konnte in der Vergangenheit beo-
bachtet werden, dass umweltpolitische Maßnahmen 
eher akzeptiert werden, wenn sie durch gesundheits-
politische Argumente unterstützt werden. So gene-
rierte z. B. die Feinstaub-Thematik erst öffentliche 
Aufmerksamkeit, als sie in Zusammenhang mit poten-
ziellen Gesundheitsgefahren problematisiert wurde. 

Soll ein möglichst weitreichender Effekt erzielt wer-
den, empfiehlt sich ein Instrumentenmix, der sowohl 
bei der Produktion als auch beim Konsum ansetzt und 
von informatorischen Instrumenten flankiert wird. 
Vorstellbar wäre z. B. die Kombination einer Steuer auf 
Fleisch mit einer Stickstoffüberschussabgabe (siehe 
FÖS 2018; Möckel 2017b) oder eine Ressourcensteuer, 
wie etwa eine Düngemittel- oder Pestizidabgabe 
(FÖS 2018b; FÖS 2018c). Damit würden Anreize ge-
setzt, die Erzeugung nachhaltiger zu gestalten und 
verhindert, dass bei Nachfragerückgang im Inland 
weiter für den Exportmarktproduziert wird. In Kombi-
nation mit einer beim Konsum ansetzenden Steuer, 
die auch importierte Güter umfasst, wäre sicherge-
stellt, dass sich der Konsum nicht zugunsten einge-
führter Ware verschiebt.  
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